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Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Einleitung 

1 EINLEITUNG 

Die Belastung durch Luftschadstoffe aus dem Straßenverkehr wurde in Öster-
reich und Europa in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche Maßnahmen deut-
lich verringert. Gleichzeitig reduzierten Verbesserungen in der Fahrzeugtechno-
logie und bei den Kraftstoffqualitäten den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge er-
heblich. Das kontinuierlich wachsende Verkehrsaufkommen und die steigende 
Anzahl der gefahrenen Kilometer machen diese Erfolge jedoch teilweise wieder 
zunichte. Auch zeigte sich bei Dieselfahrzeugen eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen den von der Typprüfung zu erwartenden Emissionen und den tatsächlich 
im Realbetrieb auftretenden. Dadurch können verbindlich einzuhaltende Um-
weltqualitätsziele zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie von Ökosys-
temen und der Vegetation nicht erreicht werden.  

Ein Instrument zur Reduktion von Luftschadstoffemissionen und von Lärm sind 
Tempolimits auf Autobahnen, Freilandstraßen und im Ortsgebiet. Die Umsetzung 
stößt aber vielfach auf Unverständnis oder Ablehnung bei den betroffenen Auto-
fahrerinnen/Autofahrern und Interessenvertretungen.  

Ziel der Tagung der Plattform „Saubere Luft“ war es, die Wirkung von Tempoli-
mits auf Verkehrsemissionen, Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss fachlich zu 
diskutieren. Im Mittelpunkt standen der Stand der Diskussion zu Fahrzeugemis-
sionen im Fahrbetrieb und die neuesten Erkenntnisse über die Reduktion von 
Lärm, Treibhausgasen und Luftschadstoffen durch Tempolimits. Die entspre-
chenden Beiträge sind in den Kapitel 3 bis 7 zu finden. Tempolimits im Vergleich 
zu anderen Maßnahmen im Verkehrsbereich werden in Kapitel 8 diskutiert, der 
Einfluss auf die Verkehrssicherheit in Kapitel 9. 

Neben den technischen Aspekten von Fahrzeugemissionen und Tempolimits 
spielen bei diesen Themen aber auch stadt- und verkehrs(system-)planerische 
Aspekte sowie die Verkehrspsychologie für Akzeptanz und Wirkung von Tem-
polimits eine wesentliche Rolle. Diese werden in Kapitel 10 bis 12 beleuchtet.  

Die Plattform „Saubere Luft“ ist ein ExpertInnenforum der Bundesländer, des 
BMLFUW und des Umweltbundesamtes zur Luftqualität in Österreich. 
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2 PROGRAMM 

Beginn Ende Vortrag 

11:00 11:10 Begrüßung 
Jürgen Schneider, Umweltbundesamt 

11:10 11:40 Verkehrsemissionen und Einfluss der Geschwindigkeit 
Jürgen Schneider, Günther Lichtblau, Umweltbundesamt 

11:40 12:10 Emissionen von Kfz im Realbetrieb – HBEFA 3.2 
Stefan Hausberger, Martin Rexeis, TU Graz 

12:10 12:40 Spannungsfeld zwischen Grenzwert und Realemissionen 
Christiane Vitzthum von Eckstädt, Umweltbundesamt Dessau 

12:40 13:25 Mittagspause 

13:25 14:15 Kenntnisstand zur (Umwelt-)Wirkung von Tempolimits auf Auto-
bahnen1 und im Ortsgebiet2 
1 Günther Lichtblau, Umweltbundesamt 
2 Werner Scholz, LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württemberg  

14:15 14:45 Tempolimits als gelindestes Mittel – Wirkung im Vergleich zu 
anderen (Verkehrs-)Maßnahmen 
Ekkehard Allinger-Csollich, Amt der Tiroler Landesregierung 

14:45 15:15 Einfluss von Tempolimits auf die Verkehrssicherheit 
Klaus Robatsch, Alexander Pommer, KFV 

15:15 15:30 Kaffeepause 

15:30 16:10 Tempolimit aus Sicht der Verkehrsplanung auf Autobahnen, 
Landesstraßen und innerorts 
Harald Frey, TU-Wien 
Georg Hauger, TU-Wien 

16:10 16:40 Tempolimits aus verkehrspsychologischer Sicht sowie Lösungs-
ansätze 
Ralf Risser, FACTUM 

16:40 17:30 Podiumsdiskussion mit Stakeholdern 

ca. 17:30 Ende der Veranstaltung 
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3 VERKEHRSEMISSIONEN UND EINFLUSS DER 
GESCHWINDIGKEIT 

Jürgen Schneider, Holger Heinfellner, Günther Lichtblau, Roman Ortner, 
David Fritz, Umweltbundesamt 

 

3.1 Einleitung 

Luftschadstoffe beeinträchtigen die menschliche Gesundheit, die Vegetation 
und Ökosysteme. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO, World Health Or-
ganization) haben Luftverunreinigungen von allen Umwelteinflüssen die gravie-
rendsten Auswirkung auf die menschliche Gesundheit (LIM et al. 2012; WHO 
2009, 2013, 2014). Zur Verminderung dieser Wirkungen wurde auf nationaler 
und europäischer Ebene ein umfangreiches rechtliches Instrumentarium entwi-
ckelt. Dieses regelt die Emissionen, also den Ausstoß von Luftschadstoffen und 
die Immissionsbelastung, also die Luftqualität. Wichtige Bestandteile dieses In-
strumentariums sind Richtlinien zu nationalen Emissionshöchstmengen1, sekt-
oralen Emissionsgrenzwerten2, Regelungen für Produkte und für die Immissi-
onsbelastung3. 

Lärm ist Schall, der das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit oder die Gesund-
heit der Menschen beeinträchtigt. Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer 
Lärmbelastung gehören neben Gehörschäden Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
arteriosklerotische Veränderungen, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Das 
Ausmaß der Beeinträchtigung hängt dabei von der vorliegenden Geräuschsitua-
tion, aber auch von der persönlichen Wahrnehmung durch die Betroffenen ab.  

Um die schädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm zu vermindern, wurde 
die EU Umgebungslärmrichtlinie erlassen. Die Richtlinie sieht die Erhebung der 
Lärmbelastung sowie das Erstellen von Aktionsplänen vor, es werden jedoch 
keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Im Rahmen der nationalen Umsetzung 
der Umgebungslärmrichtlinie wurden in Österreich Schwellenwerte festgelegt, 
bei deren Überschreitung Maßnahmen in den Aktionsplänen in Erwägung zu 
ziehen oder einzuführen sind. 

 

 

1 EU-Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG), umgesetzt im Emissions-
höchstmengengesetz-Luft (EG-L) 

2 z. B. für Industrieanlagen, Kraftwerke, Kraftfahrzeuge, Feuerungsanlagen etc. 
3 EU-Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG), umgesetzt im Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 
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3.2 Überschreitung von Umweltqualitätszielen 

Viele Umweltqualitätsziele in den Bereichen Luft und Lärm wurden in vielen 
Gebieten in Österreich nicht eingehalten (UMWELTBUNDESAMT 2014b; BGBl. II 

Nr. 144/20064). 

3.2.1 Überschreitungen im Bereich Luft 

So wird der Grenzwert des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) für den Jah-
resmittelwert von NO2 großflächig v. a. in den Großstädten Wien, Linz, Salz-
burg, Graz und Innsbruck, aber auch verkehrsnah in weiteren städtischen Ge-
bieten sowie entlang von Autobahnen, überschritten. Abbildung 1 zeigt die Ent-
wicklung der NO2-Belastung an ausgewählten Luftmessstationen. Die Belas-
tung liegt z. T. in erheblichem Ausmaß über dem Grenzwert zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit.  

Abbildung 1: Jahresmittelwerte der NO2-Konzentration ausgewählter Stationen sowie 

zeitlicher Verlauf der Toleranzmarge für den Grenzwert des 

Jahresmittelwertes von NO2 (Grenzwert ab 2000 in Kraft). 

Hauptverursacher der erhöhten NO2-Belastung ist der Straßenverkehr, hier be-
sonders Dieselfahrzeuge (siehe Abbildung 2, sowie Abbildung 16 und Abbil-
dung 17 in Kapitel 4.2.2). So trägt bspw. an verkehrsbelasteten Standorten in 

4 Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung (Bundes-LärmV; BGBl. II Nr. 144/2006): Verordnung 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Me-

thoden und technischen Spezifikationen für die Erhebung des Umgebungslärms 
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Graz der Verkehr etwa 60–80 % zur NOx-Belastung5 bei6, wie Abbildung 2 an-
hand von Modellrechnungen für zwei Messstellen zeigt. Industrie, Gewerbe und 
Raumwärme tragen etwa 30 % an städtischen Hintergrundstandorten (z. B. 
Wohngebiete) bei. 

Abbildung 2: Verursacher der NOx-Belastung an zwei Messstellen in Graz. (Quelle: AMT 

DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 2013) 

Aber auch die nationalen Emissionshöchstmengen7 für NOx, die zur Verringe-
rung der Versauerung und der Eutrophierung von Ökosystemen sowie der Be-
lastung durch Ozon festgelegt wurden, werden in Österreich deutlich überschrit-
ten (siehe Abbildung 3).  

5 NOx ist die Summe aus NO (Stickstoffoxid) und NO2. Bei den Emissionen wird meist NOx betrach-
tet, gesundheitlich relevant ist aber NO2.  

6 Durch einen höheren Anteil an primären NO2-Emissionen von Diesel-Kfz ist der Beitrag zur NO2-
Belastung noch höher. 

7 Festgelegt in der Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL), umgesetzt im Emissionshöchst-
mengengesetz-Luft (EG-L). 
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Abbildung 3: Reduktionsziele gemäß EG-L und Ozongesetz sowie NOx-Emissionen 
(ohne Kraftstoffexport). 

Hauptverursacher ist auch hier der Verkehr mit einem Anteil von 59 % (siehe 
Abbildung 4). 

Abbildung 4: Anteile der Verursachersektoren an den NOx-Emissionen in Österreich. 

3.2.2 Situation Lärm 

Aus den Mikrozensuserhebungen der Statistik Austria geht hervor, dass sich 
rund 40 % der ÖsterreicherInnen in ihrer Wohnung durch Lärm gestört fühlen 
(STATISTIK AUSTRIA 2013). Die Bedeutung des Verkehrssektors als Ursache der 
Lärmbelastung hat in der Vergangenheit zwar leicht abgenommen, er ist jedoch 
nach wie vor dominierender Verursacher von Lärm – insbesondere der Stra-
ßenverkehr. 
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Lärm unterliegt in Österreich dem Materienrecht. Die Rechtsgrundlagen für die 
Lärmbekämpfung sind daher auf verschiedene Gesetze und Verordnungen ver-
teilt. Straßenverkehrslärm von Autobahnen und Schnellstraßen fällt in die Zu-
ständigkeit des Bundes, Lärm von Landesstraßen in die Zuständigkeit der Bun-
desländer. Entsprechend der Zuständigkeit erfolgen auch die strategische Lärm-
kartierung und die Aktionsplanung durch unterschiedliche Behörden. 

Die Schwellenwerte für die Aktionsplanung nach der Umgebungslärmgesetzge-
bung sind identisch mit den Grenzwerten, die in Österreich für das Bemessen 
von Lärmschutzmaßnahmen herangezogen werden.  
 Tag-Abend-Nachtzeitraum (Lden): 60 Dezibel (dB)
 Nachtzeitraum (Lnight): 50 dB

Bei der strategischen Lärmkartierung 2012 wurden in den Ballungsräumen Wien, 
Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck alle Straßen sowie außerhalb der Ballungs-
räume alle Hauptverkehrsstraßen8 erfasst und die Anzahl der von Lärm be-
troffenen Personen ermittelt (siehe Abbildung 5 und Abbildung 6). 

Abbildung 5: Durch Straßenverkehrslärm im Tag-Abend-Nachtzeitraum betroffene 
Personen, Umgebungslärmkartierung 2012. 

8 Hauptverkehrsstraßen sind gemäß Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz Straßen mit einem Ver-
kehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kfz pro Jahr (rund 8.200 Kfz pro Tag). 
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Abbildung 6: Durch Straßenverkehrslärm im Nachtzeitraum betroffene Personen, 
Umgebungslärmkartierung 2012. 

Insgesamt wohnt rund eine Million Personen in Gebäuden, an deren Fassade 
eine Immissionsbelastung über dem Schwellenwert für die Aktionsplanung vor-
liegt (in den Abbildungen ersichtlich als Pegelklassen mit grünen Balken). Die 
Erhebung erfolgt auf Basis des lautesten Punktes an der Fassade. 

 

 

3.3 Tempolimits und ihre Auswirkungen 

3.3.1 Tempolimits in Österreich und Europa 

Tempolimits gelten in Österreich vom Fahrrad bis zum Schweren Nutzfahrzeug 
für alle Fahrzeuge, die sich auf öffentlichen Straßen bewegen, sind jedoch nicht 
für alle Fahrzeuge einheitlich. Unterschiede können sich durch die Koppelung 
der Tempolimits an die Fahrzeugkategorie (u. a. in Abhängigkeit von der höchs-
ten zulässigen Gesamtmasse), die Ausstattung des Fahrzeugs (z. B. Mitführen 
eines Anhängers), die Aktivität (z. B. Abschleppen), die Tageszeit (z. B. redu-
zierte zulässige Höchstgeschwindigkeit zur Nachtzeit), die Witterungsverhält-
nisse (z. B. reduzierte zulässige Höchstgeschwindigkeit bei nasser Fahrbahn) 
sowie an die Erfordernisse der Verkehrssicherheit (z. B. in unübersichtlichen 
Stellen), des Verkehrsflusses (vgl. Fundamentaldiagramm des Verkehrsflusses) 
und der Umwelt (z. B. gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft) ergeben. 

Tempolimits sind in Österreich in der Straßenverkehrsordnung (StVO) definiert. 
Rechtlich wird unterschieden zwischen der (per Verordnung festgelegten) gene-
rellen Höchstgeschwindigkeit und der (durch Verkehrszeichen gekennzeichne-
ten) reduzierten Höchstgeschwindigkeit. 

Definition der generellen Höchstgeschwindigkeit gemäß § 20 (2) StVO: 
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„Sofern die Behörde nicht gemäß § 43 eine geringere Höchstgeschwindigkeit 
erlässt oder eine höhere Geschwindigkeit erlaubt, darf der Lenker eines Fahr-
zeuges im Ortsgebiet nicht schneller als 50 km/h, auf Autobahnen nicht schnel-
ler als 130 km/h und auf den übrigen Freilandstraßen nicht schneller als 
100 km/h fahren.“9 

Definition der reduzierten Höchstgeschwindigkeit gemäß § 43 (1) Lit b Z1 
StVO: 
„Die Behörde hat für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen 
innerhalb eines bestimmten Gebietes durch Verordnung wenn und insoweit es 
die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des […] Verkehrs (und) die Lage, 
Widmung, Pflege, Reinigung oder Beschaffenheit der Straße […] erfordert, 
dauernde oder vorübergehende Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbo-
te, insbesondere […] Geschwindigkeitsbeschränkungen […], zu erlassen.“ 

 

Eine Analyse der generellen Höchstgeschwindigkeiten in Europa zeigt, dass in 
Russland ganztägig und in Polen in den Nachstunden von 23:00 Uhr bis 
5:00 Uhr innerorts eine Geschwindigkeit von 60 km/h gefahren werden darf. In 
Großbritannien beträgt das Tempolimit innerorts 30 mph, also umgerechnet rd. 
48 km/h. In allen anderen europäischen Ländern (91 %) beträgt die zulässige 
generelle Höchstgeschwindigkeit innerorts 50 km/h. 

 

 

Abbildung 7: Generelle Höchstgeschwindigkeiten Europa – innerorts. 

9 Gemäß Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 § 58 gelten abweichend davon bei-
spielsweise für Lkw mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t niedrigere 
Höchstgeschwindigkeiten – 70 km/h bzw. 80 km/h auf Autobahnen und Schnellstraßen. Lkw mit 
mehr als 7,5 t dürfen überdies im Nachtzeitraum von 22:00 bis 5:00 Uhr nach StVO 1960, § 42 
nur 60 km/h fahren.  
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Quelle: Umweltbundesamt 
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Ein differenzierteres Bild zeigt die Analyse der generellen Höchstgeschwindig-
keiten außerorts bzw. auf Schnellstraßen. Während hier in 40 % der europäi-
schen Länder ein Tempolimit von 100 km/h gilt, dürfen in jeweils 23 % der Län-
der maximal 90 km/h bzw. 110 km/h (bzw. umgerechnet rd. 112 km/h im Verei-
nigten Königreich) gefahren werden. 80 km/h gelten in Dänemark, Norwegen 
und Zypern. Die höchsten generellen Höchstgeschwindigkeiten außerorts bzw. 
auf Schnellstraßen gelten in Belgien und Polen mit 120 km/h. 

 

 

Abbildung 8: Generelle Höchstgeschwindigkeiten Europa – außerorts/Schnellstraße. 

Auf rd. drei Viertel der europäischen Autobahnen gilt eine generelle Höchstge-
schwindigkeit zwischen 120 km/h und 130 km/h (inklusive der Regelgeschwin-
digkeit in Deutschland). Langsamer gefahren werden muss nur in Lettland, 
Norwegen und Zypern (100 km/h) bzw. Estland und Russland (110 km/h). Im 
Vereinigten Königreich gilt auch hier ein Tempolimit von umgerechnet rd. 
112 km/h. Auch hier liegt Polen, gemeinsam mit Bulgarien, mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf Autobahnen wieder an der Spitze. 
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Abbildung 9: Generelle Höchstgeschwindigkeiten Europa – Autobahn. 

Sonderregelungen für besondere Witterungsverhältnisse, Jahreszeiten und 
Fahranfänger gelten zudem in Estland, Finnland, Italien, Litauen und Luxem-
burg. 

In Österreich entfällt mehr als die Hälfte des hochrangigen Straßennetzes (A&S: 
Autobahnen und Schnellstraßen) auf Abschnitte mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit für Pkw von 130 km/h, auf 21 % dürfen maximal 100 km/h gefah-
ren werden. Bei weiteren 9 % liegt das Tempolimit bei 80 km/h. Die restlichen 
13 % entfallen auf Abschnitte, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
aus eingangs genannten Gründen (z. B. VBA10, IG-Luft) variabel ist. 

10 Verkehrsbeeinflussungsanlagen (kurz VBA) sind technische Einrichtungen an Autobahnen und 
Schnellstraßen, die mittels Sensoren und Messinstrumenten entlang der Strecke flexibel und an-
lassbezogen Verkehrsinformationen, wie beispielsweise Geschwindigkeitslimits, Überholverbote 
oder Warnungen, generieren und an dynamischen Wechselverkehrszeichen anzeigen. 
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Abbildung 10: Verteilung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im österreichischen 

A&S-Netz. 
VBA: Verkehrsbeeinflussungsanlage; IGL: Immissionsschutzgesetz-Luft 
(Quelle: ROSINAK & PARTNER 2011) 

 

3.3.2 Auswirkungen einer Reduktion des Tempolimits 

Die Reduktion einer bestehenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit hat Aus-
wirkungen auf: 
1. die Verkehrssicherheit, 
2. die Umwelt, 
3. die Volkswirtschaft. 

Diese Auswirkungen werden nachfolgend an ausgesuchten Beispielen erläutert. 

 

Verkehrssicherheit 

Die Fahrgeschwindigkeit hat direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung der 
Verkehrssituation, den Reaktions- und Anhaltweg und die kinetische Energie, 
die es im Rahmen des Bremsvorgangs abzubauen gilt. Die Geschwindigkeit 
bestimmt zudem die Unfall-Wahrscheinlichkeit und die Unfallschwere. 

Wird beispielsweise ein/e FußgängerIn von einem 30 km/h schnellen Fahrzeug 
erfasst, liegt die Überlebenschance bei etwa 90 %. Bei 60 km/h reduziert sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass der/die FußgängerIn den Aufprall überlebt, auf rd. 
10 %. 

18 Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Verkehrsemissionen und Einfluss der Geschwindigkeit 

 
Abbildung 11: Sterbewahrscheinlichkeit eines Fußgängers bei Zusammenstoß mit einem 

Fahrzeug in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit.  
(Quelle: VCS 2011) 

Des Weiteren lässt sich ein Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitsverän-
derung und der Anzahl Verletzter, Schwerverletzter und Getöteter erkennen. 
Sinkt beispielsweise das Geschwindigkeitsniveau um 20 %, also beispielsweise 
von 100 km/h auf 80 km/h, verringert sich die Anzahl der Schwerverletzten um 
50 %, jene der Getöteten um 60 %. 

 

 
Abbildung 12: Zusammenhang Geschwindigkeitsveränderung Anzahl Verletzte.  

(Quellen: NILSSON 2004, Darstellung aus VCS 2011) 
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Umwelt 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produzieren Luftschadstoffe, wobei der Groß-
teil der Emissionen mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt. Auch die 
Lärmemissionen steigen mit der Fahrgeschwindigkeit. 

Hinsichtlich der Luftschadstoffe konnte gezeigt werden, dass die Wirkungen ei-
ner Reduktion des Tempolimits insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, al-
so am A&S-Netz, ein nennenswertes Ausmaß erreichen. So zeigen Berech-
nungen zu NOx- und CO2-Emissionen nach HBEFA 3.111 bei ganzjährigen Tem-
polimits von 100 km/h, 110 km/h und 120 km/h12 dass die NOx-Emissionen um 
rd. 9–21 % und die CO2-Emissionen um rd. 3–8 % reduziert werden können. 
Diese Betrachtungen wurden für die Gesamtemissionen aus dem Verkehr, also 
inklusive der Emissionen aus dem Schwerverkehr, angestellt, wenngleich der 
Schwerverkehr von den untersuchten Tempolimits nicht betroffen ist. 

 

 
Abbildung 13: Gesamtemissionen aus dem Verkehr in Abhängigkeit von der 

Fahrgeschwindigkeit. (Quelle: ROSINAK & PARTNER 2011) 

Innerstädtisch zeigen Tempolimits vor allem in Kombination mit Maßnahmen 
zur Harmonisierung des Verkehrsflusses (z. B. Grüne Welle) Wirkung. 

11 www.hbefa.net  
12 Die gemäß HBEFA tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten sind abhängig von der gewählten 

Verkehrssituation und weichen geringfügig von den Tempolimits ab. 
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Der Zusammenhang zwischen Fahrgeschwindigkeit und Emissionsausstoß 
wurde unter anderem mit dem Emissionsmodell COPERT 4 der EMISIA S.A. im 
Auftrag der Europäischen Energieagentur untersucht. Bei dieselbetriebenen 
Pkw steigen die NOx- und Feinstaubemissionen mit der Fahrgeschwindigkeit, 
während die Kohlenmonoxid-Emissionen sinken. Bei benzinbetriebenen Pkw 
steigen die Kohlenmonoxid-Emissionen mit der Geschwindigkeit stark an, wäh-
rend die NOx-Emissionen im Geschwindigkeitsbereich von 80 km/h bis 
100 km/h ein Minimum erreichen. 

Ein weiterer Aspekt ist die verringerte Attraktivität des MIV gegenüber anderen 
Verkehrsmitteln (Rad, ÖV) durch längere Reisezeiten und die subjektive Emp-
findung und dadurch eine mögliche Verschiebung der Fahrleistung zugunsten 
des Umweltverbunds. 

Das im Jahr 2011 beschlossene Klimaschutzgesetz (KSG) setzt Emissions-
höchstmengen für Treibhausgase fest und regelt die Erarbeitung und Umset-
zung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen. Für die Reduktion der generellen 
Höchstgeschwindigkeiten in Österreich auf 80 km/h außerorts und 100 km/h auf 
Autobahnen und Schnellstraßen als eine dieser Maßnahmen wurde ein Einspa-
rungspotenzial von rund 600.000 t CO2-Äquivalent errechnet. Die Maßnahme 
befindet sich damit in den Top Drei der möglichen Maßnahmen zur Erreichung 
der Klimaziele 2020. 

Auch zwischen der Fahrgeschwindigkeit und den Lärmemissionen besteht ein 
Zusammenhang. So führt bei Pkw eine Geschwindigkeitsreduktion um 20 km/h 
– beispielsweise von 100 km/h auf 80 km/h – zu einer Abnahme der Pkw-
Geräuschemissionen um rund 2 dB. Auch bei Lkw kommt es zu vergleichbar 
hohen Minderungen bei einer Geschwindigkeitsreduktion von 80 km/h auf 
60 km/h. Eine Abnahme um 2 dB entspricht einer Abnahme des Verkehrsauf-
kommens um rund 35 %.  

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Fahrgeschwindigkeit und Geräuschpegel. 
(Berechnung nach RVS 04.02.11, Ausgabe März 2009) 
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Die Gesamtemission eines Straßenabschnitts hängt neben der gefahrenen Ge-
schwindigkeit und der Verkehrsmenge auch von der Zusammensetzung der 
Kfz, der Fahrbahnoberfläche und der Längsneigung ab. Bei der Betrachtung der 
lärmmindernden Wirkung von Tempolimits für Pkw muss vor allem der Schwer-
verkehrsanteil auf dem betroffenen Streckenabschnitt berücksichtigt werden. 

Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h weist ein Lkw deutlich höhere 
Lärmemissionen als ein Pkw auf. Dieser Unterschied verringert sich stark, wenn 
der Pkw mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h unterwegs ist. 

Bei einem Geschwindigkeitsregime von 130/80 km/h für Pkw/Lkw und einem 
hohen Schwerverkehrsanteil von 30 % sind die Beiträge von Pkw und Lkw zur 
Gesamtemission beinahe gleich groß. Eine Abnahme der Pkw-Emissionen um 
2 dB würde in diesem Fall nur noch eine Abnahme der Gesamtemission um 
1 dB bewirken.  

Für den Beurteilungszeitraum Nacht ist zu berücksichtigen, dass die höchstzu-
lässige Geschwindigkeit von Lkw nur 60 km/h beträgt. Bei diesen Geschwindig-
keitsverhältnissen und einem geringen Schwerverkehrsanteil von 10 % bewirkt 
eine Abnahme der Pkw-Emissionen um 2 dB hingegen immer noch eine Ab-
nahme der Gesamtemission um fast 2 dB. 

Dem Argument, dass eine Abnahme der Lärmsituation um „nur“ 1 dB bei sonst 
gleichen Bedingungen und im direkten Vergleich gerade erst wahrnehmbar ist, 
kann entgegengehalten werden, dass bereits geringe aber weiträumige Reduk-
tionen der Immissionsbelastung zu deutlichen Abnahmen der Betroffenenzah-
len über dem Schwellenwert führen können. 

 

Volkswirtschaft 

Eine Reduktion der Unfall(folge)kosten sowie der Umweltkosten (Luft und Lärm) 
hat positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Auch harmonisiert die Re-
duktion des Tempolimits den Verkehrsfluss, indem die Exzessivgeschwindigkei-
ten reduziert werden. Dies hilft, Stausituationen zu vermeiden und die Staukos-
ten zu reduzieren. 
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3.3.3 Argumente gegen Tempolimits 

Gegen Tempolimits werden unter anderem folgende Argumente angeführt: 

Argument gegen Tempo-
limit 

Anmerkung 

Zeitverluste Auf einer Distanz von 100 km bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von 100 km/h statt 120 km/h ergibt sich ein Zeit-
verlust von lediglich rd. 10 Minuten 

Verlust von Fahrspaß bei 
niedrigeren Tempolimits 

Siehe dazu die verkehrspsychologische Perspektive in 
Kapitel 12 

Geringe NOx- und CO2-
Einsparung durch Tempoli-
mits im A&S-Netz im Ver-
gleich zu den gesamten 
NOx- und CO2-Emissionen 
des Straßenverkehrs 

Größter Beitrag einer Einzelmaßnahmen, siehe z. B. Ka-
pitel 8 

Autobahnen und Schnell-
straßen sind ohnehin die si-
chersten Straßen 

Die Schwere der Unfälle nimmt auch auf A+S mit redu-
zierter Geschwindigkeit stark ab (siehe Kapitel 9) 

Hohe Geschwindigkeiten 
fördern die Entwicklung von 
Sicherheitstechnologie  

Siehe oben 

Eine Reduktion der Tempo-
limits findet keine Akzeptanz 
in der Bevölkerung 

Zwei Drittel der EU-Bürger (68 %) befürworten lt. Umfra-
ge niedrigere Fahrgeschwindigkeiten zur Reduktion von 
Emissionen (EC 2011) 

 

 

3.4 Zusammenfassung 

Verkehrsbedingte Luftschadstoffe tragen wesentlich zur Nicht-Erreichung von 
Umweltqualitätszielen im Bereich Luft bei. Damit verbunden sind gravierende 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Dieselfahrzeu-
ge haben daran einen bedeutenden Anteil. 

Die generellen Höchstgeschwindigkeiten auf Österreichs Straßen sind abhängig 
von mehreren Faktoren und liegen grundsätzlich im europäischen Durchschnitt. 
Ergänzend werden reduzierte Höchstgeschwindigkeiten durch Verkehrszeichen 
gekennzeichnet. 

Fahrgeschwindigkeiten haben sowohl innerorts als auch außerorts bzw. auf Au-
tobahnen und Schnellstraßen Einfluss auf die Verkehrssicherheit und die Um-
welt mit Folgewirkungen auf die Volkswirtschaft. Verschiedene Studien zeigen, 
dass die Reduktion von Tempolimits messbare Auswirkung hat: Weniger Ver-
letzte und Getötete im Straßenverkehr, eine Reduktion der Luftschadstoffe und 
der Geräuschemissionen sowie eine Reduktion der Unfall(folge)kosten, der 
Umweltkosten und der Staukosten sind die Folge. 
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4 EMISSIONEN VON KFZ IM REALBETRIEB – 
HBEFA 3.2 

Martin Rexeis, Stefan Hausberger; TU Graz, Institut für 
Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik 

 

4.1 Einleitung 

Das Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) stellt eine 
zentrale Quelle zur Beurteilung der realen Emissionen des Straßenverkehrs in 
Europa dar. Anhand dieser Grundlage soll dieser Beitrag die wesentlichsten 
Aussagen des HBEFA zum Emissionsverhalten der verschiedenen Fahrzeugty-
pen zusammenfassen sowie den Einfluss von Tempolimits auf das Emissions-
niveau beleuchten und – soweit möglich – quantifizieren.  

 

4.2 Hauptteil 

4.2.1 Das Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
HBEFA 

Das HBEFA [1] ist eine Datenbank mit Emissionsfaktoren – d. h. Angaben in 
der Einheit „Gramm je Kilometer“ – für die wichtigsten Komponenten des Fahr-
zeugabgases sowie länderspezifischen Bestands- und Fahrleistungsdaten für 
den Straßenverkehr. Herausgegeben wird das HBEFA von der „ERMES Grup-
pe“ (European Research on Mobile Emission Sources [2]). Die ERMES Gruppe 
ist eine internationale Kooperation von Forschungseinrichtungen und öffentli-
chen Institutionen (z. B. Ministerien, Umweltbundesämter), die in diesem For-
schungsgebiet aktiv sind. Die aktuelle Version 3.2 des HBEFA wurde im Juli 
2014 veröffentlicht. Das HBEFA wird ca. alle vier Jahre aktualisiert. 

Abbildung 15 gibt einen groben Überblick über die Vorgangsweise bei der Er-
stellung des HBEFA. Grundlage sind Emissionsmessungen, die in nationalen 
Feldüberwachungsprogrammen durchgeführt werden. Wichtig dabei ist, dass die 
Messungen Hersteller-unabhängig stattfinden und dass neben den Typprüfzyk-
len auch reale Fahrzyklen vermessen werden. Der Großteil der Feldüberwa-
chungsmessungen findet derzeit auf Rollenprüfständen statt. 

Die von den nationalen Fördergebern freigegebenen Emissionsmessungen 
werden auf europäischer Ebene in der ERMES Datenbank gesammelt. Zur Er-
stellung der flottendurchschnittlichen Emissionsfaktoren werden die Daten im 
Emissionsmodell „PHEM“ (Passenger car and Heavy duty vehicle emission 
model, z. B. [3], [4], [5]) der TU Graz verarbeitet. Dies ist erforderlich, da das 
HBEFA die Emissionsfaktoren für 276 verschiedene sogenannte „Verkehrssitu-
ationen“ angibt. Zusätzlich wird auch die Fahrbahnlängsneigung von 6 % Gefäl-
le bis 6 % Steigung in 2 %-Schritten berücksichtigt. Diese hohe Differenzierung 
der Emissionswerte kann direkt über das Messprogramm nicht abgedeckt wer-
den.  
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Weiters enthält das HBEFA länderspezifische Angaben zur Zusammensetzung 
der Flotte (jeweils Bestand und Fahrleistung) nach „Fahrzeugschichten“. Dabei 
wird die Flotte nach Fahrzeugkategorie (z. B. Pkw, LNF, Solo Lkw etc.), An-
triebsart (z. B. Benzin- oder Dieselmotor), Emissionsstufe nach der das Fahr-
zeug erstzugelassen wurde (z. B. EURO 5) und ggf. nach Größenklasse (Hub-
raum oder Fahrzeuggesamtgewicht) unterteilt. Diese Daten werden von natio-
nalen Flottenmodellen (z. B. für Österreich das Modell NEMO der TU Graz) be-
reitgestellt.  
 

 

Abbildung 15: Erstellung des HBEFA. (Quelle: TU-Graz). 

Typische Anwendungen des HBEFA sind: 
 Emissionsinventuren, 
 Modellierung von Luftgüte, 
 Bewertung von Verkehrsmaßnahmen. 
 
Weiters stellen die im Rahmen der Erstellung des HBEFA gewonnenen Er-
kenntnisse zum realen Emissionsverhalten der Fahrzeuge ein wichtiges Feed-
back für die Emissionslegislative dar.  

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der verfügbaren Fahrzeugmessungen für das 
HBEFA 3.2, aufgeschlüsselt nach Fahrzeugkategorie, Antriebsart und EURO-
Klasse. Fett formatierte Zahlen stehen für Emissionsdaten, die auch zeitaufge-
löst zur Verfügung gestellt wurden. Auf diesen Daten beruhen Detailaussagen, 
wie z. B. die Auswirkung von Tempolimits. Nummern in Klammern stehen für 
die Summe an vermessenen Fahrzeugen, für die Testergebnisse je Zyklus ver-
fügbar sind. Auf diesen Daten beruhen die Grundaussagen zum Emissionsni-
veau dieser Fahrzeugschicht. So stehen z. B. für aktuelle Pkw, zertifiziert nach 
EURO 5, in Summe Messungen an 31 Benzin- sowie 50 Diesel-Fahrzeugen zur 
Verfügung. In Anbetracht der Vielfalt der am Markt erhältlichen Fahrzeuge und 
der beobachteten Streuung des Emissionsverhaltens unter den einzelnen Mar-
ken und Modellen resultiert aus dieser begrenzten Anzahl an vermessenen 
Fahrzeugen eine nicht ganz unbeträchtliche Unsicherheit. Dies trifft vor allem 
für EURO 613 Pkw zu, von denen mangels Verfügbarkeit für das HBEFA 3.2 nur 

13 Die Erfüllung von EURO 6 Standards wird für alle neu zugelassenen Pkw ab 1. September 2015 
verpflichtend.  
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19 Fahrzeuge (die allerdings nur 9 verschiedene Marken und Modelle abde-
cken) vermessen wurden. Die Erweiterung der Datenbasis für EURO 6 ist einer 
der Schwerpunkte der Arbeiten für die nächste Ausgabe des HBEFA. 

Tabelle 1: Anzahl der vermessenen Fahrzeuge für das HBEFA 3.2 (Quelle: [6]). 

 

 

4.2.2 Grundaussagen zu den Emissionsniveaus von Pkw und SNF 

Der Emissionsausstoß der Fahrzeuge hat sich in den letzten Jahrzehnten be-
züglich vieler Schadstoffkomponenten signifikant reduziert. So sind zum Bei-
spiel die Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen aktueller Fahr-
zeuggenerationen bereits auf äußerst niedrigem Niveau. Auch das Problem der 
Emissionen von motorischen Partikeln kann bei allen Neufahrzeugen, v. a. durch 
den Einsatz geschlossener Partikelfilter bei allen Dieselfahrzeugen, als techno-
logisch gelöst betrachtet werden.  

Für die lokale Luftgüte nach wie vor problematisch sind die Stickoxidemissionen 
(NOx) aus dem Straßenverkehr. Dies ist vorwiegend auf mit Dieselmotoren be-
triebene Fahrzeuge zurückzuführen. Abbildung 16 vergleicht den durchschnittli-
chen NOx-Ausstoß von Diesel-Pkw in realen Fahrsituationen (hier dargestellt 
anhand der drei Teile des CADC Zyklus14) mit den Grenzwerten in der Typprü-
fung. Trotz deutlicher Absenkung der Grenzwerte seit Beginn der 90er-Jahre 
(EURO 1) haben sich die NOx-Emissionen im realen Fahren bis hin zu aktuellen 
EURO 5 Pkw nicht reduziert. Ursache dafür ist ein Zielkonflikt bei der Ausle-
gung von Dieselmotoren zwischen Kraftstoffverbrauch, niederen Systemkosten 
und Fahrbarkeit einerseits und niedrigen NOx-Emissionen andererseits. Durch 
eine lückenhafte Abgasgesetzgebung führt dieser Zielkonflikt unter Ausnutzung 
der Freiheiten moderner Motorelektronik zu hohen NOx-Emissionen in realen 
Fahrzuständen. Die Prognose für EURO 6 Pkw geht anhand der wenigen ver-
messenen Fahrzeuge von einer Reduktion der realen Emissionen im Vergleich 
zu EURO 5 aus. Diese Aussage ist allerdings noch unsicher. Ein zusätzliches 
Problem für die NO2-Konzentrationen in Straßennähe ist, dass moderne Diesel-
Pkw im Vergleich zu den Fahrzeugen aus den 90er-Jahren deutlich höhere An-
teile NO2 an NOx (ca. 40 %) aufweisen. 

Derzeit sind auf europäischer Ebene Bestrebungen im Gange, die „Lücken“ in 
der Abgasgesetzgebung für Pkw und LNF durch die Einbeziehung von Emissi-
onsmessungen in realen Fahrten (und nicht nur auf dem Rollenprüfstand) in die 
Typprüfung zu schließen („EURO 6c“, siehe dazu auch Kapitel 5). Unter diesen 
Rahmenbedingungen ist gegen Ende dieses Jahrzehntes mit bezüglich NOx 
saubereren Diesel-Pkw zu rechnen.  

14 CADC: Common ARTEMIS Driving Cycle 
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Abbildung 16: NOx-Ausstoß von Diesel-Pkw nach EURO-Klassen. (Quelle: [6]). 

Bei Benzinmotoren können NOx-Emissionen im Gegensatz zu Dieselantrieben 
durch 3-Wege-Katalysator Technologie mit weniger Aufwand in den Griff be-
kommen werden. So zeigen Benzin-Pkw seit den 90er-Jahren trotz strengerer 
Grenzwerte als für Diesel-Fahrzeuge reale NOx-Niveaus, die noch unter der 
Vorgabe im Typprüfzyklus liegen. Abbildung 17 zeigt durchschnittliche Emissi-
onsfaktoren für betriebswarme Benzin-Pkw. Kaltstart und in Abbildung 17 eben-
falls nicht berücksichtigte Katalysatoralterung erhöhen zwar das NOx-Niveau, 
sind aber gemäß aktuellem Wissensstand kein zentrales Problem für den Emis-
sionsausstoß der Fahrzeugflotte.  

 

 
Abbildung 17: NOx-Ausstoß von Benzin-Pkw nach EURO-Klassen. (Quelle: [6]). 
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Abbildung 18 zeigt das NOx-Emissionsverhalten von Schweren Nutzfahrzeugen 
beispielhaft anhand von Last- und Sattelzügen. Dargestellt sind Emissionsfakto-
ren als Funktion der Zyklusdurchschnittsgeschwindigkeit. Tendenziell ergeben 
sich in Fahrzyklen mit geringeren Zyklusdurchschnittsgeschwindigkeiten höhere 
streckenbezogene NOx-Emissionen für alle Emissionsklassen. Die Fahrzeug-
schicht mit dem aktuell höchsten Anteil an der SNF-Fahrleistung sind 
EURO V/EEV-Fahrzeuge mit SCR-Abgasnachbehandlung. Diese haben bei Au-
tobahnfahrt und den damit verbundenen durchschnittlichen hohen Motorlasten 
bereits einen relativ geringen NOx-Ausstoß (ca. 1 bis 2 g/km für einen halbbela-
denen Sattelzug). In Fahrzyklen mit geringen Motorlasten, d. h. vor allem im 
städtischen Verkehr und bei Stop-and-Go Verhältnissen ist bei EURO V/EEV-
Fahrzeugen die SCR Abgasnachbehandlung jedoch wenig aktiv, dementspre-
chend sind die NOx-Emissionen auch kaum unter EURO III Niveau. Mit der 
EURO VI Gesetzgebung (verpflichtend für neu zugelassene SNF seit Beginn 
des Jahres 2014) wurden die Typprüfkriterien (Zyklen und Grenzwerte) ent-
scheidend verschärft. Diese aktuellste SNF-Generation zeigte in den Feldüber-
wachungsmessungen in praktisch allen Fahrzyklen auch bei NOx äußerst nied-
rige Schadstoffwerte.  

 

 
Abbildung 18: Emissionsfaktoren NOx für Last- und Sattelzüge (50 % Beladung). 

(Quelle: [6]). 

 

4.2.3 Exkurs: Grundregeln für emissionsoptimierten Fahrstil 

Das Fahrverhalten hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch 
und den Emissionsausstoß. Diese Umweltauswirkungen werden bei einem mit 
einem Verbrennungsmotor angetriebenen Fahrzeug durch folgende zwei Fakto-
ren bestimmt: 
1. den Energiebedarf der benötigt wird, um das Fahrzeug inklusive aller Ne-

benaggregate über eine bestimmte Strecke zu bewegen; 
2. die Wirkungsgrade von Motor, Abgasnachbehandlung und Antriebsstrang. 
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Faktor 1 wird zu einem großen Teil durch die Fahrdynamik bestimmt, Faktor 2 
durch die Wahl der Betriebspunkte von Motor und Antriebsstrang. Im realen 
Fahren gilt es das Zusammenspiel der beiden Einflussfaktoren zu optimieren. 
Konkrete Strategien für einen emissionsminimalen Fahrstil sind: 

i.) Möglichst gleichmäßig fahren. 
Der optimale Geschwindigkeitsbereich liegt dabei in einem Bereich von 
ca. 40 km/h bis 80 km/h. Höhere Geschwindigkeiten führen zu einem 
stark zunehmenden Anstieg der Fahrwiderstände (v. a. des Luftwider-
standes). Unter 40 km/h nehmen die Wirkungsgrade im Antriebsstrang 
überproportional ab. 

ii.) Motordrehzahl niedrig halten, d. h. stets einen möglichst hohen Gang 
wählen. 

iii.) Möglichst vorrausschauend fahren, um die Benutzung der Betriebs-
bremse zu minimieren. 
Optimales Verzögern erfolgt im reinen „Schubbetrieb“ des Fahrzeuges. 
Schubbetrieb bedeutet dabei, den Fuß vollständig vom Gas zu neh-
men, dabei nicht zu bremsen und einen möglichst hohen Gang zu wäh-
len. 

iv.) Moderat beschleunigen (ebenfalls in einem möglichst hohen Gang). 
v.) Bei längerem Fahrzeugstillstand Motor abschalten. 

Die emissionssenkende Wirkung der „klassischen“ Tempolimits auf Autobahnen 
(100 km/h bzw. 80 km/h statt 130 km/h) und Bundesstraßen (80 km/h statt 
100 km/h) ist anhand dieser Strategien einsichtig, da das Geschwindigkeitsni-
veau gesenkt wird (in bzw. näher an den optimalen Bereich von 40 km/h bis 
80 km/h geführt wird) und der Fahrverlauf zusätzlich vergleichmäßigt wird. Auf 
städtischen Straßen können Tempolimits nur über eine Verstetigung des Fahr-
verlaufes emissionsmindernde Wirkungen erzeugen, aus der reinen Absenkung 
der „Reisegeschwindigkeit“ ergibt sich insbesondere für Tempo 30 kein Emissi-
onsvorteil.  

 

4.2.4 Was bringen Tempolimits quantitativ bzgl. 
Emissionsausstoß 

Wie bereits erwähnt, werden im HBEFA die Emissionsfaktoren nach Verkehrs-
situationen (VS) differenziert. Eine VS ist definiert durch folgende Merkmale: 
 Gebietstyp (ländliches oder städtisches Gebiet), 
 Straßentyp, 
 Tempolimit, 
 Verkehrsdichte („flüssig“, „dicht“, „gesättigt“ sowie „Stop and Go“). 

Für jede VS wurde aus gesammelten Fahrverhaltensdaten aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich ein charakteristischer Fahrzyklus (Geschwindig-
keitsverlauf als Funktion der Zeit) ausgewählt. Anhand dieser Fahrzyklen wird 
mit dem Emissionsmodell PHEM für die einzelnen Fahrzeugschichten der 
Emissionsfaktor für das HBEFA berechnet. Tabelle 2 zeigt beispielhaft die 
Durchschnittsgeschwindigkeiten sämtlicher HBEFA Fahrzyklen für Pkw und 
LNF für die Verkehrsdichte „flüssig“, Tabelle 3 bis Tabelle 5 die entsprechenden 
Emissionsfaktoren für Pkw im österreichischen Flottenmix des Jahres 2015 für 
die Abgaskomponenten NOx, CO2 und motorische Partikel. 
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Tabelle 2: Durchschnittsgeschwindigkeiten in km/h der HBEFA Fahrzyklen für Pkw und 
LNF (Verkehrsstärke „flüssig“) (Quelle: HBEFA 3.2). 

 
 

Tabelle 3: NOx-Emissionsfaktoren in g/km für Pkw im österreichischen Flottenmix des 
Jahres 2015 für die Verkehrsstärke „flüssig“ (Quelle: HBEFA 3.2). 

 
 

Tabelle 4: CO2-Emissionsfaktoren in g/km für Pkw im österreichischen Flottenmix des 
Jahres 2015 für die Verkehrsstärke „flüssig“ (Quelle: HBEFA 3.2). 

 
 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Autobahn 82.8 92.8 102.0 112.0 122.0 132.6
Semi-Autobahn 88.8 107.8
Fern-,Bundesstraße 62.1 71.1 80.0 88.8 97.8 107.8
Hauptverkehrsstraße 48.9 57.9 66.9 76.1 85.1 94.0
Hauptverkehrsstraße, kurvig 35.0 44.0 52.7 62.2 71.1 80.0
Sammelstraße 46.5 55.1 63.7 72.2
Sammelstraße, kurvig 38.3 46.2 52.0 60.1
Erschliessungsstraße 33.7 38.4 43.9
Autobahn 79.0 88.4 96.9 106.4 115.9 126.0
Stadt-Autobahn 62.7 69.4 79.0 88.4 96.9 106.4
Fern-,Bundesstraße 65.8 74.4 86.3 95.1 103.0
Städtische Magistrale / Ringstraße 48.9 57.3 65.8 74.4 86.3
Hauptverkehrsstraße 45.1 52.0 66.3 70.1
Sammelstraße 46.6 51.2
Erschliessungsstraße 31.0 36.9 45.8

Land

Stadt

StraßentypGebiets-
typ

T e m po l i m i t   [km/h]

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Autobahn 0.26 0.30 0.32 0.37 0.45 0.60
Semi-Autobahn 0.29 0.37
Fern-,Bundesstraße 0.27 0.29 0.26 0.29 0.32 0.37
Hauptverkehrsstraße 0.27 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36
Hauptverkehrsstraße, kurvig 0.44 0.35 0.35 0.28 0.29 0.32
Sammelstraße 0.36 0.29 0.29 0.31
Sammelstraße, kurvig 0.37 0.39 0.40 0.30
Erschliessungsstraße 0.34 0.37 0.35
Autobahn 0.28 0.30 0.33 0.42 0.49 0.59
Stadt-Autobahn 0.24 0.25 0.28 0.30 0.33 0.42
Fern-,Bundesstraße 0.31 0.27 0.31 0.31 0.35
Städtische Magistrale / Ringstraße 0.32 0.34 0.31 0.27 0.31
Hauptverkehrsstraße 0.33 0.32 0.31 0.28
Sammelstraße 0.34 0.32
Erschliessungsstraße 0.48 0.35 0.33

Land

Stadt

Gebiets-
typ

Straßentyp T e m po l i m i t   [km/h]

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Autobahn 120.1 119.6 123.5 138.0 151.4 164.0
Semi-Autobahn 117.9 134.3
Fern-,Bundesstraße 113.4 115.9 118.4 117.9 123.5 134.3
Hauptverkehrsstraße 123.7 120.4 113.9 121.8 126.5 130.6
Hauptverkehrsstraße, kurvig 168.3 144.0 140.2 119.8 125.7 128.0
Sammelstraße 138.9 122.5 121.9 123.4
Sammelstraße, kurvig 151.1 152.1 146.4 120.9
Erschliessungsstraße 147.6 151.5 140.3
Autobahn 114.8 125.0 122.4 138.5 151.3 163.3
Stadt-Autobahn 115.9 107.7 114.8 125.0 122.4 138.5
Fern-,Bundesstraße 124.4 120.1 122.5 121.2 129.4
Städtische Magistrale / Ringstraße 131.7 128.6 124.4 120.1 122.5
Hauptverkehrsstraße 145.6 133.5 124.1 116.1
Sammelstraße 138.7 134.5
Erschliessungsstraße 196.1 153.0 140.1

Land

Stadt

Gebiets-
typ

Straßentyp T e m po l i m i t   [km/h]

32 Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Emissionen von Kfz im Realbetrieb – HBEFA 3.2 

Tabelle 5: Emissionsfaktoren für motorische Partikel in mg/km für Pkw im 
österreichischen Flottenmix des Jahres 2015 für die Verkehrsstärke „flüssig“ 
(Quelle: HBEFA 3.2). 

 

 

Bei der Ableitung der Maßnahmenwirkungen von Tempolimits aus diesen Daten 
sind einige wichtige Punkte zu beachten: 
 Bei sehr hohen Verkehrsdichten „(gesättigt“ sowie „Stop and Go“) bestimmt 

nicht mehr das Tempolimit sondern das umgebende Verkehrsgeschehen das 
Fahrverhalten. Die Abschätzung der Emissionseffekte von Tempolimits wur-
de hier anhand der gemittelten Emissionsfaktoren für „flüssigen“ und „dich-
ten“ Verkehr getroffen. Für hoch belastete Straßenabschnitte ergeben sich 
durch den Staueinfluss geringere Auswirkungen.  

 Aus Auswertungen von Geschwindigkeitsmessungen auf österreichischen 
Autobahnen ist bekannt, dass die reale Durchschnittsgeschwindigkeit bei ei-
nem Tempolimit von 130 km/h im Bereich von 120 km/h liegt. Daher wurden 
hier die „Tempo 120“ Emissionsfaktoren aus dem HBEFA als Basiswert für 
österreichische Autobahnen mit einem Tempolimit von 130 km/h verwendet.  

 Das Fahrverhalten auf Bundes- und Landesstraßen ist sehr von den lokalen 
Verhältnissen (Kurvigkeit, Fahrbahnbreite, Steigung bzw. Gefälle) abhängig. 
Dementsprechend kann auch die Wirkung eines Tempolimits lokal sehr vari-
ieren. 

 Für den Innerortsbereich kann anhand des HBEFA der Einfluss eines Tem-
polimits für einen bestimmten Straßentyp nicht quantifiziert werden. Grund 
dafür ist, dass die Fahrzyklen des HBEFA für unterschiedliche Tempolimits 
eines bestimmten Straßentyps auf unterschiedlichen Straßenbeschaffenhei-
ten beruhen. So enthält z. B. der Fahrzyklus einer „Hauptverkehrsstraße“ im 
städtischen Bereich für das Tempolimit 50 einen wesentlich kürzeren Ab-
stand zwischen den Kreuzungen als der Fahrzyklus für das Tempolimit 
80 km/h. Da der Kreuzungsabstand auch Einfluss auf Geschwindigkeitsver-
lauf und somit auf das Emissionsniveau hat, kann der reine Tempolimit-Effekt 
nicht extrahiert werden. Für den Innerortsbereich müssen die Auswirkungen 
von Tempolimits daher individuell untersucht werden (siehe dazu auch Kapi-
tel 7). 

Tabelle 6 zeigt die Abschätzung der Emissionswirkungen von Tempolimits auf 
die wichtigsten Abgaskomponenten eines flottendurchschnittlichen Pkw des 
Jahres 2015. Tempo 100 statt Tempo 130 auf Autobahnen reduziert den NOx-
Ausstoß um rund ein Viertel, den CO2-Ausstoß um gut 15 % sowie die Emissi-

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Autobahn 11 11 12 13 15 18
Semi-Autobahn 11 12
Fern-,Bundesstraße 10 11 10 11 12 12
Hauptverkehrsstraße 11 10 10 11 11 12
Hauptverkehrsstraße, kurvig 15 12 12 11 11 11
Sammelstraße 13 11 11 11
Sammelstraße, kurvig 13 13 13 10
Erschliessungsstraße 12 13 13
Autobahn 11 11 11 13 15 17
Stadt-Autobahn 9 10 11 11 11 13
Fern-,Bundesstraße 11 11 11 12 12
Städtische Magistrale / Ringstraße 11 12 11 11 11
Hauptverkehrsstraße 12 11 11 10
Sammelstraße 12 11
Erschliessungsstraße 18 13 13

Gebiets-
typ

Straßentyp T e m po l i m i t   [km/h]

Land

Stadt
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onsmenge von motorischen Partikeln (hauptsächlich aus Dieselabgas) um 20 %. 
Tempo 80 statt Tempo 100 bewirkt eine NOx-Minderung von 15 % sowie eine 
Reduktion von 5 % bei CO2 sowie von 8 % bei motorischen Partikeln. Diese re-
lative Maßnahmenwirkung für T80 vs. T100 gilt – grob betrachtet – unabhängig 
davon, ob es sich um eine Autobahn oder eine Bundesstraße handelt. 

Tabelle 6: Emissionswirkungen von Tempolimits (Pkw-Flotte Österreich 2015. Quelle: 
TU-Graz). 

 NOx CO2 
PM10 moto-

risch 

Autobahn  
T100 statt T130 – 25 % – 16 % – 20 % 

Autobahn  
T80 statt T100 – 15 % – 5 % – 8 % 

Außerorts  
T80 statt T100 – 15 % – 5 % – 8 % 

 

Die hier angegebenen Werte gelten, wie bereits angemerkt, für Pkw. Für leichte 
Nutzfahrzeuge (LNF) bewegen sich die entsprechenden Zahlen in einer ähnli-
chen Größenordnung. Bei schweren Nutzfahrzeugen (Lkw und Busse) können 
durch strengere Tempolimits (z. B. Tempo 60 auf Autobahnen) keine signifikan-
ten emissionsmindernden Effekte erzielt werden. 

Bei Partikelemissionen ist weiters zu beachten, dass neben den motorischen 
Partikeln auch die Verkehrsemissionen aus Abrieb (Bremse, Reifen, Straße) 
sowie aus aufgewirbeltem Straßenstaub relevant sind. Diese nicht-motorischen 
Staubemissionen („non-exhaust“) haben in der Fahrzeugflotte des Jahres 2015 
bereits rund 75 % Anteil an den gesamten PM10-Emissionen des Straßenver-
kehrs. Der Einfluss von Tempolimits auf PM10 non-exhaust kann derzeit nicht 
quantifiziert werden. Es ist jedoch plausibel, dass auch hier gleichmäßigeres 
Fahren bzw. eine geringere Fahrgeschwindigkeit zu geringeren Emissionsmen-
gen führt.  

 

 

4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Emissionsmessungen im Rahmen der Feldüberwachung zeigen, dass der 
Schadstoffausstoß der Fahrzeuge in den letzten Jahrzehnten für viele Schad-
stoffkomponenten (z. B. CO, HC, motorische Partikel) signifikant zurückgegan-
gen ist. Neben den durch den Treibhauseffekt problematischen CO2-Emissio-
nen sind in Bezug auf Abgasemissionen vom Straßenverkehr die NOx-Emis-
sionen die letzte verbleibende große Herausforderung und führen straßennah 
weiterhin zu Überschreitungen der Luftgütegrenzwerte. Grund sind vor allem 
dieselgetriebene Pkw und LNF, die in realen Fahrzuständen weit höhere NOx-
Emissionen als in der Typprüfung aufweisen. Auf europäischer Ebene laufen 
derzeit Bestrebungen, diese Lücke in der Abgasgesetzgebung zu schließen. 
Durch die Vorlaufzeiten in Gesetzgebung und Fahrzeugentwicklung sowie die 
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Trägheit der natürlichen Flottenerneuerung werden die NOx-Emissionen von 
Dieselfahrzeugen aus derzeitiger Sicht jedoch noch bis mindestens Ende die-
ses Jahrzehnts zu Konflikten mit den Luftgütegrenzwerten führen.  

Tempolimits können vor allem auf Autobahnen und teilweise im Außerortsbe-
reich zur Senkung des Emissionsausstoßes bei NOx, CO2 und Partikeln beitra-
gen. Im Innerortsbereich ist durch Tempolimits tendenziell ein geringes Reduk-
tionspotenzial zu erwarten, es können lokal sogar steigende Emissionen durch 
Tempolimits unter 50 km/h auftreten. Hier wären die Emissionsauswirkungen 
also jeweils konkret für die lokalen Verhältnisse (z. B. anhand von Fahrverhal-
tensmessungen mit nachfolgender Emissionssimulation für die gesamte Flotte) 
zu evaluieren.  
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5 SPANNUNGSFELD ZWISCHEN GRENZWERT 
UND REALEMISSIONEN 

Christiane Vitzthum von Eckstädt, Umweltbundesamt Dessau 
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6 KENNTNISSTAND ZUR (UMWELT-)WIRKUNG 
VON TEMPOLIMITS AUF AUTOBAHNEN 

Günther Lichtblau, Umweltbundesamt 

6.1 Einleitung 

Bevor die Wirksamkeit des Tempolimits auf Stadtautobahnen thematisiert wird, 
sollen einige relevante Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. Die NOx-Emis-
sionen aus dem Verkehrssektor (im Inland ohne Kraftstoffexport) lagen im Zeit-
raum 2000–2007 stabil bei etwa 100 kt pro Jahr (siehe Abbildung 19). Damit 
emittierte der Verkehrssektor alleine jene Menge Stickstoffoxide, welche gemäß 
Emissionshöchstmengengesetz Luft (EG-L) ab 2010 für sämtliche Sektoren ein-
zuhalten wäre, nämlich 103 kt. Seit 2008 zeigt sich ein leichter Rückgang der 
Emissionen, 2012 lagen die Gesamtemissionen bei etwa 80 kt. Dieser Rück-
gang ist vor allem auf einen Rückgang der Emissionen bei schweren Nutzfahr-
zeugen zurückzuführen. Bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen nehmen die Emis-
sionen nur sehr langsam ab, trotz der Einführung neuer Fahrzeugtechnologien. 

Abbildung 19: Entwicklung der NOx-Emissionen des Verkehrssektors in Österreich 
2000–2012. (Quelle: Umweltbundesamt, Österreichische 
Luftschadstoffinventur) 

Noch problematischer ist jedoch die Entwicklung bei den Stickstoffdioxidemissi-
onen – und somit bei jener Schadkomponente, welche für die Luftgüte von ent-
scheidender Bedeutung ist (siehe Abbildung 20). Hier haben die Emissionen im 
Zeitraum 2000 bis 2008 massiv zugenommen, seither ist ein Rückgang zu ver-
zeichnen. Die Gesamtemissionen 2012 liegen mit über 15 kt jedoch immer noch 
deutlich über jenen von 2000 (knapp 13 kt). Auch hier ist wiederum der Pkw-
Verkehr die bedeutendste Quelle und jene mit der stärksten Zunahme. 
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Abbildung 20: Entwicklung der NO2-Emissionen des Verkehrssektors in Österreich 
2000–2012. (Quelle: Umweltbundesamt, Österreichische 
Luftschadstoffinventur) 

Der starke Anstieg der Emissionen Anfang 2000 und der nur langsame Rück-
gang sind speziell auf die Entwicklung der Emissionen im Straßenverkehr zu-
rückzuführen. Vor allem der Pkw-Sektor zeigt eine problematische Entwicklung.  

Betrachtet man die Emissionen bei Diesel- und Benzin-Pkw, so zeigt sich bei 
beiden Antriebstechnologien ein Emissionsminimum bei 80 km/h (siehe Abbil-
dung 21). Bei steigenden Geschwindigkeiten nehmen die NOx-Emissionen v. a. 
bei Dieselfahrzeugen wiederum deutlich zu. Von Tempo 80 auf Tempo 130 ver-
doppeln sich die NOx-Emissionen; eine Temporeduktion hat somit einen massi-
ven Einfluss auf die NOx-Emissionen. 

Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 45 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Kenntnisstand zur (Umwelt-)Wirkung von Tempolimits auf Autobahnen 

 

 

Abbildung 21: NOx-Emissionen moderner Euro 5 bzw. 6 Diesel- und Benzinfahrzeuge in 
Verkehrssituationen mit unterschiedlichen 
Durchschnittsgeschwindigkeiten. (Quelle: HBEFA 3.2)15 

Die Einführung neuer Emissionsstandards bei Pkw hat in den letzten 20 Jahren 
demgegenüber kaum zu einer Verbesserung des realen Emissionsverhaltens 
bei NOx geführt (siehe Abbildung 22). Die Emissionsfaktoren zeigen von Euro 0 
bis Euro 5 je nach Fahrsituation teils sogar Zunahmen – und dies obwohl die 
Emissionsgrenzwerte massiv reduziert wurden. Grund hierfür sind die soge-

15 Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, http://www.hbefa.net/d/index.html  
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nannten „Off Cycle Emissions“, somit Emissionen aus Fahrsituationen, welche 
im realen Fahrbetrieb auftreten, jedoch vom gesetzlich vorgeschriebenen Test-
zyklus für die Fahrzeuge nicht abgedeckt werden. Erst mit Euro 6-Fahrzeugen 
ist hier eine deutliche Absenkung der realen Fahrzeugemissionen zu erwarten, 
wenngleich die NOx-Emissionen nach wie vor deutlich über dem Abgasgrenz-
wert zu liegen kommen.16 

 

 
Abbildung 22: NOx-Emissionen von Diesel- und Benzinfahrzeugen nach 

Straßenkategorie. (Quelle: TU Graz) 

Bei schweren Nutzfahrzeugen zeigte sich bis 2013 eine ähnliche Situation; hier 
hat die frühere Einführung des Abgasstandards Euro VI zu einer rascheren Re-
duktion der NOx-Emissionen geführt. Bei Fahrzeugen bis einschließlich Euro V 
ist die Situation jedoch ähnlich wie bei den Pkw.  

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist trotz Einführung neuer 
Fahrzeugabgasstandards in den letzten 20 Jahren eine zu geringe Reduktion 
der NOx- bzw. NO2-Emissionen, speziell in verkehrsnahen Lagen, erfolgt. Zu-
sätzlich hat sich bei den NO2-Emissionen und damit der Belastung der Umge-
bungsluft mit dem Reizgas NO2 ein weiterer Trend negativ bemerkbar gemacht. 
Während die Emissionen der NOx – und somit der Gesamtstickstoffoxide – bes-
tenfalls stabil blieben, verschob sich das NO/NO2-Verhältnis in Richtung NO2. 
Dies ist bedingt durch die Einführung moderner Abgasnachbehandlungssyste-
me wie Partikelfilter, welche eine oxidierende Wirkung aufweisen. Die direkten 
Emissionen von NO2 haben in der Gesamtflotte somit deutlich zugenommen. 
Wurden im Jahr 2000 noch etwa 8 % der NOx-Emissionen in Form von NO2 
emittiert, so waren es 2013 etwa 30 %. Die Belastung mit NO2 nimmt somit 
speziell an verkehrsnahen Standorten überproportional stark zu. 

16 Siehe hierzu Kap. 4 
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Abbildung 23: NO2/NOx-Verhältnis der Emissionen von Pkw in Österreich. (Quelle: 

HBEFA 3.2) 

 

6.2 Tempo 80 auf der Stadtautobahn A1 in Salzburg  

Von Mitte Februar bis Mitte Mai 2014 wurde auf der Stadtautobahn A1 zwi-
schen der Anschlussstelle Salzburg-Nord (km 288) und dem Knoten Salzburg 
(km 298) in einem Probebetrieb Tempo 80 statt 100 km/h verordnet (LGBl. 
13/2014). Die Temporeduktion war eine Maßnahme zur Reduktion der Stick-
stoffoxidemissionen aus dem Verkehr, da die NO2-Grenzwerte in diesem Be-
reich überschritten werden.  

Der positive Effekt der Maßnahme wurde durch zwei Arbeiten bestätigt. Das 
Umweltbundesamt wertete die Luftgütedaten an zwei Messstellen („Stadtauto-
bahn A1“ bzw. „Hallein A10“) aus, um den Effekt des Tempolimits ableiten zu 
können. Hierfür wurden verschiedene Perioden (Tempo 100 an beiden Messstel-
len bzw. Tempo 80 nur an der Stadtautobahn) verglichen. Die Messdaten wur-
den über einen Zeitraum von mehreren Monaten – von September 2013 bis Mai 
2014 – ausgewertet. 

 

6.2.1 Temporeduktion führt zu einer Reduktion der  
NO2-Belastung 

An beiden Messstellen kam es im Frühjahr zu einem Rückgang der NO2-Kon-
zentration. Dieser Rückgang ist durch die meteorologischen Rahmenbedingun-
gen zu erklären: Im Winterhalbjahr ist die Belastung aufgrund vermehrter Inver-
sionswetterlagen und schlechterer Ausbreitungsbedingungen tendenziell höher. 
In der Phase, in welcher Tempo 80 verordnet war, wurde an der entsprechen-
den Messstelle „Stadtautobahn A1“ jedoch ein überproportional starker Rück-
gang gemessen (siehe Tabelle 7). Während die NO2-Konzentration in Hallein 
um 24 % sank, reduzierte sich die NO2-Belastung an der Stadtautobahn um 
33 %. Somit wurde an der Messstelle ein um 9 % stärkerer Rückgang verzeich-
net als an der Vergleichsmessstelle. Dieser Rückgang ist speziell auf das Tem-
polimit zurückzuführen. 
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Tabelle 7: Entwicklung der Immissionsbelastung NOx bzw. NO2 an den Messstellen 
Stadtautobahn A1 sowie Hallein in den Phasen Tempo 100 bzw. Tempo 80 
Stadtautobahn (Quelle: Umweltbundesamt).  

Mittelwerte NOx  T100 T 100/80 Differenz 

Stadtautobahn A1 212,6 µg/m³ 143,1 µg/m³ – 33 % 

Hallein A10 164,2 µg/m³ 125,6 µg/m³ – 24 % 

Unterschied A1/A10 48,4 µg/m³ 17,5 µg/m³   

Mittelwerte NO2     

Stadtautobahn A1 59,2 µg/m³ 53,8 µg/m³ – 9 % 

Hallein A10 53,0 µg/m³ 52,5 µg/m³ – 1 % 

Unterschied A1/A10 5,8 µg/m³ 1,3 µg/m³   

 

Ein unmittelbarer Vergleich der NOx- bzw. NO2-Messergebnisse an der A1 zwi-
schen den Perioden mit Tempo 100 und mit Tempo 80 ist nur eingeschränkt 
möglich, da neben den Emissionen verschiedene weitere Faktoren – v. a. die 
Ausbreitungsbedingungen und die Ozonkonzentration (NO/NO2-Umwandlung) 
– an den Streckenabschnitten nicht ident sind. Die räumliche Nähe der Mess-
stellen sowie die ähnlichen meteorologischen Bedingungen bzw. auch die Flot-
tenzusammensetzung der Fahrzeuge lassen eine Aussage über die Größen-
ordnung der Entwicklung jedoch sehr gut zu. 

Die Periode mit Tempo 100 umfasst den Großteil des Spätherbstes und Win-
ters, die Periode mit Tempo 80 den Spätwinter und Frühling. Generell günstige-
re Ausbreitungsbedingungen in der Tempo 80-Periode, verglichen mit der Tem-
po 100-Periode, spiegeln sich in niedrigeren NOx- und NO-Konzentrationen an 
allen Messstellen im Raum Salzburg wider. Der Unterschied beträgt an der Sta-
tion Hallein A10 39 µg/m³ (24 %) bei NOx und 25 µg/m³ (34 %) bei NO. 

Demgegenüber sind die Unterschiede bei NO2 gering. Die Tempo 80-Periode 
wies an der „Referenzstation“ „Hallein A10“ eine um nur 0,5 µg/m³ (1 %) niedri-
gere NO2-Konzentration auf als die Tempo 100-Periode; an der Station „Salz-
burg Rudolfsplatz“ betrug der Unterschied 4,2 µg/m³ (7 %). 

An der Station „Stadtautobahn A1“ nahm die NOx-Konzentration zwischen der 
Tempo 100-Periode und der Tempo 80-Periode um 70 µg/m³ (33 %) ab, NO um 
42 µg/m³ (42 %), NO2 um 5,4 µg/m³ (9 %). 

In einem ersten Ansatz werden die Änderungen in „Stadtautobahn A1“ mit den 
prozentuellen Änderungen an der Station „Hallein A10“ skaliert. Es werden eben-
falls weitere Effekte – wie etwa Tage mit deutlich unterschiedlichem Verkehrs-
aufkommen aufgrund von Veranstaltungen wie Fußballspielen – in den Auswer-
tungen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung solcher Faktoren ergibt sich für 
NOx eine „bereinigte“ Abnahme von 12 %, für NO2 von 8 %. 

Das Tempolimit an der Stadtautobahn zeigt somit an den Luftgütemessstellen 
deutlich positive Effekte. Um die Effekte tiefergehend zu beurteilen, wurde eine 
weitere Studie zur detaillierten Untersuchung der Auswirkungen auf die Fahr-
zeugemissionen durchgeführt (OEKOSCIENCE 2014). 
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6.2.2 Studie zeigt Rückgang bei der Geschwindigkeit und bei den 
Emissionen 

Zeitgleich zu den Untersuchungen des Umweltbundesamtes wurde von „Öko-
science“ die Emissionsevaluierung zum Tempolimit durchgeführt (OEKOSCIENCE 
2014). Das Ergebnis zeigt, dass sich bei Tempolimit 80 km/h die mittlere Fahr-
geschwindigkeit von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 12 Stundenkilometer 
von 94 km/h auf 82 km/h reduziert hat. Beim Schwerverkehr erfolgte eine Re-
duktion von 86 km/h auf 80 km/h. Die Temporeduktion führte zu einem Rück-
gang der Emissionen des Straßenverkehrs. Aufbauend auf den Emissionsbe-
rechnungen wurde ein Reduktionsbeitrag von 7-8 % bei der NO2-Belastung er-
mittelt. Diese Zahlen decken sich somit sehr gut mit den Luftgütedaten, welche 
vom Umweltbundesamt ausgewertet wurden.  

Der Maßnahmeneffekt kann noch gesteigert werden, wenn die Fahrgeschwin-
digkeiten kontrolliert werden und sich die VerkehrsteilnehmerInnen auf das 
neue Tempolimit eingestellt haben. In der Probephase kam es vor allem durch 
zu schnelle Lkw und entsprechende Überholmanöver zu vermeidbaren Störun-
gen im Verkehrsfluss.  

 

 

6.3 Zusammenfassung der Wirkung des Tempolimits 
80 km/h in Salzburg 

Bei den Stickstoffoxiden ist der Verkehr die Hauptquelle in Österreich. Speziell 
in verkehrsnahen Gebieten sind Maßnahmen zur Reduktion der NOx-
Emissionen dringend erforderlich.  

Die Evaluierung des Tempolimits 80 an der Stadtautobahn in Salzburg verdeut-
licht, dass eine Tempobeschränkung eine hoch effiziente Maßnahme zur Re-
duktion der Emissionen und somit der Verbesserung der Umgebungsluft dar-
stellt. Das Tempolimit führte an den untersuchten Messstellen zu einer Abnah-
me der NOx-Immissionen um 12 % und zu einer Reduktion der NO2-Immission 
um 8 %. Diese Werte werden auch durch die begleitende Emissionsstudie un-
termauert. Beide Arbeiten zeigen somit einen unmittelbaren und deutlich positi-
ven Effekt auf die Emissionen und die Luftgütesituation. Wesentlich bei der Be-
urteilung der Maßnahme Tempolimit ist jedoch darüber hinaus, dass ein Tem-
polimit eine besonders rasch wirksame, kostengünstige und somit gelinde 
Maßnahme zur Reduktion der Belastung darstellt. Die Einhaltung der Immissi-
onsgrenzwerte ist im gesamten Bundesgebiet sicherzustellen, bei Überschrei-
tung sind Maßnahmen zur Reduktion der Belastung zu ergreifen.  

Somit stellt sich auch die Frage, welche Maßnahmen – speziell bei verkehrsbe-
dingten Überschreitungen – alternativ zu ergreifen sind, um eine Grenzwertein-
haltung sicherzustellen. Betrachtet man die Situation in Salzburg, so entspricht 
die Reduktion der Emissionen bzw. Immissionen einer Maßnahmenwirkung ana-
log zu einer einmonatigen Totalsperre der Autobahn. Es wären alternativ zu ei-
nem Tempolimit somit massivere Maßnahmen wie Fahrbeschränkungen bzw. 
Fahrverbote zu verhängen, um die verbindliche Grenzwerteinhaltung sicherzu-
stellen. Diesen Eingriffen steht – am Beispiel Salzburger Stadtautobahn – ein 
Zeitverlust von etwa einer Minute gegenüber. 
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Zusätzlich zu den positiven Effekten hinsichtlich Luftqualität sind auch die Re-
duktionseffekte bei Treibhausgasemissionen und speziell der Lärmbelastung 
wesentlich bei der Beurteilung der Maßnahme. Die Tempoabnahme von 
100 km/h auf 80 km/h reduziert die Lärmemissionen um 2 dB. Dies entspricht 
einer wahrgenommenen Reduktion der Anzahl an Pkw-Fahrzeugen um etwa 
35 %. 
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7 KENNTNISSTAND ZUR (UMWELT-)WIRKUNG 
VON TEMPOLIMITS IM ORTSGEBIET 

Dr. Werner Scholz, LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg 

 

7.1 Einleitung 

Tempolimits sind ein effektives Mittel zur Lärmminderung. Dies ist vielfach be-
legt. So bewirkt etwa nach [1] eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 
50 km/h auf 30 km/h eine Abnahme des Mittelungspegels um ca. 3 dB(A). Falls 
gleichzeitig eine Verstetigung des Verkehrsflusses erreicht wird, kann die Ab-
nahme der Spitzenpegel bis zu 6 dB(A) betragen. 

Dagegen ist bislang ungeklärt, ob Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen (HVS) 
im Ortsgebiet zu einer Minderung der Kfz-Emissionen führen und damit die 
Luftqualität verbessern. Die verfügbare Literatur zu diesem Thema ist entweder 
veraltet oder erlaubt keine eindeutigen Aussagen zur Wirkung einer Geschwin-
digkeitsreduktion auf die Emissionen [1, 2]. Auch in der neuen Version des 
Handbuchs Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, HBEFA 3.2, sind keine 
Daten für Tempo 30 oder 40 auf HVS aufgenommen worden, da diese Thema-
tik nach Aussage von Mario Keller „zu komplex“ ist. 

Allerdings hat die Fragestellung dadurch eine zunehmende Bedeutung erhalten, 
dass an vielen verkehrsnahen Messstationen Überschreitungen der Immissi-
onsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) auftreten, die teilweise weit über den 
Grenzwerten liegen, und effektive Minderungsmaßnahmen nur in sehr begrenz-
ter Zahl zur Verfügung stehen. Umweltzonen und Lkw-Durchfahrtsverbote sind 
vielerorts in Deutschland bereits eingeführt, reichen aber zur Problemlösung oft 
nicht aus.  

 

 

7.2 Ergebnisse zur Wirkung von Tempolimits innerorts 

7.2.1 Bestehende Tempolimits (20 / 30 / 40 km/h) innerorts auf 
Bundes-/Landesstraßen in Baden-Württemberg 

Auf Bundesstraßen innerorts sind in Baden-Württemberg schon an vielen Stel-
len Tempolimits eingerichtet worden, wie in Abbildung 24 mit Stand Juni 2014 
dargestellt. Gründe für die Einrichtung der Tempolimits waren in den meisten 
Fällen Verkehrssicherheit oder Lärmschutz. Luftreinhaltung wurde nur in zwei 
Fällen als Anlass angegeben. 

Auf Landesstraßen innerorts (siehe Abbildung 25) ist dieses Bild noch ausge-
prägter: Hier ist Verkehrssicherheit ganz überwiegend der Grund, in zahlreichen 
Fällen auch Lärmschutz, in keinem Fall Luftreinhaltung. 
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Abbildung 24: Tempo 20 / 30 / 40 auf Bundesstraßen innerorts in Baden-Württemberg. 

(Quelle: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, 
Pressemitteilung vom 04.07.2014, www.mvi.baden-wuerttemberg.de). 

 

 

Abbildung 25: Tempo 20 / 30 / 40 auf Landesstraßen innerorts in Baden-Württemberg. 
(Quelle: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, 
Pressemitteilung vom 04.07.2014, www.mvi.baden-wuerttemberg.de) 
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7.2.2 Mobile Abgasmessungen mit PEMS an drei Euro 4-
Dieselfahrzeugen in Stuttgart (TÜV Nord GmbH) 

Um die Wirkung eines Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen innerorts beurtei-
len zu können, hat die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg zusammen mit TÜV Nord ein Projekt durchgeführt, 
bei dem das Emissionsverhalten von drei Dieselfahrzeugen unter realen Ver-
kehrsbedingungen auf unterschiedlichen Streckenführungen in Stuttgart mit 
mobiler Abgasanalytik (PEMS = Portable Emission Measurement System) un-
tersucht wurde. 

Vermessen wurden zwei Pkw (siehe Abbildung 26) und ein leichtes Nutzfahr-
zeug, alle mit Euro 4-Dieselmotor und geschlossenem Partikelfilter. Die Mess-
fahrten fanden auf festgelegten Strecken in Stuttgart, darunter drei Hauptver-
kehrsstraßen, statt. Neben der regulären Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h 
wurden auf den HVS auch simulierte Tempolimits von 40 km/h (T40) bzw. 
30 km/h (T30) untersucht, jeweils mit genauer Einhaltung der Zielgeschwindig-
keit, was einem optimalen Befolgungsgrad entspricht. Die anschließende Aus-
wertung durch H. Steven umfasste die PEMS-Daten sowie eine Modellierung 
mit dem Emissionsmodell PHEM der TU Graz auf Basis der Fahrprofile [3–5]. 

 

 

Abbildung 26: PEMS-Versuchsfahrzeug mit Generator, Abgasmessrohr und beheizter 
Leitung zur Analytik. © LUBW. 

 
PEMS-Ergebnisse 

Die PEMS-Messungen im Realbetrieb haben unerwartet hohe NOx- und NO2-
Emissionen bei zwei der drei Fahrzeuge ergeben, die 2- bis 4-mal höher lagen 
als die entsprechenden Werte des Emissionshandbuchs HBEFA 3.1. Abbildung 
27 belegt dies für den Pkw der gehobenen Mittelklasse. Dagegen zeigte der 
Pkw der unteren Mittelklasse gute Übereinstimmung mit den HBEFA-Werten. 
Die NOx- und NO2-Emissionen sind mithin stark fahrzeugabhängig. 

Es wurden sehr hohe NO2/NOx-Verhältnisse von häufig > 50 %, teilweise bis zu 
80 % bei zwei der drei Fahrzeuge gemessen (siehe Abbildung 28), offenbar 
aufgrund einer stark oxidativen Auslegung der Abgasnachbehandlung. Hohe 
und direkt in den Straßenraum emittierte NO2-Konzentrationen sind aus Sicht 
des Immissions- und Gesundheitsschutzes äußerst unerwünscht und erschwe-
ren die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte. 
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An Steigungsstrecken stieg das NO2/NOx-Verhältnis noch deutlich an aufgrund 
der höheren Motorlast. 

 

 
Abbildung 27: Fahrzeug 1, HBEFA 3.1 Daten im Vergleich zu Realemissionen NOx. 

Kreise: Mit PEMS im Realbetrieb gemessene Datenpunkte. Andere 
Punkte: Emissionsfaktoren aus HBEFA 3.1, vgl. Legende. (Quelle: [3]). 

 

 
Abbildung 28: NO2/NOx-Verhältnis der Emission, Fahrzeug 1, Routen 1 und 2. 

Messpunkte: Emissionen in sekündlicher Auflösung. (Quelle: [3]). 
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Emissionsmessungen mit PEMS bei 30, 40 und 50 km/h 

Die Ergebnisse der PEMS-Emissionsmessungen auf ebenen Strecken in Ab-
hängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit mit den drei Versuchsfahrzeu-
gen für die Parameter NOx, NO2 und CO2 sind in Abbildung 29 zusammenge-
fasst dargestellt, und zwar jeweils für Konstantfahrtabschnitte. Es ergibt sich 
folgendes Bild: 
 40 km/h und 50 km/h Höchstgeschwindigkeit führen zu weitgehend vergleich-

baren Emissionen mit Schwankungen, die meist innerhalb der Standardab-
weichung liegen. 

 30 km/h Höchstgeschwindigkeit führt bei NOx und CO2 durchweg zu höheren 
Emissionen, sowohl im Vergleich zu Tempo 50 als auch zu Tempo 40. Ledig-
lich bei NO2 ist die Tendenz uneinheitlich. Da NO2 überwiegend sekundär in 
der Abgasnachbehandlung gebildet wird, ist der Zusammenhang mit dem 
Fahrzustand komplex und schwer verallgemeinerbar. 

 

Ergebnis der PEMS-Messungen ist mithin, dass durch die Einführung von T40 
oder T30 auf ebenen Hauptverkehrsstraßen keine Emissionsminderung zu erwar-
ten ist, sondern dass insbesondere Tempo 30 zu einer Zunahme der streckenbe-
zogenen NOx- und CO2-Emissionen und somit des Kraftstoffverbrauchs führt. 

 

 
Abbildung 29: Mit PEMS gemessene Emission bei Höchstgeschwindigkeiten 30 / 40 / 50 km/h, jeweils 

Konstantfahrtabschnitte > = 30 s, Längsneigung max. +/– 0,75 %. (Ordinate: Geschwindigkeit in km/h, 
Abszisse: Emission in g/km). (Quelle: [4]). 
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PHEM-Modellierung: Spezifische NOx-Emissionsfaktoren 

Um die Einzelergebnisse der drei Fahrzeuge auf die aktuelle Fahrzeugflotte zu 
verallgemeinern, wurde mit den gemessenen Fahrprofilen eine Modellierung mit 
dem Emissionsmodell PHEM durchgeführt. Die Auswertung der Messfahrten er-
folgte getrennt nach Beschleunigungs-, Konstantfahrt- und Verzögerungs-
phasen. In Abbildung 30 sind die NOx-Emissionen in Abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit dargestellt.  

 

 
Abbildung 30: Modellierung mit PHEM: Spezifische NOx-Emissionsfaktoren der 

Messfahrten auf ebenen Strecken, ohne Stillstandsanteile, aufgeteilt in 
Beschleunigungs-, Konstantfahrt- und Verzögerungsphasen. (Quelle: [4]). 

Die Unterschiede sind offensichtlich – die höchsten Emissionen treten bei Be-
schleunigung auf, Konstantfahrt liegt erheblich niedriger, Verzögerung noch da-
runter. Dies belegt deutlich, dass Beschleunigungsphasen einen wesentlichen 
Einfluss auf die NOx-Emissionen haben.  

Die Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ist eindeutig und in allen drei Fällen 
ähnlich: Zu langsameren Geschwindigkeiten hin ergibt sich ein Anstieg der 
NOx-Emissionen, T40 und T30 führen zu höheren Emissionen als T50. 

 

PHEM-Modellierung: Änderungen bei T30 gegenüber T50 

Mit PHEM wurde für eine mittlere Fahrzeugflotte auf Basis der realen Fahrzyk-
len aus der Stuttgarter Innenstadt die Emission bei T30 und T50 berechnet. Wie 
in Abbildung 31 dargestellt, ergibt sich für Tempo 30 ein eindeutiger Trend zu 
höheren Emissionen und höherem Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Tempo 
50. 

Die Ergebnisse weisen eine große Streubreite auf, da sich die realen Fahrzyk-
len aus unterschiedlichen Verkehrssituationen, Längsneigungen und Still-
standsanteilen zusammensetzen. 
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Abbildung 31: Änderungen bei T30 gegenüber T50 (Modellierung mit PHEM), berechnet 

für mittlere Fahrzeugflotte 95 % Pkw / 5 % LNFz, Bezugsjahr 2010. 
(Quelle: [3]). 

 

PHEM-Modellierung: Änderungen bei T40 gegenüber T50 

Auch für Tempo 40 (siehe Abbildung 32) ergeben sich Emissionsnachteile im 
Vergleich zu Tempo 50, nur die Erhöhung im Kraftstoffverbrauch fällt etwas 
niedriger aus als bei Tempo 30. Mit dem Modell PHEM berechnet sich also für 
die Fahrzeugflotte – im Unterschied zu den PEMS-Messergebnissen an Einzel-
fahrzeugen – auch für Tempo 40 eine Emissionserhöhung. 

 
Abbildung 32: Änderungen bei T40 gegenüber T50 (Modellierung mit PHEM), berechnet 

für mittlere Fahrzeugflotte 95 % Pkw / 5 % LNFz, Bezugsjahr 2010. 
(Quelle: [3]). 
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Einfluss von Verkehrsverstetigung auf die Emissionen 

Aus den mobilen Abgasmessungen ergeben sich auch Aussagen zu der Frage, 
welchen Einfluss Verkehrsverstetigung auf die Emissionen hat. In Abbildung 33 
ist die Abhängigkeit der Emissionen vom Stop-Anteil auf den drei untersuchten 
Strecken dargestellt, bezogen auf die gesamte Fahrstrecke bei Tempo 50. 

Es zeigt sich ein klarer Trend – hier für NOx, aber ebenso für NO2 und CO2: Je 
weniger Stops auftreten, desto niedriger ist die Emission. Am stärksten ausge-
prägt ist dieser Effekt auf der Route 2 = Neckartor/Cannstatter Straße, einer ge-
raden Strecke mit wenig Ampeln. Dort liegt zwischen dem niedrigsten und dem 
höchsten Wert ein Faktor von etwa 2, das Minderungspotenzial ist also erheblich. 

 

 
Abbildung 33: Veränderung der NOx-Emission in Abhängigkeit vom Stop-Anteil 

(Fahrzeug 1, Tempo 50, 3 HVS-Routen). (Quelle: [3]). 

Die PHEM-Auswertungen liefern noch einen weiteren interessanten Beitrag 
zum Thema Verstetigung: In Abbildung 34 ist die Abhängigkeit der NOx-Emis-
sionen von der relativen positiven Beschleunigung (RPA) als Parameter für die 
Fahrdynamik dargestellt. RPA ist dabei definiert als Zeitintegral über v*a (Ge-
schwindigkeit * Beschleunigung) für positive Beschleunigungen dividiert durch 
die Fahrstrecke. Erkennbar steigen die NOx-Emissionen mit zunehmender 
Fahrdynamik stark an, es ergibt sich ein Faktor von > 2 für die untersuchten 
Fahrten. 

Beide Ergebnisse zeigen damit ein klares Potenzial auf, um durch Verstetigung 
des Verkehrsablaufs, also die Reduktion von Beschleunigungs- und Bremsvor-
gängen, die NOx-Emissionen zu senken. 
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Abbildung 34: NOx-Emission in Abhängigkeit von der relativen positiven Beschleunigung 

(RPA). PHEM-Modellergebnisse für ein mittleres Kfz und 
Beschleunigungsvorgänge ≥ 10 s. (Quelle: [4]). 

 
Zusammenfassung der Ergebnisse des Projekts mit TÜV Nord 

 Die PEMS-Messungen haben im Realbetrieb NOx- und NO2-Emissionen er-
geben, die – fahrzeugabhängig – 2- bis 4-fach über den HBEFA 3.1-Werten 
liegen. 

 NO2/NOx-Verhältnisse von teilweise bis zu 80 % wurden gemessen. 
 Eine Emissionsminderung durch Einführung von Tempo 40 oder Tempo 30 

ist – auf ebenen Hauptverkehrsstraßen – nach den Ergebnissen der PEMS-
Messungen wie auch der PHEM-Modellierung nicht zu erwarten. 

 Eine Verstetigung des Verkehrsflusses bzw. des Fahrzeugbetriebs hat ein 
deutliches Potenzial zur Senkung der Schadstoffemissionen. 

 
Zusatzauswertung der TÜV Nord-Daten durch Ing.-Büro Lohmeyer 

Für die Fortschreibung des Luftreinhalteplans Stuttgart wurde von T. Nagel, 
Ing.-Büro Lohmeyer Karlsruhe, eine Zusatzauswertung des von TÜV Nord zur 
Verfügung gestellten Datensatzes durchgeführt mit dem Fokus, die Wirkung 
von Tempo 40 abzuschätzen [6]. Es wurden dabei Emissionsdaten jeweils für 
kurze Streckenabschnitte mit einheitlichen Verkehrsverläufen ausgewertet. Nagel 
kam für die HVS in Stuttgart zu folgendem Ergebnis (vereinfacht dargestellt): 
 Auf ebener Strecke bewirkt T40 im Vergleich zu T50 Zunahmen bei NOx- und 

PM-Abgasemissionen von 5–15 %.  
 Für Steigungsstrecken werden für T40 Abnahmen für NOx und PM von etwa 

5 % prognostiziert. 
Zur Überleitung auf das nächste Thema bietet sich noch eine Darstellung aus 
den TÜV Nord-Untersuchungen an (siehe Abbildung 35). In dem Diagramm sind 
die Anteile der einzelnen Geschwindigkeiten für die drei Versuchsfahrzeuge bei 
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T30, T40 und T50 auf der Strecke Neckartor/Cannstatter Straße kumuliert darge-
stellt.  

Es ist deutlich zu erkennen, dass bei Tempo 30 früher die Endgeschwindigkeit, 
also Konstantfahrt, erreicht wird, während bei T40 und T50 die Beschleuni-
gungsphasen größere Anteile einnehmen. Die Unterschiede sind auf dieser 
Strecke besonders ausgeprägt, da hier hohe Konstantfahrtanteile auftreten. 
Grundsätzlich ist dieser Effekt auch auf den anderen Strecken festzustellen. 

 

 
Abbildung 35: Kumulierte Geschwindigkeitsanteile für die drei Versuchsfahrzeuge bei 

T30, T40 und T50 auf der Strecke Neckartor/Cannstatter Straße. (Quelle: 
[3]). 

 

7.2.3 Ersteinschätzung der Wirkung von T30 auf 
Hauptverkehrsstraßen auf die NOx- und PM10-Emissionen 

Die AVISO GmbH, Aachen, hat im Auftrag der Regierungspräsidien in 13 Städ-
ten in Baden-Württemberg Fahrprofile bei T30 und T50 aufgenommen und die 
Emissionen über PHEM berechnet, um Aussagen zur Wirkung von Tempo 30 
zu erhalten. Diese Daten hat AVISO im Auftrag der LUBW und unter Einbezie-
hung der Daten des LUBW-Projekts mit TÜV Nord zusammenfassend ausge-
wertet [7, 8]. Dabei wurde differenziert nach Konstantfahrt, Beschleunigungs-, 
Verzögerungs- und Stillstandphasen.  

Im Auswerteansatz wurden zwei gegenläufige Effekte berücksichtigt: Einerseits 
verursacht T30 bei Konstantfahrt höhere Emissionen als T50, andererseits fal-
len bei T30 die emissionsintensiven Beschleunigungsphasen kürzer aus als bei 
T50 (siehe Abbildung 35). Unter Berücksichtigung dieser Effekte kommt AVISO 
in einer detaillierten Auswertung zu dem in Abbildung 36 dargestellten Bewer-
tungsschema, das als „Ersteinschätzungsschema“ bezeichnet wird. Als neuer 
Parameter wird hier der Konstantfahrtanteil eingeführt als Maß für den Grad der 
Störung auf einer Strecke. 
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Im linken Bild der Abbildung 36 ist für den Konstantfahrtanteil in Abhängigkeit 
von der Steigung dargestellt, ob von T30 gegenüber T50 Emissionsvorteile bei 
Pkw zu erwarten sind (grüne Farbtöne: ja, rote Farbtöne: nein). Die Steigungen 
sind hier richtungsgetrennt dargestellt. Bei ebener Strecke ist demnach nur bei 
niedrigem Konstantfahrtanteil ein Vorteil von T30 zu erwarten. Bei Steigungen 
> 2 % wäre nach dieser Auswertung in jedem Fall ein Vorteil für T30 gegeben. 

Bildet man einen Mittelwert aus Steigung und Gefälle (rechtes Bild, „Längsnei-
gung“), so verschmälert sich der grüne Bereich etwas, das Ergebnis bleibt aber 
in der Tendenz erhalten. 

 

 

Abbildung 36: Ersteinschätzungsschema zu Tempo 30 für Pkw. 
(Durchgezogene Linie: mittlerer Konstantfahrtanteil bei T50 auf allen 
Messstrecken, gestrichelte Linien: Spannbreite der mittleren 
Konstantfahrtanteile bei T50 auf den einzelnen Messstrecken). (Quelle: 
[7]). 

Die entsprechende Auswertung für schwere Nutzfahrzeuge (siehe Abbildung 
37, linkes Bild) zeigt nur auf ebenen Strecken bei niedrigem Konstantfahrtanteil 
(also hohem Störungsgrad) Vorteile für T30. 

In dem rechten Bild der Abbildung 37 ist die Wirksamkeit von T30 für eine Fahr-
zeugflotte von 97 % Pkw und 3 % Lkw-Anteil in Abhängigkeit von der Längsnei-
gung dargestellt. Im Vergleich zu Abbildung 36, rechtes Bild, vergrößert sich der 
grüne Bereich bei geringer Längsneigung, verschmälert sich aber zu hohen 
Steigungen hin aufgrund des Lkw-Einflusses. 
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Abbildung 37: Ersteinschätzungsschema zu T30 für Lkw bzw. Kfz-Flotte. (Quelle: [7]). 

 

Ergebnisse der AVISO-Auswertung „Ersteinschätzungsschema zu T30“ 

Zusammenfassend lassen sich aus dem Projekt folgende Aussagen ableiten: 
 Auf ebenen Strecken und bei hohem Konstantfahrtanteil verursacht T30 hö-

here NOx-Emissionen als T50 (Beispiel Stuttgart). 
 Es kann aber auch Situationen geben, in denen durch eine Einführung von 

T30 positive Auswirkungen auf die NOx-Emissionen zu erwarten sind: 
 Bei niedrigem Konstantfahrtanteil und an Steigungsstrecken kann T30 

NOx-Reduktionen bewirken (bis zu – 10 % im optimalen Fall). Dies wird 
zurückgeführt auf schnelleres Erreichen der Endgeschwindigkeit bei T30 
und die dadurch hervorgerufene Verkürzung der emissionsintensiven Be-
schleunigungsphasen.  

 Auf den Kraftstoffverbrauch und die motorbedingten Partikelemissionen wirkt 
sich T30 in allen Fällen negativ aus. 

Falls das Ersteinschätzungsschema für eine spezielle Situation Vorteile für T30 
ausweist, so empfiehlt sich in der Praxis eine Aufnahme des Fahrprofils bei T30 
und T50 am fraglichen Streckenabschnitt (Mindestlänge ca. 450–2.000 m) und 
anschließende PHEM-Modellierung. Mit dieser Vorgehensweise wurden in Ba-
den-Württemberg zum Teil Vorteile, teilweise aber auch Nachteile für T30 be-
rechnet. 

 

7.2.4 Wirkung von verkehrsverstetigenden Maßnahmen an einer 
Steigungsstrecke in Stuttgart auf die NO2-Konzentrationen 

Im Folgenden wird über die Umsetzung von zwei Maßnahmen, die sich aus den 
vorgenannten Projekten ergeben haben, an der Hohenheimer Straße in Stutt-
gart berichtet und die Untersuchung ihrer Wirkung vorgestellt. Details dazu fin-
den sich in [9]. 
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Immissionssituation und Maßnahmen in Stuttgart 

In Stuttgart treten hohe Immissionsbelastungen durch PM10 und vor allem auch 
durch NO2 auf, wie Tabelle 8 für die Jahre 2008–2012 zeigt. Die beiden am 
höchsten belasteten Spotmessstellen sind dabei Stuttgart Am Neckartor und 
Stuttgart Hohenheimer Straße. Obwohl die Hohenheimer Straße (siehe Abbil-
dung 38) weniger als die Hälfte der Verkehrsbelastung der Spotmessstelle 
Stuttgart Am Neckartor aufweist, liegen ihre NO2-Werte seit 2009/2010 noch 
über denen der Station Am Neckartor (Hohenheimer Straße: DTV 30.800, 
1,8 % Lkw-Anteil; Am Neckartor: DTV 70.300, 3,0 % Lkw-Anteil; Stand 2012). 

Tabelle 8: Jahresmittelwerte für NO2 und PM10 sowie Anzahl der Stunden > 200 µg/m³ 
NO2 bzw. Anzahl der Tage mit einem PM10-Tagesmittelwert über 50 µg/m³ 
von 2008 bis 2012 an den Stationen Stuttgart Hohenheimer Straße und 
Stuttgart Am Neckartor (GW = Grenzwert) (Quelle: [9]). 

 
 

Die Besonderheit an der Hohenheimer Straße ist ihre erhebliche Steigung von 
6,8 %, die die Emissionen erhöht (vgl. Abbildung 39) und auch – wie oben er-
wähnt – zu einem höheren NO2/NOx-Anteil bei Dieselfahrzeugen führt. 

 

 
Abbildung 38: Spotmessstelle Stuttgart Hohenheimer Straße (B 27). © LUBW. 
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In Stuttgart wurde bereits zum 01.03.2008 eine Umweltzone im gesamten 
Stadtgebiet eingerichtet, die zum 01.07.2010 und zum 01.01.2012 verschärft 
wurde. Seitdem ist Befahrung nur noch mit grüner Plakette erlaubt. 

Regierungspräsidium und Stadt Stuttgart hatten 2011 als mögliche weitere 
Maßnahme die Auswirkung bei Einführung eines generellen Tempolimits auf 
40 km/h auf den Hauptverkehrsstraßen untersuchen lassen [6]. Wegen im Gut-
achten prognostizierten Verkehrsverlagerungen und mangelnder Schadstoff 
senkender Wirkung wurde die Maßnahme allerdings nicht umgesetzt. 

 
Verkehrsverstetigende Maßnahmen in der Hohenheimer Straße 

Aufgrund der Ergebnisse der LUBW-Projekte mit TÜV Nord und AVISO wurden 
schließlich folgende Maßnahmen auf der Hohenheimer Straße realisiert: 

01.09.2012: Änderung der Parkzeitenregelung, im Zeitbereich 19:00–21:00 jetzt 
absolutes Halteverbot auf der rechten Spur (davor Parken zulässig). 

20.12.2012: Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h, Optimie-
rung der Grünen Welle auf T40 durch Büro SSP, zunächst zeitlich befristet. 

Die Maßnahme T40 wurde nur in der aufwärts führenden Fahrtrichtung einge-
führt, da die Emissionen auf Gefällestrecken niedrig sind und ein Tempolimit hier 
kontraproduktiv wäre. 

 
NOx-Emissionen in Abhängigkeit von der Fahrbahnlängsneigung 

Abbildung 39 zeigt die Abhängigkeit der NOx-Emissionen von der Fahrbahn-
längsneigung. Die Daten stammen aus der Untersuchung des TÜV Nord in 
Stuttgart. 

Die Steigung von 6,8 % führt demnach zu mehr als einer Verdoppelung der 
NOx-Emission. Dies erklärt also die hohen gemessenen NO2-Belastungen, zu-
mindest zum Teil. Inwieweit die hohen NO2-Spitzenbelastungen, also die Zahl 
der Stunden > 200 µg/m³, von Diesel-Pkw verursacht werden, wenn sie an der 
Steigung, also unter hoher Motorlast, beschleunigen, kann vermutet werden. 

 

 
Abbildung 39: Modellierung mit PHEM: NOx-Emissionen in Abhängigkeit von der 

Fahrbahnlängsneigung für Konstantfahrtabschnitte (Quelle: [4]). 
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Auswirkung der Maßnahmen auf die Verkehrsdaten 

Die Wirkung der verkehrlichen Maßnahmen zeigt sich in einem deutlichen 
Rückgang der Geschwindigkeitsschwankungen. In Abbildung 40 ist die mittlere 
Fahrgeschwindigkeit im Wochenverlauf jeweils für das erste Halbjahr der Jahre 
2012 bzw. 2013 dargestellt. Sehr deutlich erkennt man im Jahr 2012 (siehe Ab-
bildung 40a, vor Beginn der Maßnahmen) an allen Tagen außer Sonntag einen 
starken Einbruch der Geschwindigkeit in den Abendstunden, verursacht durch 
parkende Fahrzeuge auf Spur 1 ab 19:00 Uhr und dadurch bedingte Störungen 
des Verkehrsablaufs. Nach Umsetzung der Maßnahmen zeigt sich im Jahr 
2013 (siehe Abbildung 40b) ein sehr viel gleichmäßigerer Tages- und Wochen-
verlauf. Der abendliche Einbruch der Geschwindigkeiten tritt hier nicht mehr auf, 
die Störung des Verkehrsablaufs in den Abendstunden ist behoben. 

  
a)      b) 

Abbildung 40: Mittlere Fahrgeschwindigkeiten im Wochenverlauf auf den beiden 
aufwärts führenden Spuren, Verkehrszählstelle Stuttgart Hohenheimer 
Straße (Halbstundenwerte).  
a) Mittelungszeitraum 01.01. bis 30.06.2012 vor den Maßnahmen  
b) 01.01. bis 30.06.2013 nach Umsetzung der Maßnahmen. (Quelle: [9]).  

Die Messdaten lassen keinen signifikanten Rückgang bei den mittleren Fahrge-
schwindigkeiten durch die Einführung von Tempo 40 erkennen. 

 

Verteilung der gefahrenen Geschwindigkeiten 

In Abbildung 41 sind die Verteilungen der Geschwindigkeiten der Einzelfahr-
zeuge auf verschiedene Geschwindigkeitsintervalle für den Zeitraum Januar 
2012 bis Dezember 2013 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, dass mit Einführung 
von Tempo 40 im Dezember 2012 auf beiden Fahrspuren der Anteil der Fahr-
zeuge mit niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten (rechte Spur < 35 km/h bzw. linke 
Spur < 40 km/h) abgenommen hat. Dies ist ein Hinweis auf einen Rückgang 
von Stausituationen. Gleichzeitig ist auch der Anteil hoher Geschwindigkeiten 
(rechte Spur > 50 km/h, linke Spur > 55 km/h) stark zurückgegangen. Dagegen 
haben die Anteile im mittleren Geschwindigkeitsbereich erheblich zugenom-
men. 
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a)    

b)    

Abbildung 41: Monatliche Verteilung der gefahrenen Geschwindigkeiten auf den beiden 
aufwärts führenden Spuren, Verkehrszählstelle Stuttgart Hohenheimer 
Straße, Anteile in %. Zeitraum 01/2012 bis 12/2013. Einführung von 
Tempo 40 am 20.12.2012. (Quelle: [9]). 

Dieses Ergebnis und ebenso der in Abbildung 40 dargestellte Rückgang der 
Geschwindigkeitsschwankungen im Wochenverlauf sind Hinweise auf eine Ver-
stetigung des Verkehrsablaufs in der Hohenheimer Straße. 

 

Fundamentaldiagramme 2011 und 2013 

Fundamentaldiagramme stellen den Zusammenhang zwischen Fahrgeschwin-
digkeit und Verkehrsstärke dar. Für diese Auswertungen wurden die Verkehrs-
zähldaten mit den gleichzeitig gemessenen NO2-Werten kombiniert. Damit er-
hält man für jede Fahrspur und jedes betrachtete Jahr eine charakteristische 
Punkteverteilung, wobei jeder Punkt einem Halbstundenwert entspricht mit ei-
nem Farbwert, der die gemessene NO2-Konzentration wiedergibt. Schwarze 
Punkte sind Werte > 200 µg/m³. Verglichen werden die Jahre 2011 (siehe Ab-
bildung 42, links) und 2013 (siehe Abbildung 42, rechts), also jeweils ein kom-
plettes Jahr vor bzw. nach Einführung der Maßnahmen. 

Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 67 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Kenntnisstand zur (Umwelt-)Wirkung von Tempolimits im Ortsgebiet 

Beide Fahrspuren zeigen eine breite Verteilung der Fahrzeuggeschwindigkeiten 
vor und eine erheblich schmalere Verteilung nach Umsetzung der Maßnahmen. 
 

 

Abbildung 42: Fundamentaldiagramme der beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren 1 (rechte Spur, obere 
Diagrammhälfte) und 2 (linke Spur, unten dargestellt) an der Hohenheimer Straße 2011 (links) und 
2013 (rechts). (Quelle: [9]). 

Damit lassen sich aus den Fundamentaldiagrammen eindeutig der Effekt einer 
Verstetigung und ein Rückgang der Störungen im Verkehrsablauf infolge der 
Maßnahmen ablesen. Deutliche Veränderungen von 2011 auf 2013 sind auch 
bei den NO2-Konzentrationen erkennbar. Die Anzahl von NO2-Halbstunden-
werten > 200 µg/m³, die überwiegend erst bei Verkehrsstärken oberhalb von 
200 Fahrzeugen/30 min auftreten, ist von 2011 auf 2013 sehr stark zurückge-
gangen. Dieser Effekt ist offenbar eng verknüpft mit der Verstetigung des Ver-
kehrsablaufs und dem Rückgang der Störungen. 
 

Auswirkung der Maßnahmen auf die Immissionskonzentrationen 
Die Auswirkung der Maßnahmen auf die NO2-Konzentrationen zeigt sich deut-
lich im Vergleich der mittleren Tagesgänge für die Jahre 2010 bis 2013 an den 
Stationen Stuttgart Hohenheimer Straße und Stuttgart Am Neckartor (siehe Ab-
bildung 43). Nach Einführung der neuen Parkzeitenregelung und Umsetzung 
von Tempo 40 Ende 2012 ergibt sich im Jahr 2013 ein erheblich niedrigerer 
mittlerer Tagesgang der NO2-Konzentration an der Hohenheimer Straße, wäh-
rend am Neckartor keine derartige Abnahme auftritt. Auch bei den NO-
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Konzentrationen ist keine Abnahme, sondern tendenziell eher eine geringe Zu-
nahme festzustellen. 

 

 
Abbildung 43: Mittlere Tagesgänge der NO2- (oben) bzw. der NO-Konzentrationen 

(unten) an den Spotmessstellen Stuttgart Hohenheimer Straße und 
Stuttgart Am Neckartor in den Jahren 2010–2013 (jeweils 01.01. bis 
31.12.). (Quelle: [9]). 

 

Entwicklung der monatlichen NO2-Perzentilwerte 

Der zeitliche Verlauf der NO2-Immissionsentwicklung wird gut aus den monatli-
chen 50-Perzentilwerten (Median) und deren gleitendem Mittel über 12 Monate 
erkennbar. Durch den gleitenden Medianwert wird der jahreszeitliche Witte-
rungseinfluss geglättet, während die Monatswerte erhebliche Schwankungen 
aufweisen. Es werden die Verläufe an den Stationen Stuttgart Hohenheimer 
Straße und Stuttgart Am Neckartor miteinander verglichen (siehe Abbildung 
44). 

Mit Einführung der Maßnahmen zeigt das gleitende Mittel an der Hohenheimer 
Straße eine deutliche Abnahme, im Gegensatz zu den Werten der Station Am 
Neckartor. Von August 2012 bis Juli 2013 zeigt der gleitende Medianwert an der 
Hohenheimer Straße einen Rückgang um ca. 13 %. Unten in Abbildung 44 sind 
die kumulierten Überschreitungen des Stundenwertes > 200 µg/m³ dargestellt; 
2013 sind die Überschreitungen stark zurückgegangen. 

Ein noch deutlicherer Rückgang kann für die NO2-Spitzenkonzentrationen fest-
gestellt werden (siehe Abbildung 45). Der gleitende 98-Perzentilwert über zwölf 
Monate zeigt an der Hohenheimer Straße von August 2012 bis Juli 2013 eine 
Reduktion um 21 %, während an der Spotmessstelle Stuttgart Am Neckartor le-
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diglich eine Abnahme von 1 % beobachtet wurde, was im Bereich der Messun-
sicherheit liegt. 

 

 
Abbildung 44: NO2: Entwicklung der monatlichen Medianwerte (50-Perzentile) sowie der 

gleitenden Medianwerte über zwölf Monate (auf Basis der 1h-Mittelwerte) 
an den Spotmessstationen Stuttgart Hohenheimer Straße und Stuttgart 
Am Neckartor von Januar 2010 bis Dezember 2013 sowie der monatlich 
über das Kalenderjahr kumulierten Überschreitungsanzahl von NO2 an 
der Station Hohenheimer Straße. (Quelle: [9]). 

 

Abbildung 45: NO2: Entwicklung der monatlichen 98-Perzentile sowie der gleitenden 98-
Perzentilwerte über zwölf Monate an den Spotmessstationen Stuttgart 
Hohenheimer Straße und Stuttgart Am Neckartor von Januar 2010 bis 
Dezember 2013. (Quelle: [9]). 
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Vergleicht man an beiden Stationen die Entwicklung bei NO und bei PM10, so 
sind keine Unterschiede festzustellen (siehe Abbildungen dazu in [9]). 

 

Vergleich der Jahreskenngrößen 2013 zu 2012 

In Tabelle 9 sind die Jahreskenngrößen für die beiden Messstellen Hohenhei-
mer Straße und Am Neckartor wiedergegeben, und zwar jeweils die Absolut-
werte und die prozentuale Änderung. Die Jahreskenngrößen belegen den deut-
lichen Rückgang der NO2-Konzentrationen an der Hohenheimer Straße: Der 
Jahresmittelwert hat bei NO2 im Jahresvergleich von 2012 auf 2013 um 11 µg/m³ 
abgenommen; die Anzahl der Überschreitungsstunden > 200 µg/m³ ist sogar 
von 196 auf 21 zurückgegangen. Dies entspricht einer Abnahme um 89,3 %. 

Im Gegensatz dazu ist bei den NO-Konzentrationen an der Hohenheimer Stra-
ße keine Abnahme als Folge der Maßnahmen festzustellen. Bei den NO-Kon-
zentrationsverläufen zeigt sich kein Unterschied zwischen der Station Hohen-
heimer Straße und der Station Am Neckartor. Der Jahresmittelwert von NO 
nimmt an beiden Stationen von 2012 auf 2013 um jeweils 6 µg/m³ zu. 

Bei PM10 ist aus dem Konzentrationsverlauf keine Änderung als Folge der 
Maßnahmen zu erkennen. Auch die Veränderungen beim PM10-Jahresmittel-
wert und der Anzahl der Tage mit Überschreitungen des Tagesgrenzwerts sind 
zu gering, um auf eine Wirkung der Maßnahmen schließen zu können. 

Die Wirkung der Maßnahmen an der Hohenheimer Straße zeigt sich in einer 
deutlichen Reduktion der NO2-Belastung, insbesondere der NO2-Spitzenbe-
lastung, und erreicht damit das beabsichtigte Ziel. 

Tabelle 9: Jahresmittelwerte für NO2, NO, NOx und PM10 sowie Anzahl der Stunden 
> 200 µg/m³ NO2 bzw. Anzahl der Tage mit einem PM10-Tagesmittelwert 
über 50 µg/m³ für die Jahre 2012 und 2013 an den Stationen Stuttgart 
Hohenheimer Straße und Stuttgart Am Neckartor. (Quelle: [9]). 
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7.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Zur Frage der Wirksamkeit von Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen im In-
nerortsbereich wurden zwei Untersuchungen von TÜV Nord und AVISO im Auf-
trag der LUBW durchgeführt. 

Sowohl die mobilen Messungen mit PEMS unter Realbedingungen als auch die 
Berechnungen mit dem Emissionsmodell PHEM haben für die untersuchten 
Strecken in Baden-Württemberg gezeigt, dass eine Reduzierung der Geschwin-
digkeit auf Hauptverkehrsstraßen von T50 auf T40 oder T30 fast ausschließlich 
zu 
 einem erhöhten Kraftstoffverbrauch (CO2-Emissionen) und 
 erhöhten PM10-Abgasemissionen führt. 

Auf ebenen Hauptverkehrsstraßen bei hohem Konstantfahrtanteil sind darüber 
hinaus 
 keine NOx- und NO2-Minderungen zu erwarten. 

Es gibt jedoch Verkehrszustände, insbesondere an Steigungsstrecken oder bei 
niedrigem Konstantfahrtanteil (hohe Streckenstörungen), bei denen T30 gegen-
über T50 eine Reduktion der NOx-Emissionen bewirken kann (bis zu – 10 % im 
optimalen Fall). Die mögliche Wirkungsrichtung von T30 kann tendenziell dem 
sogenannten „Ersteinschätzungsschema“ entnommen werden. 

Auf den Kraftstoffverbrauch und die motorbedingten Partikelemissionen wirkt 
sich T30 auch in diesen Fällen jeweils negativ aus. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurde an der Steigungsstrecke Hohen-
heimer Straße in Stuttgart (B 27) Tempo 40 zunächst als vorübergehende Maß-
nahme eingeführt, zusammen mit einer Optimierung der Grünen Welle und ei-
ner geänderten Parkzeitenregelung. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hatte deutliche Auswirkungen auf die Ver-
kehrssituation. Die Verkehrszähldaten belegen eine Verstetigung des Ver-
kehrsablaufs und eine Abnahme von Beschleunigungs- und Bremsvorgängen. 

Die Zahl der Fahrzeuge sowohl mit sehr hohen als auch mit niedrigen Ge-
schwindigkeiten, die ein Hinweis auf Störungen im Verkehrsablauf ist, hat ab-
genommen zugunsten der Anzahl der Fahrzeuge im mittleren Geschwindigkeits-
bereich. Die durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten zeigen durch die Einfüh-
rung von Tempo 40 erstaunlicherweise keine signifikante Änderung.  

Die beobachteten deutlichen Immissionsrückgänge bei NO2 sind also nicht auf 
die Einführung des Tempolimits, sondern auf die gleichzeitig erreichte Ver-
kehrsverstetigung zurückzuführen. 

Die Maßnahmen an der Hohenheimer Straße haben sich als NO2-selektive 
Maßnahmen erwiesen, die insbesondere die NO2-Spitzenbelastung erheblich 
reduziert haben. Mit ihnen wurde das beabsichtigte Ziel einer Minderung der 
NO2-Immissionen erreicht. Als Ursache für diesen Erfolg ist die durch die Maß-
nahmen erreichte Verkehrsverstetigung mit einer Abnahme von Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgängen anzusehen. Beschleunigungsvorgänge an Stei-
gungsstrecken haben aufgrund der hohen Motorlast hohe NO2-Direktemissio-
nen zur Folge. Der deutliche Rückgang der NO2-Immissionen als Folge der 
Verkehrsverstetigung wird als Beleg dafür angesehen, dass eine gleichmäßige 
Fahrweise mit weniger Beschleunigungsvorgängen zu einer Senkung der NO2-
Direktemissionen der Dieselfahrzeuge führt. 
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Die positiven Erfahrungen mit der durch Verkehrsverstetigung erzielten Immis-
sionsminderung sollen in Stuttgart sukzessive auf weitere Steigungsstrecken 
übertragen werden. 

Aus Sicht der Luftqualität ist damit für die Wirkung von Tempolimits auf inner-
örtlichen Hauptverkehrsstraßen folgendes Resumé zu ziehen: 

Im Regelfall trifft „weniger ist mehr“ hier nicht zu, aber es gilt in jedem Fall: 

Stetiger ist besser! 
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8 TEMPOLIMITS ALS GELINDESTES MITTEL – 
WIRKUNG IM VERGLEICH ZU ANDEREN 
(VERKEHRS-)MASSNAHMEN 

Ekkehard Allinger-Csollich, Amt der Tiroler Landesregierung 

 

8.1 Einleitung 

8.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Im Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) sind in den Anlagen, basierend auf der 
EU-Luftqualitätsrichtlinie, für verschiedene Luftschadstoffe Grenz-, Ziel und 
Alarmwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt. Mit der IG-L-
Novelle 2006 wurde es notwendig, bei nach dem 1. Jänner 2005 gemessenen 
Überschreitungen der Grenzwerte (bzw. der Summe aus Grenzwert und Tole-
ranzmarge) ein Maßnahmenprogramm nach § 9a zu erstellen. Seit der IG-L-
Novelle 2010 ist die Maßnahmenplanung bei Überschreitungen des Jahresmit-
telwertes für Stickstoffdioxid (NO2) derart zu gestalten, dass die Einhaltung des 
EU-Grenzwertes gewährleistet wird. 

Laut Luftqualitätsrichtlinie sind die Grenzwerte für NO2 in den EU-Mitglied-
staaten seit 2010 einzuhalten, wobei von der Kommission auf Grundlage eines 
entsprechenden Luftqualitätsplanes eine Fristverlängerung bis 2015 genehmigt 
werden kann. Diese Fristverlängerung wurde Tirol (wie auch einigen anderen 
Bundesländern) allerdings nicht gewährt.17  

 

8.1.2 NO2-Belastung 

Der Grenzwert gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie für den Jahresmittelwert von 
NO2 von 40 µg/m³ wurde in den Jahren 2005 bis 2013 durchgehend an den 
Messstellen Gärberbach A 13, Innsbruck Fallmerayerstraße, Kundl A 12 und 
Vomp Raststätte A 12 überschritten, in der Mehrzahl der Jahre außerdem in 
Imst A 12, Hall i.T. und in Vomp an der Leiten sowie in einzelnen Jahren in Inns-
bruck Reichenau und Lienz Amlacher Kreuzung (siehe Abbildung 46). Über-
schreitungen des IG-L-Grenzwertes von 30 µg/m³ wurden zudem in einzelnen 
Jahren in Kufstein und Wörgl registriert; die Summe aus Grenzwert und Tole-
ranzmarge18 gemäß IG L von 35 µg/m³ darüber hinaus ebenfalls in Innsbruck 
Reichenau, Hall, Vomp an der Leiten und Lienz.  

 

17 Beschluss der Kommission C(2012) 4751 final vom 12.7.2012, 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/NO2_AT_DE.pdf  

18 Die Toleranzmarge betrug 30 µg/m³ im Jahr 2001, wurde bis 2005 auf 10 µg/m³ verringert, 2010 
auf 5 µg/m³. Seit 2010 gilt gleichbleibend eine Toleranzmarge von 5 µg/m³. 
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Abbildung 46: NO2-Jahresmittelwerte 2000–2013 an ausgewählten Messstellen in Tirol. 
TM: Toleranzmarge. (Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung) 

 

8.1.3 Umgesetzte Maßnahmen 

Wegen der Grenzwertüberschreitungen ordnete der Landeshauptmann von Ti-
rol bereits im Jahr 2002 erste Luftreinhaltemaßnahmen an. Aufgrund einer ent-
sprechenden Landtagsentschließung verabschiedete die Tiroler Landesregie-
rung im Jahr 2005 weiters ein Aktionsprogramm Luft19. Im Jahr 2007 wurde au-
ßerdem ein Maßnahmenprogramm nach § 9a IG-L veröffentlicht, welches seit-
her die Grundlage für die einzelnen Luftreinhaltemaßnahmen im Bundesrechts-
bereich bildet (UMWELTBUNDESAMT 2007). Folgende Maßnahmen wurden u. a. 
gesetzt20: 
 Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge21,  
 generelles Fahrverbot22 für schadstoffreiche Schwerfahrzeuge und  
 immissionsabhängige Geschwindigkeitsbeschränkung23 für Pkw, Motorräder 

und Leichte Nutzfahrzeuge (LNF) auf einem bzw. auf zwei Teilabschnitten 
der A 12 Inntalautobahn; seit 20. November 2014 permanente Geschwindig-
keitsbeschränkung24.  

 

Ein ebenfalls verordnetes und im Jahr 2008 in Kraft getretenes sektorales Fahr-
verbot, d. h. ein Verbot für den Transport bestimmter bahnaffiner Güter (Abfälle, 
Erze, Fahrzeuge etc.), musste aufgrund eines Urteils des Gerichtshofs25 der 
Europäischen Union Anfang 2012 wieder aufgehoben werden. Der Gerichtshof 

19 https://www.tirol.gv.at/umwelt/umweltrecht/aktionsprogramm/  
20 https://www.tirol.gv.at/umwelt/luft/nachtfahrverbot/  
21 LGBl. Nr. 119/2012 
22 LGBl. Nr. 90/2006 
23 LGBl. Nr. 68/2008 sowie LGBl. Nr. 36/2011, zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 129/2013 
24 IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung, LGBl. Nr. 145/2014 
25 Urteil vom 21.12.2011 in der Rechtssache C‑28/09 
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hat zwar die Möglichkeit, ein solches Fahrverbot zu erlassen, nicht grundsätz-
lich abgelehnt, allerdings müssten zuvor gelindere Maßnahmen wie z. B. ein 
permanentes Tempolimit und eine Ausweitung des Fahrverbots für alte Lkw 
umgesetzt werden.  

Alle gesetzten Maßnahmen haben auch zu einer Reduktion der Feinstaubbelas-
tung geführt. 

 

8.1.4 Entwicklung des Güterverkehrs am Brenner 

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Luftqualität im Inntal ist die Entwicklung 
des Güterverkehrs. Dieser erreichte um das Jahr 2006 seinen Höhepunkt und 
zeigt seit damals einen leichten Rückgang (siehe Abbildung 47); einerseits auf-
grund des Rückgangs des Wirtschaftswachstums seit 2008, andererseits auf-
grund der gesetzten Maßnahmen.  

 

 
Abbildung 47: Entwicklung der über den Brenner transportieren Gütermenge 1960–

2012. (Quelle: AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG 2014) 

Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 77 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Tempolimits als gelindeste (Verkehrs-)Maßnahme 

Der Anteil des Schienenverkehrs am Güterverkehr hat seit Aufhebung des 
sektoralen Fahrverbots durch den Gerichtshof der Europäischen Union abge-
nommen (siehe Abbildung 48). 

 

 

Abbildung 48: Anteil des Schienenverkehrs der über den Brenner transportieren 
Gütermenge 2003–2013. (Quelle: AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG 
2014) 

 

8.2 Tempolimits im Vergleich zu anderen Maßnahmen 

Um die zukünftige Einhaltung des NO2-Grenzwertes zu erreichen, sind aufbau-
end auf den bestehenden Maßnahmen (siehe Kapitel 8.1.3) zusätzliche Maß-
nahmen geplant, nach deren Umsetzung auch das sektorale Fahrverbot wieder 
eingeführt werden könnte. Abbildung 49 zeigt den Zeitplan für die bisherigen 
und die geplanten zukünftigen Maßnahmen. 
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Abbildung 49: Zeitplan für die Umsetzung von Maßnahmen. (Quelle: Amt der Tiroler 

Landesregierung) 

 

8.2.1 Szenarien für die Entwicklung der NO2-Belastung 

Um den Zeitpunkt der Einhaltung des NO2-Grenzwertes abzuschätzen, wurden 
verschiedene Szenarien entwickelt, die die Bandbreite möglicher Entwicklungen 
abbilden sollen.  

Folgende Grundprinzipien liegen den Szenarien zugrunde (OEKOSCIENCE 2014): 
 Grenzwertüberschreitungen werden insbesondere bei NO2 festgestellt. Diese 

Immissionen entstammen ganz überwiegend dem Straßenverkehr. 
 Die Immissionen können nicht direkt beeinflusst werden (es gibt zwar Versu-

che mit NOx-absorbierenden Lärmschutzwänden, deren Wirksamkeit einer-
seits fragwürdig ist, andererseits sollten Emissionen generell zunächst an der 
Quelle reduziert werden, auch aus Gründen der Kosteneffektivität). Es bleibt 
der Weg über die Reduktion der Emissionen der Fahrzeuge von Stickoxiden. 

 Die Emissionen des Straßenverkehrs berechnen sich aus dem Emissionsfak-
tor je Fahrzeugkategorie (Pkw, Lkw etc.) und Stoff mal Anzahl Fahrzeuge. 

 Der Emissionsfaktor berechnet sich aus der Euroklassenverteilung und den 
spezifischen Emissionsfaktoren je Euroklasse (0–6) und Fahrzeugkategorie. 
Höhere Euroklassen sind moderner und emittieren in der Regel weniger. 

 Die Zukunft der Emissionen hängt also von der Anzahl der Fahrzeuge ab, 
von den Euroklassenverteilungen und den spezifischen Emissionsfaktoren je 
Euroklasse. 
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 In allen diesen drei Einflussgruppen kennen wir die Zukunft nicht genau; es 
gibt aber Erhebungen und Überlegungen, die Abschätzungen erlauben. 

 Um die Sensitivität der Szenarien gegenüber diesen Einflussgruppen erken-
nen zu können, werden je Gruppe zwei bis drei realistische Varianten (Ent-
wicklungspfade) entworfen. 

 Ausgangsjahr der Szenarien ist 2012 mit dem konkreten Verkehrsaufkom-
men in acht Fahrzeugkategorien (Stundenwerte) und den konkreten Immissi-
onsmessungen (Halbstundenmittelwerte) für NOx (NO2 + NO) und NO2. 

 Als Grundszenarien 2012–2020 werden solche definiert, die keine weiteren 
Maßnahmen als die bis Ende 2013 bereits eingeführten beinhalten. Alle die-
se bereits eingeführten Maßnahmen existierten bereits im Ausgangsjahr 
2012 mit Ausnahme der Ausgestaltung des Nachtfahrverbotes für schwere 
Nutzfahrzeuge. Die Wirkung des Nachtfahrverbotes ab 01.11.2013 (nur noch 
EuroVI-SNF sind zugelassen) wurde in die Grundszenarien als Schätzung 
eingebaut. 

 Die Grundszenarien unterscheiden sich im Entwicklungspfad (Flottenmoder-
nisierung und Emissionsfaktoren je Euroklasse à 'GSze A' und 'GSze B') und 
in der Entwicklung des Verkehrsaufkommens. 

 

Für die Entwicklung des Verkehrs wurden drei verschiedene Szenarien berück-
sichtigt: 
 Eine Zunahme des Verkehrs um + 0,5 % bzw. + 2 % pro Jahr des Leichtver-

kehrs (Pkw und LNF) bzw. Schwerverkehr, 
 Nullwachstum, 
 Abnahme um – 2 % bis – 3 % des Leicht- und Schwerverkehrs. 
 

Aus diesen Szenarien ergibt sich eine Bandbreite möglicher Entwicklungen der 
NO2-Belastung an der A12 (siehe Abbildung 50). 
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Abbildung 50: Entwicklung der NO2-Belastung von 2000 bis 2013 sowie Szenerien der 
möglichen zukünftigen Entwicklung bis 2020. (Quelle: Amt der Tiroler 
Landesregierung) 

Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens hat dabei einen vergleichsweise ge-
ringen Einfluss auf die Höhe der zukünftigen Belastung (siehe Abbildung 51). 

 

 
Abbildung 51: Entwicklung des NO2-Jahresmittelwerts bei Vomp in Abhängigkeit von 

verschiedenen Szenarien der Entwicklung des Verkehrsaufkommens. 
(GW EU: Grenzwert gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie. GW IG-L: Summe 
aus Grenzwert und Toleranzmarge IG-L). (Quelle: Amt der Tiroler 
Landesregierung) 
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8.2.2 Wirkung Tempo 100 

Tempo 100 für Pkw ist aktuell auf zwei Abschnitten der A 12 Inntal Autobahn 
(Unterinntal von Staatsgrenze bis Zirl sowie bei Imst) und auf der A 13 Brenner 
Autobahn südlich von Innsbruck verhängt (siehe Abbildung 52). 
 

 

Abbildung 52: Abschnitte mit Tempo 100 auf Autobahnen in Tirol. 

In Abbildung 53 ist die Wirkung verschiedener Tempolimits auf die NO2-Belas-
tung bei Vomp dargestellt. Gegenüber einem permanenten Tempolimit von 
130 km/h für Pkw führt ein permanentes Tempo 100 zu einer Reduktion der Be-
lastung um etwa 7 µg/m³; ein variables (immissionsabhängiges) Tempolimit um 
etwa 4 µg/m³.  
 

 
Abbildung 53: NO2-Belastung bei Vomp in Abhängigkeit von verschiedenen Tempolimits. 

(GW EU: Grenzwert gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie. GW IG-L: Summe 
aus Grenzwert und Toleranzmarge IG-L). (Quelle: Amt der Tiroler 
Landesregierung) 

Copyright „Citygrafic Designoffice“  
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8.2.3 Wirkung der Kombination verschiedener Maßnahmen 

Neben dem bislang variablen Tempolimit und dem ab 20.11.2014 geltenden 
permanenten Tempolimit (IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung) 
wurden in Tirol auch noch weitere Maßnahmenverordnungen festgelegt und 
Programme veröffentlicht (siehe Kapitel 8.1.3). 

Diese Maßnahmen reduzierten bereits in der Vergangenheit die NO2-Belastung 
direkt und indirekt durch eine dadurch forcierte Flottenerneuerung aufgrund von 
Ausnahmebestimmungen für Lkw der neuesten Abgasklassen. Die Weiterent-
wicklung dieser Maßnahmen wird auch in Zukunft zu einer Reduktion führen, 
deren Ausmaß aber stark von der Geschwindigkeit der Flottenumrüstung ab-
hängt (siehe Abbildung 54). 

 

 
Abbildung 54: Reduktion der NO2-Belastung bei Vomp in Abhängigkeit von der 

Flottenerneuerung. (Sekt. FV: sektorales Fahrverbot; SNF: Schwere 
Nutzfahrzeuge; SLZ: Sattel- und Lastzug; FV: Fahrverbot;  
KSze: Kombinationsszenario). (Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung) 

Verglichen mit den anderen Maßnahmen (Fahrverbot für alte Lkw, sektorales 
Fahrverbot) hat das permanente Tempolimit eine deutlich stärkere Wirkung.  

Die zukünftige Gesamtbelastung wird ebenfalls stark von der Geschwindigkeit 
der Flottenerneuerung beeinflusst (siehe Abbildung 55). So reduziert sich nur 
durch eine rasche Flottenerneuerung die NO2-Belastung im Jahr 2020 um 
26,2 µg/m³, bei einer langsamen in einem deutlich geringeren Ausmaß um 
15,3 µg/m³. Die Einhaltung des Grenzwertes für NO2 gemäß Luftqualitätsrichtli-
nie von 40 µg/m³ bis 2020 wäre demnach nur bei einer raschen Flottenerneue-
rung möglich. 

Rasche Flottenumrüstung Langsame Flottenumrüstung 
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Im Lkw-Bereich wirken somit die vorgeschlagenen Maßnahmen nur teilweise di-
rekt, sondern vor allem indirekt über die damit ausgelöste Flottenerneuerung. 
Diese Maßnahmen sind jedoch zur Nutzung dieses großen Potenzials essenziell. 

 

 
Abbildung 55: Wirkung der Maßnahmenkombination und der Flottenerneuerung auf die 

NO2-Belastung in den Jahren 2015, 2018 und 2020 bei Vomp.  
(Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung) 

 

8.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat im Urteil vom 21. Dezem-
ber 2011 in der Rechtssache C-28/09 festgestellt, dass das sektorale Fahrver-
bot gegen die unionsrechtliche Warenverkehrsfreiheit verstoßen hat. Der Ge-
richtshof hat eine solche Maßnahme aber nicht generell ausgeschlossen, son-
dern klargestellt, dass zwingende Erfordernisse des Umweltschutzes und des 
davon mitumfassten Gesundheitsschutzes ein sektorales Fahrverbot rechtferti-
gen können. Der Gerichtshof hat auch anerkannt, dass das sektorale Fahrver-
bot geeignet ist, das damit verfolgte Luftreinhalteziel in kohärenter und syste-
matischer Weise zu erreichen. Das Vorliegen der weiteren Voraussetzung, 
nämlich dass dieses Ziel nicht auch durch andere, den freien Warenverkehr 
weniger einschränkende Maßnahmen erreichbar ist, wurde aber nach Ansicht 
des Gerichtshofes nicht nachgewiesen, wobei er speziell auf die Einführung ei-
ner permanenten Geschwindigkeitsbeschränkung und die Verschärfung des 
Fahrverbotes für schadstoffreiche Fahrzeuge als Alternativmaßnahmen verwie-
sen hat. 

Verglichen mit den – für die Wirtschaft aufgrund der Notwendigkeit neue Fahr-
zeuge anzuschaffen – teuren Maßnahmen im Lkw-Bereich kann ein Tempolimit 

Rasche Flottenumrüstung Langsame Flottenumrüstung 
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für Pkw daher als gelindes Mittel bezeichnet werden, die NO2-Belastung zu re-
duzieren. Auch ist die Wirkung des Tempolimits deutlich höher als die der Lkw-
Maßnahmen insgesamt, nicht zuletzt, da Lkw der Euroklasse VI niedrigere NOx-
Emissionen aufweisen als manche Diesel-Pkw (siehe Beitrag M. Rexeis, Kapitel 
4). 
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9 EINFLUSS VON TEMPOLIMITS AUF DIE 
VERKEHRSSICHERHEIT 

Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Dipl.-Ing. Alexander Pommer, KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit) 

 

9.1 Einleitung 

Verkehrssicherheit ist durch viele verschiedene Aspekte im Straßenverkehr be-
einflusst. Einer der Wichtigsten ist das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrs-
teilnehmer. 

Verkehrssicherheit und Geschwindigkeit stehen in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang, wobei Geschwindigkeit im Rahmen der Verkehrssicherheit in ei-
nem ganz anderen Sinne relevant ist, als in vielen anderen Lebensbereichen. 
So ist hohe Geschwindigkeit in fast allen Lebensbereichen gefragt: Im Beruf, in 
der Kommunikation, aber auch im Sport. In diesen Bereichen geht es eigentlich 
immer darum, der Schnellste zu sein und somit die höchste Geschwindigkeit zu 
haben. So wird beispielsweise beim Sport im 100 m Lauf nur der Schnellste be-
jubelt und gefeiert. In den meisten Lebensbereichen ist somit der Schnellere 
auch der Bessere. 

Im Gegensatz dazu findet sich im Bereich der Verkehrssicherheit im Zusam-
menhang mit Geschwindigkeit eine umgekehrte Logik. Um Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten, müssen die aus anderen Bereichen bekannte Logik durch-
brochen und geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen ergriffen werden. 
Diese Notwendigkeit kann, bedauerlicherweise, nicht immer jedem bewusst 
gemacht werden. Die Folgen sind überhöhte Geschwindigkeit, Unachtsamkeit, 
Selbstüberschätzung und schließlich daraus resultierend Unfälle, Verletzte und 
Verkehrstote. 

 

 

9.2 Geschwindigkeit und Unfälle 

Betrachtet man das derzeitige Unfallgeschehen in Europa, so erkennt man, 
dass sich die Anzahl der Getöteten in den letzten zehn Jahren deutlich reduziert 
hat. Wirft man einen Blick auf die Statistik der EU-Mitgliedsstaaten, so fällt auf, 
dass Länder wie Malta oder das Vereinigte Königreich im Jahr 2012 unter 30 
Verkehrstote pro 1 Mio. Einwohner zu beklagen hatten, wohingegen Länder wie 
Rumänien oder Litauen mit ca. 100 Verkehrstoten pro 1 Mio. Einwohner die 
höchsten Werte in Europa aufweisen. Österreich liegt mit einem Wert von 
64 Verkehrstoten pro 1 Mio. Einwohner auf dem 16. Platz im hinteren Mittelfeld. 
Mit 44 Verkehrstoten pro 1 Mio. Einwohner hat Deutschland ebenso wie die 
Schweiz mit 43 Verkehrstoten pro 1 Mio. Einwohner deutlich geringere Werte 
aufzuweisen als Österreich.26 

26 Europ. Kommission „Road Safety 2012 – How is your country doing?“. bfu SINUS Report 2013 
und bfu SINUS Report 2014 
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Betrachtet man die Entwicklung der Unfall- bzw. insbesondere der Getöteten-
zahlen in Zusammenhang mit den in Österreich umgesetzten Verkehrssicher-
heitsmaßnahmen, so lässt sich schnell erkennen, dass durch Maßnahmen wie 
Tempo 100 km/h auf Bundesstraßen, Tempo 130 km/h auf Autobahnen (Anfang 
der 70er-Jahre), der Gurtanlegepflicht (1984) oder Kindersitzpflicht (1994) die 
jährliche Anzahl der Getöteten im Straßenverkehr in Österreich deutlich gesenkt 
werden konnte (siehe Abbildung 56). Dabei sind besonders Einführungen der 
Tempolimits auf Bundesstraßen und Autobahnen hervorzuheben, die eine be-
sonders starke Reduktion der jährlichen Anzahl an Getöteten im Straßenver-
kehr mit sich gebracht haben. Mit der Umstellung der Erhebungsmethode von 
Verkehrsunfällen (mit Personenschaden) von Unfallzählblättern auf eine digitale 
Eingabe (UDM, Unfalldatenmanagement, 2012) werden nun auch mögliche 
Hauptunfallursachen von der Polizei in das System eingetragen. So war laut 
Polizei in den Jahren 2012 und 2013 bei ca. einem Viertel der tödlichen Unfälle 
eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit die Hauptunfallursache. 

 

 

Abbildung 56: Verkehrssicherheitsmaßnahmen und Entwicklung der Unfallzahlen in den Jahren 1961 bis 2013. 

Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen sind natürlich auch Strafen zur 
Vermeidung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und daraus resultierende 
Unfälle relevant. In Österreich gibt es je nach Höhe der Geschwindigkeitsüber-
schreitung eine Geldstrafe von bis zu 2.180 €. Bei einer Überschreitung von 
über 40 km/h im Ortsgebiet bzw. 50 km/h im Freiland oder auf Autobahnen 
sieht der Strafen-Katalog zusätzlich eine Entziehung des Führerscheins von bis 
zu sechs Monaten vor. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Straf-
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höhen in Österreich eher gering ausfallen. Bei z. B. einer Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h beginnen die Geldstrafen in Ös-
terreich bei 30 €, während in Ländern wie Schweden oder Norwegen bei einer 
solchen Überschreitung mit Strafen von mindestens 290 € bzw. 480 € zu rech-
nen ist. Neben den eher geringen Strafhöhen in Österreich erscheinen die ho-
hen Toleranzen bei Geschwindigkeitsmessungen ebenfalls problematisch. 

Betrachtet man die Entwicklung der Anzahl von Anzeigen und Organstrafverfü-
gungen im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsübertretungen, so zeigt sich, 
dass sich diese von fast 3 Millionen im Jahr 2006 auf fast 5 Millionen im Jahr 
2013 deutlich erhöht haben.27 

 

Untersucht man das Geschwindigkeitsverhalten auf den Straßen in Österreich 
genauer, so sollte in drei Kategorien unterschieden werden: Das Geschwindig-
keitsverhalten auf (1) Autobahnen, auf (2) Freilandstraßen und im (3) Orts-
gebiet. 

(1) Beim Geschwindigkeitsverhalten auf Autobahnen zeigt sich im Jahr 2012 
bei einer Betrachtung von Pkw, Lkw sowie Bussen in Bezug auf deren Ge-
schwindigkeit, dass Pkw mit 121 km/h erwartungsgemäß die höchste Durch-
schnittsgeschwindigkeit aufweisen, gefolgt von den Bussen mit 94 km/h. 
Lkw haben eine etwas geringere Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 
86 km/h. Bei der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
zeigt sich im Jahr 2012 folgendes Bild: Ca. 4 % der Busse und ca. 30 % der 
Pkw überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Bei der Gruppe 
der Lkw sind zwar fast 9 von 10 zu schnell unterwegs, die Höhe der Ge-
schwindigkeitsüberschreitung ist aber deutlich geringer als die der Pkw. 

(2) Im Jahr 2012 beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit von Pkw auf Frei-
landstraßen bei einem Limit von 70 km/h 68 km/h und 94 km/h bei einem 
Limit von 100 km/h. Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten sind also un-
ter den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Dennoch überschreiten 
ca. 40 % der Pkw-Lenker bei einem Limit von 70 km/h und ca. 30 % der 
Pkw bei einem Limit von 100 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 
Somit ist ca. jeder dritte Pkw auf Freilandstraßen zu schnell unterwegs. 

(3) Im Ortsgebiet zeigt sich im Geschwindigkeitsverhalten von Pkw, dass die 
durchschnittliche Geschwindigkeit im Jahr 2012 mit 33 km/h bei einem Limit 
von 30 km/h im Gegensatz zu den Autobahnen und den Freilandstraßen 
über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt. Gleichzeitig liegt sie bei 
einem Tempolimit von 50 km/h bei 48 km/h und somit wie bei den Autobah-
nen und Freilandstraßen darunter. Gerade in Tempo 30-Zonen fahren Auto-
fahrer mit unangepassten Geschwindigkeiten, knapp 70 % der Pkw-Lenker 
überschreiten das Limit von 30 km/h. Bei einem Tempolimit von 50 km/h 
sind es noch immer ca. 40 %.  

 

27 Bundesministerium für Inneres – Verkehrsüberwachungsbilanz 2009 und 2013 
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9.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Welche Maßnahmen können nun in Österreich gesetzt werden um zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit beizutragen? 

Der Fokus liegt auf selbsterklärenden und Fehler verzeihenden Straßen, d. h. 
Verkehrsflächen sollen so entworfen, ausgestattet und betrieben werden, dass 
sicheres Verhalten und adäquate Geschwindigkeitswahl gefördert und – bei 
Fehlhandlungen – die Folgen von Unfällen nach Möglichkeit gelindert werden.  

Eine weitere wichtige Maßnahme wäre, die bereits angesprochenen Toleranz-
grenzen bei Geschwindigkeitsmessungen zu reduzieren. 

Ebenfalls gilt es, ein neues System der Straßenhierarchisierung zu realisieren, 
wobei dies eine der größten Herausforderungen im Rahmen des österreichi-
schen Verkehrssicherheitsprogramms (VSP 2011–2020) darstellt, da z. B. das 
Misch-/Trennprinzip mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten nur ansatzweise 
umgesetzt ist.  

Neben diesen Maßnahmen sollte zudem eine Vereinheitlichung der Bundeslän-
der-Strafkataloge stattfinden.  

Weitere Maßnahmen zum Thema Geschwindigkeitsverhalten sind beispielswei-
se die grenzüberschreitende Verfolgung von Verkehrssündern, der Ausbauplan 
Section Control der ASFiNAG, Maßnahmen gegen Tuning von Mopeds und die 
laufende Erhebung von Sicherheitsindikatoren sowie die Erstellung eines Un-
fallvorhersagemodells. 
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10 TEMPOLIMIT AUS SICHT DER 
VERKEHRSPLANUNG AUF AUTOBAHNEN, 
LANDESSTRASSEN UND INNERORTS 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Harald Frey, TU-Wien, Institut für Verkehrswissenschaften, 
Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 

 

10.1 Einleitung 

Der Umgang und die Diskussion mit Geschwindigkeit im Verkehr sind stark ge-
prägt durch Erfahrungen auf der individuellen Ebene. Die Wirkungen von Ge-
schwindigkeiten im Gesamtsystem werden nur am Rande betrachtet. Persönli-
che Erfahrungen unterscheiden sich jedoch maßgeblich von den Systemwir-
kungen. Dabei werden die Wahrnehmung von Raum und Zeit und die in ihr ent-
haltenen Informationen durch die Geschwindigkeit bestimmt. Der menschliche 
evolutionär ausgestaltete Wahrnehmungsapparat ist an die Geschwindigkeit 
des Zufußgehens adaptiert. Wird die Geschwindigkeit vom Maß eines Fußgän-
gers beispielsweise von 4 km/h auf 40 km/h und auf 160 km/h erhöht, muss die 
Wahrnehmung über unser Umfeld entsprechend reduziert werden. Gleichzeitig 
ändern sich auch die physikalischen Größen, wie die kinetische Energie als 
Folge der Geschwindigkeit mit höheren Potenzen. Wird die Geschwindigkeit um 
den Faktor 10 bzw. 40 gesteigert, verändert sich die kinetische Energie im ent-
sprechenden Verhältnis zum Fußgänger im Verhältnis 1:100:1600 (KNOFLACHER 
1992). Man überschreitet schnell die dem Menschen vorgegebenen physiologi-
schen und psychischen Wahrnehmungsgrenzen. Maßnahmen zur Geschwin-
digkeitsreduktion, wie Tempolimits, sollten diese Grundlagen berücksichtigen. 
Die positiven Effekte im System werden oftmals isoliert, reduziert und ideologi-
siert behandelt und diskutiert.  

 

 

10.2 Keine Zeiteinsparung durch 
Geschwindigkeitserhöhung 

Als Beispiel dafür steht das Phänomen der Stabilität des durchschnittlichen, in-
dividuellen Reisezeitbudgets. Dieses ist spätestens seit den 1970er-Jahren in 
der Literatur lebhaft diskutiert worden. In BREZINA et.al. (2011) wurde eine breite 
Übersicht der Literatur gegeben (z. B. HUPKES, 1982, METZ, 2008, MARCHETTI, 
1994, ZAHAVI, 1981 etc.), welche aber selten eine konsequent abgeleitete Um-
setzung in der Praxis (z. B. BESCHORNER & NAGL, 2006, MACKIE et al., 2001) er-
fahren hat. Auch die quantitativen Hinweise auf eine stabile Reisezeit sind zahl-
reich und fanden schon breiten Niederschlag in der Literatur (z. B. METZ 2004, 
2008; SCHÄFER 1998, 2000, 2006). In Großbritannien sind durch SACTRA 
quantitative Hinweise gefunden worden, dass die durchschnittliche Zeit für Ar-
beitswege in den letzten 600 Jahren stabil geblieben ist (WOOD et al. 1994). 
GOODWIN (1996) kommt in einer zusammenfassenden Untersuchung zu dem 
Ergebnis, dass langfristig betrachtet das Reisezeitbudget in guter Näherung 
konstant ist. LEIBBRAND (1980) führt an, dass sich die im Verkehr verbrachte 
Zeit seit der Römerzeit vor zwei Jahrtausenden in Städten nicht wesentlich ge-

90 Plattform Saubere Luft  Wien, 2015 



Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Tempolimit aus Sicht der Verkehrsplanung 

ändert hat und 1 bis 1,5 Stunden beträgt. Weitere empirische Untersuchungen 
zeigen, dass die individuelle, durchschnittliche Tageswegezeit (rund 1,1 bis 1,5 
Stunden pro Tag) in keiner Abhängigkeit von der Motorisierung der Haushalte 
steht. Es zeichnet sich aber sehr wohl der Trend ab, dass die durchschnittliche 
Wegeweite mit der Anzahl der Pkw pro Haushalt zunimmt (ZAHAVI 1981). 

Die räumliche mittlere Reisegeschwindigkeit des motorisierten Verkehrs hat 
sich für Österreich in 30 Jahren verzehnfacht. Die eingesparte Zeit ist in den 
zunehmenden Reiseweiten zu finden (KNOFLACHER 1986).  

 

 
 

Abbildung 57: Individuelle, tägliche Wegeweite über dem Reisezeitbudget unter 
Berücksichtigung der Fahrzeuganzahl pro Haushalt. (Quelle: ZAHAVI 1981) 

Wie unterschiedlich die Wahrnehmung des einzelnen Individuums und die Sys-
temwirkungen sein können, zeigt die Abbildung 58. Beide sind für sich richtig 
und entsprechen der wahrgenommenen Realität. Die in Abbildung 58 im linken 
Diagramm dargestellte Wirkung entspricht jener, wenn wir mit dem Auto unter-
wegs sind. Dennoch muss für Eingriffe im Verkehrssystem unter Berücksichti-
gung der Effekte der Geschwindigkeit das rechte Diagramm der Abbildung 58 
herangezogen werden. Aufgrund der Konstanz der Reisezeit im System darf 
der Treibstoffverbrauch nicht mehr, wie im Einzelfall, auf die Geschwindigkeit 
und damit auf die Entfernung bezogen werden (mit zunehmender Geschwindig-
keit steigen die Wegelängen), sondern auf die Zeiteinheit (stabiles Reisezeit-
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budget). Nur somit können die Effekte im System adäquat und systemwissen-
schaftlich realitätsnah dargestellt werden. 

 

 
Abbildung 58: Treibstoffverbrauch pro Längeneinheit und Zeiteinheit in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. 

(Quelle: modifiziert nach PFLEIDERER & DIETERICH 2002) 

Daraus ergibt sich aber auch eindeutig, dass jede Maßnahme zu Redukti-
on der Geschwindigkeit im System zu einer Abnahme des Treibstoffver-
brauchs führt. Auch wenn auf der Einzelebene eines Motors bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten gegenteilige Effekte auftreten. Für verkehrspolitische Entschei-
dungen (wie flächendeckendes Tempo 30 oder Tempo 80 auf Bundesstraßen) 
ist klarerweise die Systemperspektive heranzuziehen, deren Wirksamkeiten in 
Abbildung 58 im rechten Diagramm dargestellt sind.  
 

 

10.3 Probleme und Ursachen – Wer legt die funktionelle 
Bedeutung fest? 

Die Geschwindigkeit als Entwurfs-, Betriebs- oder Projektierungsgeschwindig-
keit bestimmt maßgeblich alle anderen Entwurfselemente. Damit wurde eine Be-
zugsgröße gefunden, die die Modelle der Fahrdynamik zu sogenannten Tras-
sierungsgrößen als Entwurfsgröße verbindet. Dabei ist die maßgebende Be-
triebsgeschwindigkeit als der planerisch angestrebte Wert der Reisegeschwin-
digkeit (aller Pkw bei den vorhandenen Straßenbedingungen und der Bemes-
sungsverkehrsstärke) definiert (Richtlinien und Vorschriften im Straßenwesen zur 
Beurteilung des Verkehrsablaufs auf Straßen, RVS 03.01.11). Zur maßgeben-
den Betriebsgeschwindigkeit gelangt man über die Festlegung der funktionellen 
Bedeutung eines Beurteilungsabschnittes. Diese Klassifizierungen werden durch 
die jeweils zuständige Straßenverwaltung festgelegt. Die funktionelle Bedeu-
tung kann jedoch niemals isoliert festgelegt werden, sondern immer nur im Zu-
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sammenhang mit dem Gesamtsystem und allen Verkehrsarten. Hier wären zu-
mindest multimodale Korridoransätze sinnvoll und notwendig, welche die Be-
deutung der (monomodal ausgerichteten) maßgebenden Betriebsgeschwindig-
keit und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung relativieren 
würden.  
Aus den existierenden Begriffen und deren Anwendung über die RVS 03.01.11 
wird nicht ersichtlich, in welcher Interdependenz der Indikator maßgebende Be-
triebsgeschwindigkeit bzw. funktionelle Bedeutung zur Verordnung von Tempo-
limits aufgrund von Verkehrssicherheit, Immissionsschutzgesetzen, Trennwir-
kung (als Funktion der Geschwindigkeit) – also zu übergeordneten Zielsetzun-
gen – steht. 
 

  
Abbildung 59: Erste Probleme in den Begriffen, ihrer Interpretation und Festlegung: 

Funktionelle Bedeutung der Straße und maßgebende 
Betriebsgeschwindigkeit. Funktionelle Bedeutung und soziale Trennung 
(Ortsgebiet und Umfahrungsstraße).  
Fotoquelle: links: R. Krasser (SIR), rechts: Ortsumfahrung Schwerin, 
Deutschland; http://www.inros-lackner.de  

 

10.4 Fahrstreifenbreite und Geschwindigkeitswahl 

Empirisch konnte mehrfach nachgewiesen werden, dass breite Straßen zum 
schnelleren Fahren anregen (KNOFLACHER 1985). Da die Fahrbahnbreite eine 
ständige Information für den Kraftfahrer darstellt, bewirkt beispielsweise die 
Verbreiterung einer Ortsdurchfahrt in der Regel auch eine Geschwindigkeitser-
höhung. Informationen über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit über Verkehrs-
zeichen werden aufgrund der Prägungen und Lernprozesse vergleichsweise 
geringe Auswirkungen haben (KNOFLACHER 1985). Maßnahmen der Überwa-
chung und Bestrafung bilden die „Notmaßnahmen“ und sind Folgen der Über-
dimensionierung. Der Zusammenhang zwischen Fahrbahnbreite und Betriebs-
geschwindigkeit wird darüber hinaus durch die Restbreite (Fahrstreifenbreite 
minus Fahrzeuggesamtbreite) beeinflusst. In der Praxis zeigt sich, dass insbe-
sondere im Ortsgebiet viele der derzeitigen Fahrbahnen erheblich überdimensi-
oniert sind. Die zunehmend notwendigen Geschwindigkeitsbegrenzungen, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), 
führen aufgrund der Diskrepanz zwischen Fahrbahnbreite und erlaubter Höchst-
geschwindigkeit zur Notwendigkeit permanenter Überwachung im Sinne der 
Wirksamkeit. Sinnvoll wäre hier, die Fahrstreifenbreite an die verordnete Höchst-
geschwindigkeit anzupassen.  
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Abbildung 60: Fahrstreifenbreite mit Rücksichtnahme auf die maximal erwünschte 

Geschwindigkeit. (Quelle: KNOFLACHER 1985) 

 

10.5 Zeit ist nicht gleich Geld – Über die Wirksamkeit von 
Tempolimits 

Das traditionelle Verkehrswesen wird von zwei wesentlichen Denkfehlern be-
gleitet:  
 Dass sich Zeit monetär bewerten lässt (auf Basis ökonomischer Theorien), 
 dass es durch Erhöhung/Steigerung der Geschwindigkeiten im Verkehrssys-

tem zu einem Nutzen kommt (dieser ökonomisch bewertet wird). Dieser Nut-
zen wird auf die individuelle Ebene bezogen. 

 
So werden (Zeit-)Vorteile oder Nachteile auf der Ebene individueller Verkehrs-
teilnehmer ökonomisch bewertet, aufsummiert und dann auf die Gesellschaft 
(bzw. die Nutzer) als Kosten oder Nutzen übertragen. Die massive Zunahme 
negativer Effekte infolge der Raumausdehnung durch Geschwindigkeitserhö-
hung (also der Erhöhung der Reiseweiten), Rückkopplungen und dynamische 
Wirkungen im Siedlungs- und Verkehrssystem, Barrierewirkungen, Attraktivi-
tätsverluste etc. und die damit einhergehenden „Zeitverluste“, wie sie im realen 
System zum Tragen kommen, werden dabei oftmals ausgeblendet. Gerade im 
Verkehrswesen liegen die Ziele darüber hinaus klar außerhalb des Fachgebie-
tes (z. B. im Sozialwesen, im Wirtschaftssystem, in der Bildung etc.). Traditio-
nell ausgebildete Planer und Planerinnen neigen oft dazu, Verkehr als Selbst-
zweck zu betrachten und vergessen, dass hinter jedem Weg ein Wegezweck 
steht, der Ausdruck eines Bedürfnisses ist, das nicht am Ort befriedigt werden 
kann. Der Schweizer Baumanager H.R. Schalcher hat dies richtig erkannt: „Der 
Erhalt eines Lehrers bringt einem Dorf mehr als eine ausgebaute Straße, damit 
die Schüler in einem breiteren Postauto täglich aus dem Tal hinaus- und wieder 
zurückgefahren werden können.“28 

28 Schalcher, H.R.: Dichte macht Bauen nicht teurer; Interview in der NZZ, 31.1.2013.  
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/hans-rudolf-schalcher-fachmann-fuer-baumanagement-
zu-den-baulichen-und-finanziellen-konsequenzen-der-revision-des-raumplanungsgesetzes-
1.17970001; Stand 23.12.2014 
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Das heißt, jede Maßnahme, die die Geschwindigkeit erhöht, führt nur zur 
Verschärfung der Verkehrsprobleme. Die fundamentale Transportgleichung 
M (Menge) = D (Dichte) × V (Geschwindigkeit) wirkt auch auf Systemebene. 
 

 

10.6 Tempolimits und Vorteile für lokale Wirtschaftsbetriebe  

Tempolimits erhöhen den Innovationsdruck und unterstützen einen faireren 
Wettbewerb. Aus diesem Wettbewerb kann die Weiterentwicklung der Wirt-
schaft und der Gesellschaft entstehen (KNOFLACHER 1997). Werden die Trans-
portkosten künstlich niedrig gehalten, indem beispielsweise Tempolimits erhöht 
werden, sinken zwar die (Zeit-)Kosten auf individueller (betrieblicher) Ebene, 
aber die externen Kosten, die von der Allgemeinheit (Lärm, Schadstoffe, Res-
sourcenverbrauch) getragen werden, erhöhen sich.  
Die Betriebe können zwar ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkur-
renten vergrößern und es erfolgt eine Anpassung an die jeweils dominanten, re-
lativ größeren Wirtschaftsstrukturen (je größer die Menge bzw. die Geschwin-
digkeit wird, umso größer können der Markt und umso billiger die Produkte 
werden), jedoch nur bei Externalisierung der Kosten. Eine Monopolisierung und 
Konzentration großer Strukturen, die lokale, klein- und mittelständische Betriebe 
verdrängen, ist die Folge. 
 

 

10.7 Tempolimits als zivilisatorische Messgröße 

Zahlreiche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in den Städten und Dörfern 
zeigen positive Auswirkungen. Durch Fußgänger- oder Begegnungszonen wird 
die Nahversorgung gestärkt, Kaufkraft in den Ortschaften gebunden und die Vi-
talität von Strukturen gestärkt. In der Zwischenzeit gibt es bereits zahlreiche Bei-
spiele zu Begegnungszonen oder Tempo 30-Zonen auch auf Landesstraßen. 
Nicht mehr die maßgebliche Betriebsgeschwindigkeit wird als Leitgröße heran-
gezogen, sondern Aspekte der Lebensqualität und des Umweltschutzes, die 
nicht durch monetär bewertete Zeiteinsparung auf Einzelebene ersetzt werden 
können. Aber auch auf Freilandstraßen sind Tempolimits klar aus übergeordne-
ten Aspekten der Verkehrssicherheit, der Ressourcenschonung etc. abzuleiten. 
Das Verhältnis der Verkehrsströme oder die vernachlässigbaren spezifischen 
Unterschiede von aufsummierten Fahrzeiten können nicht die maßgebenden 
Kriterien für eine Maßnahmenentscheidung darstellen. 
 

 

10.8 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Lösungen können dort als solche bezeichnet werden, wo sie erkannte Proble-
me reduzieren. Dabei spielen Prozesse des Erkennens und der Erkenntnis eine 
wesentliche Rolle. Strategien und Wissen über komplexe Systeme sind not-
wendig, wenn die Wirkungen von Eingriffen abgeschätzt werden sollen. Oftmals 
werden (Verkehrs-)Probleme durch Maßnahmen kurzfristig gelöst, treten aber 
zeitverzögert wieder und dann auch verstärkt auf. Selbst wenn das Problem 
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(aus der eigenen Disziplin) reduziert oder gelöst wurde, die Symptome auf an-
deren Systemebenen wurden oftmals nicht betrachtet. Die Lösungsperspekti-
ven für die Herausforderungen der Zukunft können sich deshalb nicht an den 
Denkmustern der Vergangenheit orientieren, durch die die Probleme erzeugt 
wurden. Im Hinblick auf Tempolimits bedeutet dies: 
 Herabsetzen der Tempolimits auf Autobahnen auf 80–100 km/h, auf Frei-

landstraßen auf 80 km/h und in Ortsgebieten flächendeckend auf 30–40 km/h. 
(Dies deckt sich mit dem Vorschlag von Prof. Axhausen (ETH Zürich), auf 
Autobahnen das Tempolimit entsprechend angepasst auf 65–70 km/h und 
auf allen anderen Straßen auf 35–40 km/h zu reduzieren.)29 

 Neben der Bedeutung und Wirksamkeit von Tempolimits für Verkehrssicher-
heit, Schadstoffemissionen etc. sind die Systemwirkungen entscheidend. 
Diese können sich maßgeblich von den Wirkungen auf Einzelebene (Emissi-
onen und Treibstoffverbräuche beim Fahrzeug, die Betrachtung einzelner 
Straßenabschnitte und aufsummierte Einzelvorteile) unterscheiden. Die durch 
Geschwindigkeitserhöhung ermöglichten verkürzten Reisezeiten auf Einzel-
ebene führen aufgrund der Reisezeitkonstanz zu längeren Wegen. Folglich 
wirken die Tempolimits auch auf eine Reduktion des Verkehrsaufwandes 
(Personen-Kilometer) und unterstützen eine Veränderung in der Verkehrsmit-
telwahl (Modal shift). 

 Neue Ansätze bei Projektierung sind notwendig: Die (Betriebs-)Geschwindig-
keit als maßgebende Größe der Projektierung durch die Festlegung „von au-
ßen“ als „funktionelle Bedeutung“ der Straße ist als Grundlage abzuschaffen. 
Das Gleichsetzen einer Bedeutung oder Funktion einer Straße mit einer auf-
rechtzuerhaltenden Geschwindigkeit entspricht nicht den übergeordneten Ziel-
setzungen. Ansätze, die Kapazitäten im Korridor und multimodale Wechsel-
wirkungen berücksichtigen, sind im Sinne eines geforderten effizienten Mittel-
einsatzes notwendig.  

 Kontrollen und Strafen (Häufigkeit, Höhe usw.) müssen das Gefährdungspo-
tenzial berücksichtigen und sind in ihrer bestehenden Form auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen.  
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11 TEMPOLIMIT AUS SICHT DER 
VERKEHRSSYSTEMPLANUNG 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Hauger, TU-Wien, Department für Raumplanung, 
Fachbereich für Verkehrssystemplanung 

 

Die Frage nach Tempolimits ist in erster Linie eine politische und erst in zweiter 
Linie eine wissenschaftliche bzw. planungstheoretische Frage.  

Während der rein wissenschaftliche Zugang weitgehend wertfrei ist und analy-
tisch bzw. prognostisch nach dem fragt „was ist“, befasst sich der planerische 
Ansatz mit der Frage, was durch bestimmte Interventionen „sein kann“. Was 
„sein soll“ hingegen ist die gesellschaftspolitisch so schwierige Frage der Politik. 

Wie stark und wie ernsthaft die Politik jedoch diese rein normative Forderung 
auch durch Maßnahmen und Durchsetzung der Befolgung betreibt, ist eine weite-
re Frage. Dies hängt damit zusammen, dass Verkehrspolitik nur ein Baustein in 
einer wohlfahrtsökonomisch orientierten Gesamtpolitik ist und auch dies ein Mi-
nenfeld an Interessenskonflikten ist. Der Kompromiss ist dann im gegenständli-
chen Fall eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Verkehrspolitik 
(inklusive Sicherheits- und Umweltpolitik), die ein bestimmtes Geschwindigkeits-
limit setzt (quasi: Aufgabe gemacht), die tatsächlich gefahrenen Geschwindig-
keiten jedoch ungenügend kontrolliert, womit sich die Normung ad absurdum 
führt. Wäre es allen Beteiligten ernst, etwa 130 km/h als zulässige Höchstge-
schwindigkeit auf Autobahnen zu etablieren, könnte man flächendeckend eine 
Section Control einführen. Aber offenbar will man das dann doch nicht. 

In diesem Zusammenhang scheint es interessant, wie die Bevölkerung darüber 
denkt. Auf die Frage „Sollte die Regierung im Hinblick auf die Verkehrssicher-
heit Ihrer Meinung nach mehr gegen das Überschreiten von Tempolimits tun?“ 
gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die Regierung genug tut. Im-
merhin etwa 44 % der Befragten meinten jedoch, dass die Regierung mehr tun 
sollte. Die Bevölkerung scheint hier diesbezüglich gespalten (siehe Abbildung 
61). 
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Hinweis: Deutschland; 14.06.2010 bis 18.06.2010; ab 15 Jahre; 978 Befragte; Personen, die das 
Überschreiten von Tempolimits als Sicherheitsproblem empfinden 

Abbildung 61: Sollte die Regierung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Ihrer Meinung 
nach mehr gegen das Überschreiten von Tempolimits tun? (Quelle: 
EUROPÄISCHE KOMMISSION 2010) 

Bezüglich der Befolgung von Regeln zeigt sich, dass Geschwindigkeitsübertre-
tungen zu den häufigsten Deliktarten im Straßenverkehr zählen (siehe Abbil-
dung 62). Damit wird die nicht nachdrückliche Verfolgung von Übertretungen, 
also quasi die Unverbindlichkeit von Tempolimits durch „geübte Praxis“ zemen-
tiert und zu einem Kavaliersdelikt degradiert.  

 

 

Abbildung 62: Anzahl der im Verkehrszentralregister eingetragenen Männer und Frauen 
am 1. Januar 2013 nach Deliktart (in 1.000) in Deutschland. (Quelle: KBA 
2013) 

Männer nehmen es im Vergleich mit Frauen im Übrigen noch weniger ernst. 
Dass es sich aber keineswegs um ein Kavaliersdelikt handelt, zeigt Abbildung 
63. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden nach Fehlverhalten der Fahr-
zeugführer in Deutschland von 2010 bis 2013 zeigt nämlich deutlich, dass nicht 
angepasste Geschwindigkeit zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf das Un-
fallgeschehen zählt. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, da dieses Fehl-
verhalten auch unumwunden zugegeben wird (siehe Abbildung 64, ).  
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Abbildung 63:  Anzahl der Unfälle mit Personenschaden nach Fehlverhalten der 
Fahrzeugführer in Deutschland von 2010 bis 2013. (Quelle: STATISTISCHES 

BUNDESAMT 2014) 

 

Abbildung 64: Hand aufs Herz: Welche Verkehrsregeln beachten Sie manchmal nicht? 
(Deutschland 2011, n = 1010). (Quelle: STATISTA 2011) 

Nicht wirklich ernst gemeinte Normen (siehe oben) mit augenzwinkernder Igno-
ranz im Verhalten. Vielleicht hängt dieses Verhalten mit der Ursehnsucht von 
Menschen nach Geschwindigkeit zusammen, die sich schon in alten Märchen 
durch fliegende Teppiche, Siebenmeilenstiefel bis hin zum Beamen in zeitge-
nössischer Science-Fiction manifestiert. 

Bereits 1970 hat HÄGERSTRAND verdeutlicht, wie sich verfügbare Geschwindig-
keiten bzw. die verschiedenen Einschränkungen (z. B. Tempolimits) auf Stand-
ortnutzungen auswirken, was unmittelbar zum ersten Optimierungsproblem 
führt, nämlich Maximierung des Individualnutzens versus eines gesellschaftli-
chen Gesamtnutzens. Individuell ist es rational (lässt man der Einfachheit hal-
ber zunächst Sicherheitsaspekte außer Acht), möglichst schnell Distanzen zu 
überwinden. Es ist unmittelbar einsichtig, dass dieses Verhalten gesamtgesell-
schaftlich nicht sinnvoll ist.  

Es stellt sich also die Frage nach der „besten Geschwindigkeit für alle“.  
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Das zweite Optimierungsproblem besteht darin, zwischen der besten Ge-
schwindigkeit aus ökonomischer Sicht und jener aus sozialer Sicht zu unter-
scheiden. Denn was ökonomisch sinnvoll ist, muss nicht zwangsläufig sozialen 
Kriterien entsprechen. Was technisch und ökonomisch sinnvoll ist, lässt sich 
noch einigermaßen wissenschaftlich argumentieren. Daher wird im folgenden 
Text nur auf diese Aspekte Bezug genommen. Dabei geht es nicht so sehr um 
die konkreten Zahlen (die sind möglicherweise bereits aktualisierungsbedürftig), 
sondern um das Gedankenkonzept bzw. die Methodik der Ermittlung der „opti-
malen Geschwindigkeit. Die Idee besteht im Wesentlichen aus der Tatsache, 
dass für verschiedene Kriterien unterschiedliche Optima bestehen. Verständigt 
man sich auf eine ökonomisch nachvollziehbare Vergleichsdimension (z. B. Eu-
ro pro Personenkilometer), überlagert man dann die unterschiedlichen, ge-
schwindigkeitsabhängigen Optima und sucht nach dem Minimum, ergibt sich 
eine fiktive Optimalgeschwindigkeit. Die jeweiligen „Stellschrauben“ (Fehler-
quellen) dabei sind die Auswahl der herangezogenen Kriterien sowie deren ge-
schwindigkeitsabhängige Funktion. Die Abbildungen Abbildung 65 bis 
Abbildung 67 zeigen diese Funktionen für den Kraftstoffverbrauch, die Ver-
kehrssicherheit sowie für Schadstoffe (stellvertretend für NOx). Abbildung 68 
und Abbildung 69 zeigen als Ergebnis die „optimalen Geschwindigkeiten“ für 
den Innerortsbereich bzw. den Außerortsbereich ohne Autobahnen.  

 

 

Abbildung 65: Unfallkostenraten in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit und 
Straßenkategorie. (Quelle: CERWENKA & KLAMER 2002) 
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Abbildung 66: Schadstoffe, ausgedrückt als NOx-Äquivalent in Abhängigkeit von der 

Fahrgeschwindigkeit. (Quelle: CERWENKA & KLAMER 2002) 

 
Abbildung 67: Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit.  

(Quelle: CERWENKA & KLAMER 2002) 
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Abbildung 68: Verlauf der geschwindigkeitsabhängigen km-Kosten auf Straßen 
innerorts. (Quelle: CERWENKA & KLAMER 2002) 

 
Abbildung 69: Verlauf der geschwindigkeitsabhängigen km-Kosten auf Straßen 

außerorts ohne Autobahnen. (Quelle: CERWENKA & KLAMER 2002) 

Je mehr Kenntnisse man über gesamtgesellschaftliche Wirkungen geschwin-
digkeitsabhängiger Parameter hat (etwa Gesundheitswirkungen von Feinstaub 
etc.) und diese in die Dimension €/Pkm umwandeln kann, umso mehr lässt sich 
ein wissenschaftlich abgesicherter Wert für eine optimale Geschwindigkeit und 
damit auch für Geschwindigkeitslimits ermitteln. 
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12 GESCHWINDIGKEITEN, PROBLEME UND 
LÖSUNGSANSÄTZE. EINE VERKEHRS-
PSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE 

Ralf Risser, FACTUM Chaloupka und Risser, Verkehrs- und Sozialanalysen 

 

12.1 Einleitung 

Das Geschwindigkeitsverhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer hat Einfluss 
auf Verkehrssicherheit und Umwelt, wobei sowohl Niveau als auch Schwan-
kungen eine Rolle spielen. Die folgenden Darstellungen drehen sich darum, wie 
die Sicht von Autofahrern und Autofahrerinnen auf Geschwindigkeit(en) im Stra-
ßenverkehr und damit im Zusammenhang ihr Geschwindigkeitsverhalten sich 
entwickeln, beeinflusst werden und sich schließlich etablieren. Der Ausgangs-
punkt für diesen Artikel waren Tempolimits, aber argumentiert wird hier breiter. 
Die Einstellungen zu Tempolimits können nicht unabhängig von allgemeineren 
Einstellungen und Gewohnheiten, das Tempo bei der motorisierten Verkehrs-
teilnahme betreffend, verstanden werden. Es gibt ein dichtes Netzwerk von Be-
dingungen, die uns in dieser Hinsicht prägen und die eine nüchterne und fak-
tenbasierte Behandlung des Themas erschweren, egal ob man im Zusammen-
hang mit Aspekten der Umwelt, der Verkehrssicherheit, der Wohnqualität oder 
anderen argumentiert. Große Probleme bereitet die Frage der situationsange-
passten Geschwindigkeit. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne eine sol-
che für alle Situationen, Konstellationen und Personen exakt bestimmen – ein 
Punkt, der vor allem im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit ständigen 
Diskussionsstoff liefert. Man darf aber annehmen, dass sich Verantwortungsbe-
wusstsein, Gelassenheit, Bereitschaft auf die soziale und die physische Umwelt 
Rücksicht zu nehmen, Ressourcen sparende Einstellungen und die mit diesen 
Voraussetzungen einhergehende Tendenz, das Tempo eher nach unten als nach 
oben anzupassen, sich über das ganze Geschwindigkeitsverhalten legen – wie 
Schnee über die Landschaft – und in allen Situationen und Konstellationen zum 
Tragen kommen. Scharfe Bremsungen und starke Beschleunigungen würden 
unterbleiben. Konfliktvermeidung wäre statt Konfliktbewältigung die Regel. Mehr 
Sicherheit, aber auch Vorteile für die Umwelt wären das Resultat. Natürlich wird 
auch die Haltung zu Tempolimits mit solchen Voraussetzungen zusammenhän-
gen. 

Vorausgeschickt sei noch, dass es aus psychologischer Sicht wenig Unter-
schied macht, ob man über die Umwelt oder über die Verkehrssicherheit disku-
tiert. Die psychologischen und sozialen Mechanismen bleiben davon unberührt. 
Ob man Fakten – welche Vorteile ein vernünftiges Geschwindigkeitsverhalten 
für die Allgemeinheit hat – aus dem Bereich des Umweltschutzes oder aus dem 
der Verkehrssicherheit bezieht, kann den Argumenten von Fall zu Fall aber un-
terschiedliche Überzeugungskraft verleihen. Wenn auf den kommenden Seiten 
oft von Verkehrssicherheit die Rede ist, so kommt das davon, dass die Überle-
gungen des Autors ursprünglich im Zusammenhang mit Fragen der Verkehrssi-
cherheit angestellt wurden. 
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12.2 Verständnis des Systems 

Man kann Fakten natürlich ignorieren und sich um Vorteile für die Gesellschaft 
nicht kümmern. Hauptsache man kann ungestört den eigenen Impulsen zur 
Schaffung momentaner persönlicher Vorteile folgen. Es ist aber auch denkbar, 
dass man falsch handelt, zum Schaden der Gesellschaft und der Umwelt – was 
das Gleiche ist – ohne das zu sehen und zu verstehen. Wir können irrtümlich 
meinen, dass wir das Richtige bzw. nichts Falsches tun, also verantwortlich han-
deln. Im Straßenverkehr kann nämlich leicht eine irrige Meinung darüber ent-
stehen, was richtiges Verhalten ist, selbst bei Personen mit einer hohen Bereit-
schaft zu verantwortlichem Handeln. Dies soll am Beispiel Geschwindigkeit il-
lustriert werden:  

Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit sind in den Ländern, in denen 
es Unfallstatistiken gibt, meist als Hauptunfallursachen, insbesondere bei schwe-
ren und tödlichen Unfällen, ausgewiesen (STEFAN 2008). Als Ergänzung dazu 
gibt es hochqualitative Forschung, die gezeigt hat, welche eminente Rolle über-
höhte Geschwindigkeit als Unsicherheitsfaktor spielt. Göran Nilsson (NILSSON 
2004) hat anhand von Geschwindigkeitsmessungen in mehreren Industrielän-
dern gezeigt, dass sich die Zahl der Schwerverletzten mit der 3. Potenz der 
Veränderung der Durchschnittsgeschwindigkeit und die Zahl der Getöteten mit 
deren 4. Potenz ändert. Die folgende Tabelle 10 zeigt die postulierten Zusam-
menhänge. 

Tabelle 10: Exponentialmodell von G. Nilsson (Quelle: NILSSON 2004).  

(v1/v0 )  Anzahl Unfälle 

(v1/v0 )2  Anzahl Verletzte 

(v1/v0 )3  Anzahl Schwerverletzte 

(v1/v0 )4  Anzahl Getötete 

v1 = Geschwindigkeit nachher, v0 = Geschwindigkeit vorher = 100 % 

 
Ein Beispiel: In einem beliebigen Straßennetz kann man bei einer Senkung der 
de facto-Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 % folgende Veränderung bei den 
Getötetenzahlen erwarten:  
 

Veränderung der Geschwindigkeit um 3 % 

97 % (nachher)/100 % (vorher) = 0,97 

 
führt zu Veränderung bei den Getötetenzahlen  

von 100 % (also Stand vorher) auf {0,974x100 } = 88,5 % 

 
Es resultiert aus einer Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeit um 3 % 
also eine Verminderung der Getöteten um 11,5 % auf 88,5 %.  

 

Eine sehr umfassende Studie in Australien hat Effekte von unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten über einem bestehenden Limit mit Effekten der Alkoholisie-
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rung verglichen und kam zu Ergebnissen, die in die gleiche Richtung weisen 
wie jene von Nilsson (KLOEDEN et al. 2000).  

Tabelle 11: Relatives Risiko tödlicher Unfälle bei unterschiedlicher Geschwindigkeit & 
Alkoholisierung (Quelle: KLOEDEN et al. 2000). 

Geschwindigkeit Alkohol 
Km/h relatives Risiko ‰ relatives Risiko 

60 (Limit) 1,0 0,0 1,0 

65 2,0 0,5 1,8 

70 4,2 0,8 3,2 

75 10,6 1,2 7,1 

80 31,8 2,1 30,4 

 

Man kann noch viel mehr Fakten und Forschungsergebnisse nennen. Mit einer 
solchen Aufzählung werden wir uns aber hier nicht befassen, denn uns interes-
siert vor allem, warum derlei Fakten so wenig berücksichtigt werden, und zwar 
– grob gesagt – weder von den Verantwortlichen noch von den Autofahrerinnen 
und Autofahrern. Zunächst haben Forschungsergebnisse oft den Makel, dass 
sie eben nicht aus dem eigenen Land stammen, wie die obgenannten. Damit 
kann man ihre Gültigkeit hierorts anzweifeln. Verantwortliches Handeln seitens 
der Entscheidungsträger stellt ein einfaches Wegschieben dieser Ergebnisse 
deshalb aber nicht dar. Wissenschaftlich betrachtet und eben im Sinne der Ver-
antwortung der Zuständigen für die Verkehrssicherheit dürfte man sich erwar-
ten, dass der Frage der Gültigkeit solcher Ergebnisse auch hierzulande mit 
großem Nachdruck und für die Öffentlichkeit deutlich erkennbar nachgegangen 
wird, weil sich ja daraus wichtige Konsequenzen für die Verkehrssicherheitsar-
beit ergäben. Der Eindruck, der stattdessen entsteht, ist, dass man die Rele-
vanz dieser Ergebnisse nicht zur Kenntnis nehmen will. Es werden auf Land-
straßen keine niedrigeren Tempolimits eingeführt (80 statt 100), flächende-
ckende Tempo-30-Begrenzungen in Ortsgebieten gibt es allenfalls ansatzweise, 
schnell Fahren ist an der Tagesordnung und die Überwachungsdichte schreckt 
offenbar nicht davon ab.  

 

 

12.3 Aus eigenem Antrieb bzw. auf eigene Initiative richtig 
handeln 

Nach der obigen Diskussion kann man sich nun der Frage widmen, wie Motiva-
tion zur Wahl einer vernünftigen (gelassenen, eher nach unten ausgerichteten, 
die Anderen berücksichtigenden) Geschwindigkeit entsteht, sodass man eine 
solche aus eigenem Antrieb bzw. auf eigene Initiative wählt (und in Klammer 
dazu gesagt: sodass man auch gegen niedrigere Limits in vielen Bereichen des 
Straßennetzes nichts einzuwenden hätte). Dazu muss man sich überlegen, wie 
Geschwindigkeitsverhalten generiert wird.  

Die folgende Abbildung 70 („Diamant“) gibt einen Überblick über jene Bereiche, 
aus denen Impulse für das Verhalten der Verkehrsteilnehmer kommen. Diese 
stammen klarerweise aus der Person selber: den vorhandenen Einstellungen, 
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Meinungen, Gewohnheiten etc., welche sich aber in einem ständigen Austausch 
mit Impulsen aus der Umwelt befunden haben und noch befinden. 

 

 

 

Abbildung 70: Der Diamant. (Quelle: RISSER 2004) 

 

Individuum 

Für das Individuum ist zunächst das Lernen von Verhalten wichtig: Belohnung 
bei jedem richtigen Verhalten und Bestrafung bei jedem Fehlverhalten (konse-
quente und verhaltensabhängige Verstärkung) lassen das Verhalten sich in die 
richtige Richtung entwickeln. Das sind Bedingungen, denen man bei der Erzie-
hung im Kleinkind- und Kindesalter nahe kommt (unter „Bestrafung“ möge man 
sich nichts Drastisches vorstellen, dazu zählt bereits jede sanfte Rückmeldung 
und Korrektur des Verhaltens). In diesem Alter ist die Teilnahme am Verkehr 
zusammen mit den Eltern durchaus ein Teil des Alltags, in welchem etwa die 
Geschwindigkeitsgewohnheiten der Eltern gelernt werden. Gemäß der Theorie 
des Lernens am Modell wird das Auswirkungen auf das eigene Verhalten haben 
(BANDURA 1962). 

Die Androhung von Strafe passt im Verkehrsbereich am ehesten zur Verkehrs-
überwachung. Aber Strafe gibt es nur, wenn man erwischt wird und das ge-
schieht bei Weitem nicht bei jedem Fehlverhalten. Belohnung ist dagegen nicht 
so leicht mit Überwachung in Verbindung zu bringen. Man müsste dann Leute 
anhalten, die sich richtig im Sinn des Gesetzes verhalten haben. Dies ist ein 
etwas problematisches Vorgehen, auch weil das Anhalten per se als lästig emp-
funden werden kann. Belohnung kann allerdings in Betrieben – für Berufsfahrer 
oder beruflich bedingte Vielfahrer – geboten werden, z. B. im Zusammenhang 
mit Auswertungen des Fahrtenschreibers (Tombola, Fahrer des Monats etc.). 

 

Individuelle Entwicklung 

Beobachtung der Ande-
ren, Kommunikation Möglichkeiten & Bedin-

gungen des Fahrzeuges 

Strukturen: Gesetze, Handeln 
der Politiker, Medien, öffentli-

che Diskussion etc. 

Infrastruktur & was sie für un-
terschiedliche Gruppen bietet 
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Strukturen, Gesellschaft 

Aus diesem Bereich erfolgt eine ständige Beeinflussung der Einstellungen zur 
Geschwindigkeit über unsere Wahrnehmung der gesellschaftlichen Vorausset-
zungen und kognitive Prozesse: Werbung, öffentliche Meinungsäußerungen, 
die öffentliche Diskussion rund um Verkehr und Verkehrsteilnahme sind allge-
genwärtig. Sie befassen sich nicht immer mit Inhalten im Sinne erwünschten 
Verhaltens, oft tun sie das Gegenteil. Für den Verkehr zuständige Personen 
haben hier die Möglichkeit, sich einzuklinken und für das Handeln im erwünsch-
ten Sinn zu wirken. Entscheidungsträger und andere einflussreiche Personen, 
die in der Öffentlichkeit Verkehrsregeln, aber auch wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Problematik hoher Geschwindigkeiten im Individualverkehr in ihrer 
Bedeutung herunterspielen („wozu niedrigere Limits, wir haben eh so gute 
Straßen“), wirken in die entgegengesetzte Richtung.  

 
Kommunikation, Beobachtung der Anderen 

Die Wahrnehmung der anderen Verkehrsteilnehmer und die direkte Interaktion 
haben starke und direkte Auswirkungen auf das Geschwindigkeitsverhalten der 
Verkehrsteilnehmer: Man darf davon ausgehen, dass man sich in einer sozialen 
Umgebung, in der „gemütlich“ gefahren wird, auch selber ein solches Verhalten 
angewöhnt; umgekehrt beeinflusst frustrierende Kommunikation mit anderen 
Verkehrsteilnehmern (z. B. von hinten knapp auffahrende Zeitgenossen) leicht 
in die verkehrte Richtung. 

Gleichzeitig ist die Kommunikation mit jenen, die Autogeschwindigkeiten in der 
Regel als zu hoch empfinden – nämlich mit Fußgängern, Radfahrern, Anrainern, 
Eltern von Schulkindern etc. – räumlich und zeitlich beeinträchtigt (AUSSERER et 
al. 2014). Die Rückmeldungen, wie gewisse Geschwindigkeiten von der sozia-
len Umwelt erlebt werden, dringen nicht bis zu den im Auto sitzenden Personen 
vor.  

 
Infrastruktur und Fahrzeugeigenschaften 

Es besteht Konsens darüber, dass die Verkehrsinfrastruktur und die Eigen-
schaften des Autos eine unmittelbare Auswirkung auf das Verhalten haben 
(THEEUWES et al. 2012). Viele Straßen werden von den Autofahrern und Auto-
fahrerinnen offenbar so erlebt, dass man dort mit hoher Geschwindigkeit fahren 
kann. Fahrzeuge, die hohe Geschwindigkeiten erlauben, werden die Wahr-
scheinlichkeit, dass solche gefahren werden, erhöhen.  

 

Wie kann positives Verhalten entstehen? 

Nun aber zu der Frage, wie denn vernünftiges Geschwindigkeitsverhalten ent-
steht, und zwar aus eigenem Antrieb bzw. auf eigene Initiative. Kurz gesagt hat 
der/die Einzelne die Möglichkeit, sich reflexartigem Verarbeiten und Umsetzen 
all der oben genannten Reize aus der Umgebung zu entziehen und aus eige-
nem Überlegen heraus, im Sinne eigener Verantwortlichkeit, zu handeln. Inter-
nalisierung richtigen Verhaltens in der Kindheit, bzw. von Werten, die zu schüt-
zen mit eigenverantwortlichem Handeln verbunden ist, wird eine solche Eman-
zipation erleichtern. Kognitive Prozesse beim Älterwerden bestehen z. B. im 
Einsehen, dass verantwortliches Handeln relevant ist. Gleichzeitig ist ein sol-
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ches Verhalten auch gut für das Selbstbild: Man wird damit zu einem Men-
schen, der sich selbst für das Richtige entscheidet und der dafür nicht auf Ein-
flüsse von außen angewiesen ist und der sich auch durch negative Einflüsse 
nicht leicht verunsichern lässt. Eine ausführliche Auseinandersetzung damit, 
wie Verhalten im erwünschten Sinn denn aussehen soll, ist dafür allerdings Vo-
raussetzung.  

 
Die richtige Definition erwünschten Verhaltens bedarf der Hilfe von außen 

Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung gibt es Forschungs-
ergebnisse aus Großbritannien, die auf Möglichkeiten effizienter Geschwindig-
keitskontrolle hinweisen. Mit stationären Geschwindigkeitsüberwachungskame-
ras konnte auf Landstraßen die Häufigkeit von Unfällen mit Getöteten und 
Schwerverletzten um bis zu 62 % Prozent, mit mobilen Kameras um bis zu 
33 % gesenkt werden (Gesamtabnahme von 44 % bzw. 15 % an allen Aufstel-
lungs-/Verwendungsorten) (HEYDECKER 2007). Man weiß also eigentlich, was 
zu tun wäre; in der Öffentlichkeit bei uns entsteht aber nicht der Eindruck, dass 
die öffentliche Hand mit Nachdruck agiert, um Verkehrssicherheit und Nachhal-
tigkeit zu erzielen. Den Bürgern, die ja nicht Verkehrsexperten sondern Laien 
sind, wird also von dieser Seite her nicht klar gemacht, wie wichtig Geschwin-
digkeitsaspekte sind. Man müsste in Österreich manche Limits einführen bzw. 
senken, um glaubwürdig etwas für die Verkehrssicherheit zu tun. Von der Sys-
tem- und Politikseite her müssten klare Signale kommen.  

Auf individuellem Niveau ist es schwierig, die Konsequenzen des eigenen Ver-
haltens zu durchschauen. Nehmen wir z. B. eine Autobahn mit einer 130 km/h-
Tempobeschränkung. Die Fahrbahn ist trocken, die Sicht ist gut, es ist wenig 
Verkehr und die Bedingungen sind insgesamt ideal. Auch ein verantwortlich 
handelnder Mensch könnte nun durchaus zu der Auffassung kommen, dass es 
hier verantwortbar ist, ein wenig schneller zu fahren, als es das Limit zulässt. 
Das Problem dabei ist, dass sich viele Zehntausende Personen über die Welt 
verstreut immer gleichzeitig in einer ähnlichen Situation befinden, wo eine groß-
zügige Auslegung der Regeln verantwortbar scheint. Die meisten sind dabei si-
cher überzeugt, die Dinge seien unter Kontrolle. Aber einige irren sich eben und 
es kommt zu Unfällen. Auf viele tausende Male auftretende Fehlverhaltenswei-
sen kommen also nur wenige Unfälle und es ist dann auf individuellem Niveau 
ganz einfach nicht möglich, klar zu verstehen, was richtiges Verhalten und was 
Fehlverhalten ist, weil diese Fehler ja in den allermeisten Einzelfällen keine ne-
gativen Konsequenzen haben ("Ignorance of system behaviour") (KNOFLACHER 
2013). Ebenso schwierig ist es, im Einzelfall Zusammenhänge mit Umwelteffek-
ten zu begreifen. 

Der stochastische – und nicht deterministische – Zusammenhang zwischen ob-
jektiv falschem Verhalten und den schädlichen Konsequenzen für Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Lebensqualität macht es auch für die für den Verkehr zustän-
digen Personen und Institutionen schwer, korrekt zu handeln. Dort bestehen of-
fenbar auch Wissenslücken bzgl. des Zusammenhanges zwischen Flüssigkeit 
und Sicherheit des Verkehrs (sonst würde man vielerorts langsameren, aber 
geschwindigkeitshomogenen Verkehr durchsetzen), und es bestehen auch an-
dere – nicht empirisch belegte – Ängste im Sinne des Diamanten: Dass bspw. 
mehr und besser kontrollierte Geschwindigkeitsbegrenzungen das Autofahren 
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weniger attraktiv machen könnten, mit entsprechenden Folgen für den Verkauf 
von Kfz.  

Irreführende Signale von Seiten der Gesellschaft  

Aufgrund vieler unklarer, irreführender oder einfach falscher Signale aus der 
Umwelt kann also ein aus Sicht des Individuums verantwortbares Verhalten ein 
objektiv problematisches Verhalten darstellen. Ein Problem, welches damit zu-
sammenhängt, ist, dass sehr viele Tempoüberschreitungen zugelassen bzw. to-
leriert werden. Das könnte den/die Einzelne entmutigen, sich im aus System-
sicht erwünschten Sinn zu verhalten, unter dem Motto: wenn nur ich mich ein-
setze und auf kurzfristige Vorteile, wie unmittelbares schnelleres Vorankommen 
zugunsten von Vorteilen für das System verzichte, während die anderen sich 
nicht darum kümmern, bringt das nichts und ich habe nur Nachteile davon. Sys-
tematische Eingriffe, um jene unter Kontrolle zu bringen, die sich nicht zurück-
halten (wollen) sind also notwendig, um nicht jene zu entmutigen, die zu ver-
antwortlichem Handeln bereit wären. Dazu ein Zitat von der Homepage des Ku-
ratoriums für Verkehrssicherheit Tirol30:  

„Geschwindigkeitsüberschreitungen: Gefährlich, aber sozial akzeptiert: Nicht 
angepasste Geschwindigkeit ist die Hauptursache für tödliche Unfälle auf Tirols 
Straßen. Dennoch gilt der übermäßige Tritt aufs Gaspedal als Kavaliersdelikt 
und wird nur mäßig gefährlich eingestuft. Aktuelle quantitative und qualitative 
Befragungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigen, dass zwar fast je-
der zweite befragte Tiroler (47 %) Rasen als eher gefährlich einschätzt, den-
noch sind Geschwindigkeitsübertretungen von 10–20 km/h sozial akzeptiert und 
werden als Kavaliersdelikt gesehen. ‚Viele Fahrzeuglenker betrachten Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen nicht als gesetzliche Vorgabe, sondern als Richt-
größe ... Sie entscheiden selbst, welche Geschwindigkeit angemessen ist und 
gefährden so nicht nur sich, sondern auch andere Autofahrer, aber vor allem 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Fußgänger und Radfahrer.’ (Nur) 
21 Prozent der befragten Tiroler ärgern sich sehr über Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, während (knapp) die Hälfte der Befragten (47 %) sich wenig oder 
gar nicht aufregen, wenn andere zu schnell unterwegs sind – sofern damit nicht 
Aggression und Rücksichtslosigkeit einhergehen“. 

 

Diese unkritische Haltung gegenüber unangemessenem Geschwindigkeitsver-
halten führt so weit, dass mancher die Möglichkeit, schnell und ungestört vo-
ranzukommen, quasi als sein Recht erlebt und gegenüber anderen, die lang-
samer fahren, aggressiv wird. DOLLARD & MILLER (1939) erklären das so, dass 
die Anderen als Störung bei der Erreichung eigener Ziele – auch wenn diese 
nicht reflektiert und nicht klar konturiert sind – erlebt werden.  

 

 

30 http://www.kfv.at/kuratorium-fuer-verkehrssicherheit/landesstellen/tirol/presse/presse-
details-tirol//artikel/1427//635/23cd14acf9/browse/13/  
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12.4 Was kann getan werden? 

Aus der Perspektive des Diamanten oben können in allgemeiner Form die fol-
genden Empfehlungen gegeben werden. 

 

12.4.1 Strukturelle Ebene  

Auf der strukturellen Ebene sind Gesetzesänderungen (bspw. Verantwortlich-
keit öffentlicher Stellen für Verletzungen und Todesfälle im Verkehr im Sinn der 
Nullvision; Verantwortung für die Umwelt) sowie Änderungen von Normen (in-
tensive Überwachung muss „normal“ werden) notwendig (OECD/ITF 2008). Die 
Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse wird auch ein wichtiger Schritt sein, 
ebenso deren Verbreitung. Man muss auch lernen, die Medien in diesem Pro-
zess besser einzubeziehen. Die Aufklärung der Entscheidungsträger und der 
Fachleute ist ein weiteres wichtiges Gebiet. 

Aus Sicht der Nachhaltigkeit wären auch eindeutige Botschaften wichtig: Die 
Appelle zu sicherem und/oder umweltfreundlichem Verhalten, wobei gleichzeitig 
explizit Maßnahmen vermieden werden, die die Sicherheit erhöhen oder die 
Umwelt schützen, schaffen ein eminentes Glaubwürdigkeitsproblem. Das Signal 
an die Bürger und Bürgerinnen heißt: Verkehrssicherheit und Umwelt sind nicht 
wirklich wichtig. Umgekehrt würden solche und ähnliche Maßnahmen, auch ge-
gen den Widerstand von Lobbies, zeigen, dass man es ernst meint, und dass 
es daher auch für den Einzelnen Sinn macht, sich verantwortlich zu verhalten. 
 

12.4.2 Infrastruktur & Planung 

Infrastrukturlösungen sind anzustreben, die entsprechend dem gewünschten 
Verhalten gestaltet sind (z. B. „selbsterklärende Straße“). Lösungen, wie bspw. 
Kreisverkehre, sind anzuwenden, welche die Sicherheit erhöhen, einen sanfte-
ren und gelasseneren Fahrstil fördern, klar machen, dass sich auch andere 
Verkehrsteilnehmer auf der Straße befinden als nur Autofahrerinnen und Auto-
fahrer und die verdeutlichen, dass der öffentliche Raum auch und vor allem an-
dere Funktionen hat als nur schnell fahrende Autos durchzuschleusen. Sind In-
teraktionen zwischen Autofahrern und Autofahrerinnen und anderen Straßen-
benützern und -benützerinnen zu erwarten, so muss danach getrachtet werden, 
vor allem in den Interaktionsbereichen die Geschwindigkeiten der Autos näher 
an jene der anderen Interagierenden anzugleichen. Im dichter bebauten Gebiet 
kann dies mit Hilfe erhöhter Kreuzungsplateaus, Bodenschwellen etc. gesche-
hen. Vom Fahrstil abhängig sind dann auch Vorteile für die Umwelt zu erwarten. 

 
12.4.3 Das Fahrzeug  

Feedback an die Fahrer muss gegeben werden, speziell im Zusammenhang mit 
Geschwindigkeit. Bei Verwendung neuer Technologie muss auf intelligente Wei-
se Risikoadaption oder Risikokompensation vermieden werden. Zu vermeiden 
sind dabei aber auch Delegierung der Verantwortlichkeit an die Technik, uner-
wünschte Imitationsprozesse (so kann es vorkommen, dass Lenker von Fahr-
zeugen ohne eine bestimmte Ausrüstung wie z. B. ein Abstandwarnsystem ihr 
Abstandverhalten dem des vor oder neben ihnen fahrenden Lenkers anpassen, 
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ohne Wissen um dessen Systemunterstützung und dabei in einer kritischen Si-
tuation zu knapp an den Vordermann heranfahren, wodurch eine Bremsung 
mitunter zu spät eingeleitet würde) und Störungen der zwischenmenschlichen 
Kommunikation aufgrund der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers 
durch die Mensch-Maschine-Schnittstelle von der Straße und dem sozialen Um-
feld abgezogen wird (was bei Navigationssystemen teilweise schon der Fall ist) 
(KAUFMANN & RISSER 2011). 

 

12.4.4 Persönliche Ebene & Kommunikationsebene  

Hier geht es darum, wie man den/die Einzelne/n ansprechen soll, um Problem-
bewusstsein anzuregen, Einstellungen zugunsten des Systems – nennen wir 
sie prosoziale Einstellungen – zu fördern und eventuell Veränderungen im Ver-
halten zu erreichen (VAN LANGE & JOIREMAN 2008). Zu Maßnahmen in diesen 
Bereichen gehören alle Arten von Schulung und Ausbildung, die an die Stra-
ßenbenützer verschiedener Altersklassen oder verschiedene Verkehrsteilneh-
mergruppen gerichtet sind. Dazu zählt die Fahrschulausbildung ebenso wie die 
Verkehrserziehung in Schulen u. a. Die Fahrschulausbildung ist um die psycho-
logische und kommunikative Ebene zu ergänzen, bzw. auf eine solche Ebene 
zu stellen. Ein Verstehen der Gründe, warum viele andere sich nicht an be-
stimmte Regeln halten, ist zu erzielen, damit der Einzelne in seinem Bemühen, 
sich dennoch so weit wie möglich prosozial zu verhalten, bekräftigt wird. Von 
Psychologen entwickelte erzieherische Methoden erweisen sich denn auch 
meist als wirksam. McKenna hat die Effekte des sogenannten „Thames Valley 
Speed Awareness course“ untersucht und gezeigt, dass dieser Kurs signifikante 
und auch zeitlich überdauernde Auswirkungen auf die Einstellungen zu Ge-
schwindigkeitsübertretungen und Geschwindigkeitskontrollen hat (MCKENNA & 
POULTER 2008). 

Überwachung kann, wenn sie den psychologischen Lernregeln folgt – also mit 
subjektiv ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt und ausreichend re-
levante Konsequenzen in Aussicht stellt – individuelles Verhalten effizient be-
einflussen (GELAU & PFAFFEROTT O.J.). Vorhersagbarkeit ist dabei zu vermei-
den; die Möglichkeit der Entdeckung und Bestrafung von Fehlverhalten sollte 
idealerweise grundsätzlich für jeden Verkehrsteilnehmer zu jeder Zeit und an 
jedem Ort bestehen (NOORDZJI & MATTHIJSSEN 1991). Ein Zusammenhang die-
ser Aussage ist natürlich leichter mit dem Respektieren von Limits als mit situa-
tionsangepasster Geschwindigkeit im Sinne der Nachhaltigkeit herzustellen. 
Man darf aber unter den oben diskutierten Voraussetzungen ein generell 
gleichmäßigeres und ruhigeres Geschwindigkeitsverhalten erwarten, wofür die 
Ergebnisse von Heydecker sprechen (HEYDECKER 2007). 

Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Das 
Ziel öffentlicher Kampagnen ist ja, dass möglichst viele Menschen ihr Verhalten 
auf gewisse Weise ändern. Und sinnvollerweise sollte man ja viele Menschen 
erreichen, um systematische Effekte zu erzielen, denn – siehe oben – Verhal-
tensänderungen einzelner Personen auf eigene Initiative sind schwierig, an-
strengend und manchmal sogar problematisch (Stichwort „Mitschwimmen im 
Strom“).  
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12.4.5 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Für die für den Verkehr zuständigen Personen und Institutionen ist eine wichti-
ge Frage die, wie man sich an die Verkehrsteilnehmer wenden soll. Vielfach 
scheint man davon auszugehen, dass die Präsentation von Information aus-
reicht, um erwünschtes Verhalten zu erreichen. Aber wenn das stimmte, dürfte 
es keine rauchenden Ärzte geben. Das Problem ist wohl, dass wir Menschen in 
vielen Situationen unterschiedliche, auch widersprüchliche Motive haben, die 
mit ein- und demselben Verhalten verbunden sein können.  

So kann der Wunsch danach, sich an die Geschwindigkeitsregeln zu halten, 
dem Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer hinter und vor mir widerspre-
chen, die mich eigentlich zu schnellerem Fahren motivieren, indem sie z. B. 
knapp auffahren. Letztgenannte Motivation ist unmittelbar und sehr direkt wirk-
sam, während das Motiv, sich an das Limit zu halten, in dieser Situation eher 
abstrakter Natur ist und der Nutzen einer solchen Entscheidung fraglich ist. Es 
kann sich etwa der hinter mir Fahrende von mir bevormundet fühlen, was Frust-
ration und Stress erzeugt und sicher nicht nachhaltiges Verhalten fördert (siehe 
dazu auch den Begriff der „Reaktanz“)31.  

Das Beispiel mit der leeren Autobahn weiter oben ist ähnlich, wobei ein den 
Regeln entsprechendes Verhalten dort wenigstens keine Gefahr mit sich bringt. 
Aber auch in diesem Fall geht es um einen sehr abstrakten Nutzen (von dem 
ich bei Einhaltung des Tempolimits im Augenblick kaum etwas habe), während 
der Regelbruch einen unmittelbar wahrnehmbaren Vorteil hat: Ich komme schnel-
ler weiter. 

Öffentlichkeitsarbeit und Sozial-Marketing sind Methoden, um Gedanken und 
Sichtweisen gezielt in bestimmte Richtungen zu lenken, die Vorteile bestimmter 
Verhaltensweisen herauszustreichen bzw. in Erinnerung zu bringen, auf größe-
re Zusammenhänge aufmerksam zu machen etc. Die Präsentation von Fakten 
ist dabei wichtig, reines Faktenvermitteln reicht aber, wie gesagt, nicht aus. Es 
kommt auch darauf an, in welcher Form man vermittelt und mit welchen Moti-
ven man die gebotenen Inhalte verknüpft.  

Als Folge aller Bemühungen muss die Kosten-Nutzen-Bilanz aus Sicht des Ver-
kehrsteilnehmers/der Verkehrsteilnehmerin zugunsten des neuen bzw. des er-
wünschten Verhaltens ausfallen, wie es die Motivationswaage auf der nächsten 
Seite zeigt (siehe Abbildung 71). 

 

12.4.6 Marketing 

Marketingmodelle sind komplexe Kommunikationsmodelle und befassen sich 
damit, wie man etwas „verkauft“. Das letzte Wort steht unter Anführungszeichen 
weil das „Verkaufen“ auch umfasst, jemand anderen dazu zu bringen, eine Idee 
oder einen Vorschlag anzunehmen. Der Hauptgedanke des Marketings ist, 
dass bei allen Maßnahmen, die man trifft, um ein Produkt oder eine Idee zu 

31 „Reaktanz ist ein Erregungs- oder Motivationszustand, der darauf abzielt, die bedrohte, eingeeng-
te oder blockierte Freiheit wieder herzustellen." (Herkner W. 2001, Lehrbuch der Sozialpsycholo-
gie). 
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verkaufen, auf fundierte Information über die jeweiligen Gruppen von Adressa-
ten zurückgegriffen werden muss. 

 
 

Abbildung 71: Die "Motivationswaage". (Quelle: DELHOMME 2009 et al. 2009) 

Tabelle 12: Einfaches Marketingmodell (Quelle: KOTLER et al. 1996). 

Informationsmaßnahmen 
Definiere Zielgruppen, finde heraus: Was hält von richtigem Handeln (Kauf eines 
Produktes, Übernehmen einer Idee) ab? Was sind die Potenziale für erwünschtes 
Handeln? 

Produktgestaltung (z. B. wie ist erwünschtes Verhalten zu beschreiben) 

Unter Berücksichtigung von Punkt 1: Die Form muss den Zielgruppen entgegen-
kommen: z. B. Detailgenauigkeit der Instruktion etc. 

Kommunikationsmaßnahmen (z. B. womit ist erwünschtes Verhalten argumentativ 
zu verknüpfen?) 

Unter Berücksichtigung von Punkt 1: Aus Sicht der Zielgruppen relevante Argumente 
& Präsentationsformen sind zu wählen 

Anreizmaßnahmen 

Unter Berücksichtigung von Punkt 1 und psychologischen Lerngesetzen: Anreize, die 
zum Ausprobieren verführen 

 

Bisheriges Verhalten:  
Erlebter Nutzen z. B. des Schnell-
fahrens:  
Finanzieller Nutzen 
Zeit ist Geld, schnelleres Fahren spart Zeit  
Nicht-finanzieller Nutzen 
Prestige, Gefühl der Stärke, schneller sein 
als die anderen 
etc. 
 
Erwünschtes Verhalten  
Erlebte Kosten: 
Finanzielle Kosten 
Zeit ist Geld, langsames Fahren kostet  
Zeit  
Nicht-finanzielle Kosten 
Prestigeverlust, “Hindernis”, “kann nicht 
Auto fahren”, Druck der anderen etc. 

Bisheriges Verhalten:  
Erlebte Kosten:  
Finanzielle Kosten 
Treibstoffkosten, Verschleiß, eventuelle Strafen, 
Unfallkosten 
Nicht-finanzielle Kosten 
Umweltbelastung, Gefährdung, Stress, Hektik 
 
Erwünschtes Verhalten  
Erlebter Nutzen:  
Finanzieller Nutzen 
Weniger Treibstoff und Verschleiß, weniger Unfall-
risiko, geringere Versicherungsprämien, Vorteile für 
die Umwelt 
Nicht-finanzieller Nutzen 
Weniger Hektik und Stress, Gelassenheit, “er-
wachsenes” Verhalten, Pilotieren = Prestige etc.  
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Informationsmaßnahmen sind Schritte, um sich über Adressaten zu informieren: 
Junge, Alte, Frauen, Männer, unterschiedliche Einkommensgruppen, soziale 
Schichten, unterschiedliche Verkehrsteilnehmer (z. B. Privatfahrer und Berufs-
fahrer) und vieles mehr. Welche Produkteigenschaften passen für die jeweiligen 
Gruppen, welchen Argumenten sind sie zugänglich bzw. welche Argumente be-
trachten sie als relevant etc.? Beim Design eines Produktes bzw. beim Darstel-
len einer Idee, bei den motivationalen Verknüpfungen (Kommunikationsmaß-
nahmen: Warum soll ich die Idee, langsamer zu fahren, übernehmen? Vor- und 
Nachteile) und beim Bieten von Anreizen müssen die jeweiligen Zielgruppen-
charakteristika – erhoben im Rahmen der Informationsmaßnahmen – berück-
sichtigt werden. Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen fallen in den Bereich der 
Kommunikationsmaßnahmen und sollten sich unbedingt an die Hauptregel des 
Marketing halten: Nämlich, dass sie auf die Zielgruppen abzustimmen sind. 

Es ist in diesem Zusammenhang herauszustreichen, dass a) Marketing natür-
lich professionell und auf wissenschaftlicher Basis durchgeführt werden soll und 
muss, aber dass b) profundes Wissen über das System Verkehr Bedingung ist, 
um Marketing für nachhaltiges Verhalten im Verkehr zu betreiben: Die Vorteile 
erwünschten Verhaltens sind in vielen Fällen für das Individuum nur schwer 
einsichtig, wie weiter oben schon erläutert. Eine sachlich gut fundierte und 
nachvollziehbare Darstellung der Vorteile solchen Verhaltens ist daher unbe-
dingt nötig. 

Aber zurück zu den Zielgruppen: Eine wichtige Unterteilung in unterschiedliche 
Zielgruppen ist die nach dem jeweiligen Bewusstseinsstand von Personen und 
Gruppen. Das sogenannte transtheoretische Modell von Prochaska & Velicer – 
vielfach verwendet im Zusammenhang mit Suchtbehandlung, wo es ja um das 
Auflösen alter und das Etablieren neuer Motivverbindungen geht – unterschei-
det danach, auf welcher Bewusstseinsstufe sich ein Adressat befindet und mit 
welchen dementsprechenden Anspracheformen und Inhalten ihm oder ihr daher 
begegnet werden sollte (PROCHASKA & VELICER 1997). Dieses Modell postuliert 
sechs aufeinander folgende Stadien der Bereitschaft zur Verhaltensänderung, 
auf die jeweils eingegangen werden muss: 

1) Im ersten Stadium (Präkontemplation) bestehen noch keine (bewussten) Ab-
sichten, ein bestimmtes Verhalten zu verändern bzw. sich ein neues Verhal-
ten anzueignen (man verhält sich ja wie viele andere auch). In diesem Stadi-
um nützen noch keine Vorschläge zur Verhaltensmodifikation, es bedarf hin-
gegen möglichst neutraler Aufklärung über Probleme im weitesten Sinne. 

2) Im zweiten Stadium (Kontemplation) entsteht die Absicht – wird in Betracht 
gezogen – irgendwann das derzeitige Verhalten zu verändern; d. h., das bis-
herige Verhalten wurde als (potenziell) problematisch erkannt. Hier können 
schon allgemeine Verhaltensinstruktionen vermittelt werden. 

3) Im nächsten Stadium (Vorbereitung) beginnen Personen zu planen, ihr als 
problematisch erkanntes Verhalten zu ändern; erste Schritte in Richtung ei-
ner Verhaltensänderung werden getan und detaillierte Darstellungen, wie 
man dabei am besten vorgehen sollte, sind hier angebracht. 

4) Im vierten Stadium (Aktion) tritt das veränderte bzw. das neue Verhalten 
schon systematischer und teilweise schon durchgehend auf, Instruktionen 
werden nicht mehr systematisch, sondern eher intermittierend in Anspruch 
genommen. 
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5) Im fünften Stadium (Aufrechterhaltung) besteht geändertes Verhalten schon 
einige Zeit, es beginnt sich zu verfestigen. Ähnliche wie in den Stadien 2 bis 
4 gegebene Rückmeldungen (Lob für die Bemühungen und Anregungen für 
weitere Verbesserungen) tragen dazu bei, sind aber nur mehr gelegentlich 
notwendig.  

6) In diesem Stadium (Verfestigung) ist das neue/geänderte Verhalten zur Ge-
wohnheit geworden (in psychologischen Termini: es wurde internalisiert) und 
ist jetzt ein Bestandteil des persönlichen Auftretens. Dies steht begrifflich 
dem Handeln aus eigenem Antrieb, welches oben mit verantwortlichem Han-
deln in Verbindung gebracht wurde, nahe. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zur Förderung erwünschten Verhaltens im 
Straßenverkehr sollen bzw. müssen also wie gesagt professionell durchgeführt 
werden, sie müssen auf Systemkenntnis beruhen, und sie sollten berücksichti-
gen, dass die Autofahrer und Autofahrerinnen keinesfalls eine homogene Grup-
pe sind. Unter anderem ist zu berücksichtigen, dass sich Personen aus unter-
schiedlichen Gruppen auf unterschiedlichen Niveaus des Problembewusstseins 
bzw. der Bereitschaft zu Verhaltensänderung befinden können. Für alle diese 
Stufen sind entsprechende Argumente auszuarbeiten. 

 

 

12.5 Der Weg zu verantwortlichem Handeln: Noch einmal 

Der vielleicht einfachste psychologische Zugang zu einer Vorstellung, wie sich 
verantwortliches Geschwindigkeitsverhalten bei einer Person entwickelt, ist über 
die Lerngesetze. Das beginnt mit der Vorstellung, dass pro-soziales Verhalten 
in Kindheit und Jugend verstärkt wird (also Belohnung und Unterstützung er-
fährt), sodass sich solches Verhalten entwickelt und verfestigt und es zu einer 
Internalisierung kommt. Solche Internalisierung muss sich gegen laufende – 
und oft tägliche – negative Beeinflussung halten: Dazu gehören die Gestaltung 
von Umwelt und Fahrzeugen sowie Rückmeldungen von anderen Verkehrs-
teilnehmern, aber auch Kommunikation mit anderen (Peers etc.), die (zu) schnel-
les Fahren anregen, widersprüchliche Signale der Gesellschaft (Medien, öffent-
liche Diskussion etc.), mangelnde Glaubwürdigkeit politischer Aktivitäten zur Er-
langung erwünschten Geschwindigkeitsverhaltens und der politischen Akteure, 
die solches fordern, aber keine entsprechenden Maßnahmen setzen etc.  

Ausreichende Stärke zum Festhalten an bestimmten Verhaltensweisen entsteht 
aber nur, wenn man dafür belohnt wird. Dazu reicht gemäß Lerngesetzen eine 
intermittierende Belohnung: Man braucht nicht ständig und jedes Mal eine Ver-
stärkung, um internalisiertes Verhalten aufrecht zu erhalten. Ab und zu ist aber 
Bestätigung notwendig, dass man „es richtig macht“. Intermittierende Verstär-
kung zur Aufrechterhaltung und schließlichen Internalisierung des Geschwin-
digkeitsverhaltens gegen einen gewissen (gesellschaftlichen) Widerstand kann 
auch dazu führen, dass man aus verantwortlichem Handeln Kraft holt: Indem 
man solches Verhalten an Selbstbewusstsein, starke eigene Persönlichkeit, Ei-
genständigkeit und Unabhängigkeit knüpft.  

Geschwindigkeitsverhalten im erwünschten Sinn wird dadurch per se „beloh-
nend“. Es ist dann eben nicht als „reine Aufopferung“ anzusehen, sondern wirkt, 
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auch gegen Widerstand, befriedigend. Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit zu unmittelbarer und mittelfristiger Belohnung im System: z. B. Dank-
barkeit anderer Personen, wenn man ihnen den Vortritt gewährt, Lösung von 
Problemen ad hoc im Rahmen von Interaktion mit anderen, Rückmeldungen 
von Beifahrern auch zu späteren Zeitpunkten als dem aktuellen Verhalten („ich 
fahre gerne mit dir“), entspanntes Fahren wenn man nicht hetzt usw. An derlei 
Aspekte zu erinnern bzw. sie in Spots aufzugreifen wäre bspw. ein möglicher 
Beitrag, den Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung verantwortlichen Geschwindig-
keitsverhaltens der Verkehrsteilnehmer im Sinne von Sicherheit und Nachhal-
tigkeit leisten könnte. 

Charakteristisch für verantwortliches Handeln ist aber dennoch, dass es aus ei-
genem Antrieb erfolgt. „A man s’got to do what a man s’got to do“, wie Humph-
rey Bogart im Film Casablanca feststellt. 

 

 

12.6 Eine mögliche Perspektive auf verantwortliches 
Verhalten 

Eine mögliche Perspektive auf verantwortliches Handeln stammt von Rothen-
berger, der von solidarischem Verhalten gesprochen hat (ROTHENBERGER 
2007). Er beschreibt als Maxime solchen solidarischen Verhaltens den Wunsch 
und die Fähigkeit des Verkehrsteilnehmers bzw. der Verkehrsteilnehmerin, mit 
anderen in eine solidarische Beziehung zu treten. Die Grundlage dafür ist, wie 
Rothenberger das nennt, affektive Intelligenz. Eine solche wurzelt im Charakter 
und in der Moral des Verkehrsteilnehmers und der Verkehrsteilnehmerin sowie 
dass er/sie sich für alle Verkehrsteilnehmer auf und abseits der Straße verant-
wortlich fühlt. Dies ist zwar lediglich ein anderes Bild für „verantwortliches Han-
deln“, liefert jedoch einige zusätzliche Hinweise, wie man für verantwortliches 
Handeln – und im vorliegenden Zusammenhang: für verantwortliche Geschwin-
digkeitswahl – argumentieren kann. Die Literatur rund um den Begriff der Soli-
darität ist ja sehr ausführlich, auch in ihren Darstellungen, welche Vorteile Soli-
darität für eine Gesellschaft bringt. Letztlich hätten die Länder Europas sich 
niemals ohne Solidarität zum derzeitigen Wohlstand und zur derzeitigen sozia-
len Sicherheit entwickeln können. 

 

12.7 Was sollen die Verantwortlichen tun? 

Die Verantwortlichen, die sich dafür einsetzen, dass eine bestimmte Form des 
„Richtigen“ getan wird, müssen diesbezüglich klare Informationen geben, was 
das Richtige ist. Dies geschieht einerseits in Worten (klar formulierte Gesetze 
und Regelungen, widerspruchsfrei), und andererseits in Taten, bei denen u. a. 
besonders wichtig ist, dass sie dem in Worten definierten Richtigen entspre-
chen. Die öffentlichen Aussagen von Politikern und Entscheidungsträgern müs-
sen klare Worte bzgl. der wohl wichtigsten Unfallursache enthalten, nämlich der 
überhöhten bzw. nicht situationsangepassten Geschwindigkeit, und ihre Taten 
müssen dem entsprechen.  
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Reden allein reicht jedenfalls nicht aus und untergräbt die Glaubwürdigkeit von 
Appellen, wenn es nicht von Taten begleitet wird. Auf Überlandstraßen sind 
Deutschland und Österreich die einzigen Länder in Europa, die noch ein Limit 
von 100 km/h haben, in allen anderen Ländern ist das Limit niedriger. Damit 
wird bei uns signalisiert, dass Tempo kein Problem ist und man widerspricht 
auch der Tatsache, dass gezügelte Geschwindigkeit Leben rettet und der Um-
welt nützt. Die Botschaft „wir appellieren, verantwortlich zu handeln, aber wer 
will, darf schnell fahren“ ist keine glaubwürdige Botschaft.  

Die Voraussetzungen dafür, dass verantwortliches Handeln überhaupt zur Gel-
tung kommt, und damit auch Sinn macht, müssen im Sinn des Diamanten wei-
ter oben hergestellt werden: Bei Regelungen, Infrastruktur, Fahrzeugen und ei-
ner wirkungsvollen Überwachung mit Einsatz neuer Technologien. Das muss 
nicht alles bis morgen erledigt sein, aber es sollten rasch Zeichen kommen, 
dass sich die offiziellen Stellen – Politiker und Umsetzer – an die Arbeit ma-
chen. Erst danach darf man sich verantwortliches Verhalten der Einzelnen, wel-
ches auch in die richtige Richtung geht, erwarten. Dann macht es auch Sinn, 
sich mit Information und motivierenden Argumenten an die Verkehrsteilnehmer 
und Verkehrsteilnehmerinnen zu wenden, um sie bei ihrem Vorhaben, verant-
wortlich zu handeln, zu unterstützen. 

 

Ein „empirischer“ Beleg 

Als gleichsam empirischen Beleg für diese letzte Aussage kann man das Bei-
spiel Schweiz heranziehen: Dort gilt seit 1985 generell eine 80 km/h Begren-
zung auf allen Überlandstraßen außer Autobahnen (vorher: 100 km/h). Die Ver-
kehrssicherheitssituation hat sich als Folge dieser Regelung deutlich verbes-
sert: Im Vergleich zum allgemeinen Trend erbrachte dieser Einsatz der offiziel-
len Stellen einen Rückgang schwer verletzter und getöteter Personen um 10 % 
(17 % weniger Getötete). Gleichzeitig hat sich die Bereitschaft, eine solche Re-
gelung zu akzeptieren, deutlich erhöht: Eine anfängliche Skepsis – 1987 waren 
nur knapp 60 % der Autofahrer für die Einführung von Tempo 80 – hat sich im 
Laufe der Jahre zu einer deutlichen Befürwortung gewandelt: 2005 waren 86 % 
der Eidgenossen für diese Regelung (ALLENBACH 2007). 
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Tagungsband „Weniger ist mehr! Was bringen Tempolimits?“ – Zusammenfassung Podiumsdiskussion 

13 ZUSAMMENFASSUNG PODIUMSDISKUSSION 

An der abschließenden Podiumsdiskussion haben Ekkehard Allinger-Csollich 
(Amt der Tiroler Landesregierung), Andreas Edinger (Wirtschaftskammer Wien) 
Max Lang (ÖAMTC) und Günther Lichtblau (Umweltbundesamt) teilgenommen. 
Moderiert wurde die Diskussion von Elisabeth Friedbacher (Umweltbundesamt).  

Max Lang betonte, dass die Akzeptanz von Tempolimits nur dann gegeben ist, 
wenn die Gründe nachvollziehbar kommuniziert werden. In Tirol ist diese Ak-
zeptanz zunehmend vorhanden, da nur bei Maßnahmen für den Pkw auch Lkw-
Maßnahmen umsetzbar sind, wie Ekkehard Allinger-Csollich ausführte. Für An-
dreas Edinger sind Tempolimits im Unterschied zu Fahrverboten kein Problem. 
Für die Wirtschaft entscheiden vor allem die Kosten die Wahl des Transportmit-
tels. Günther Lichtblau betonte, dass Tempolimits speziell am hochrangigen 
Netz eine rasch umsetzbare und effiziente Möglichkeit zur Senkung der Emissi-
onen sei – jedoch nur eine von vielen erforderlichen Maßnahmen für die Einhal-
tung von Emissionszielen und rechtlich verbindlichen Luftgütegrenzwerten. We-
sentlich ist, dass die Gründe für die Geschwindigkeitsbegrenzungen gut kom-
muniziert werden und so bei der Bevölkerung und der Wirtschaft auf Verständ-
nis stoßen. 
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Tempolimits sind ein effektives Mittel, um Schadstoffe und Lärm zu

reduzieren und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Zu die-

sem Schluss kamen ExpertInnen bei der Veranstaltung  „Weniger ist

mehr! Was bringen Tempolimits?“ der Plattform „Saubere Luft“ am

6. November in Wien. Geschwindigkeitsbeschränkungen zeigen vor

allem auf Autobahnen große Wirkung. Tempolimits im Ortsgebiet wir-

ken in Kombination mit Maßnahmen zur Harmonisierung des

Verkehrsflusses (z. B. Grüne Welle) und bei Steigungen emissionsredu-

zierend. Weitere Aspekte von Tempolimits, die bei der Veranstaltung

von nationalen und internationalen ReferentInnen beleuchtet wurden,

waren Messung von Fahrzeugemissionen und Aspekte der Verkehrs -

psychologie sowie der Verkehrssicherheit. Die Plattform „Saubere Luft“

ist ein ExpertInnenforum der Bundesländer, des BMLFUW und des

Umweltbundesamtes.
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